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Vorbemerkungen

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemaR Art. 126d Abs. 1 Bundes-Verfas-
sungsgesetz nachstehenden Bericht Uber Wahrnehmungen, die er bei einer Geba-
rungstberprifung getroffen hat.

Berichtsaufbau

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusammenfassend die
Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der zweiten Stelle der Textzahl),
deren Beurteilung durch den Rechnungshof (Kennzeichnung mit 2), die Stellung-
nahme der Uberpriften Stelle (Kennzeichnung mit 3) sowie die allféllige GegenauRe-
rung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht.

Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls kaufménnische
Auf- und Abrundungen. Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der
Vorlage Uber die Website des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at verfiigbar.

Prifkompetenz des Rechnungshofes

Zur Uberpriifung der Gebarung des Bundes, der Linder, der Gemeindeverbinde,
der Gemeinden und anderer durch Gesetz bestimmter Rechtstrdger ist der Rech-
nungshof berufen. Der Gesetzgeber versteht die Gebarung als ein Uber das bloRe
Hantieren mit finanziellen Mitteln hinausgehendes Verhalten, ndamlich als jedes
Verhalten, das finanzielle Auswirkungen (Auswirkungen auf Ausgaben, Einnahmen
und Vermogensbestidnde) hat. ,Gebarung” beschrankt sich also nicht auf den
Budgetvollzug; sie umfasst alle Handlungen der prifungsunterworfenen Rechtstra-
ger, die finanzielle oder vermaogensrelevante Auswirkungen haben.
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H Erdgas — Versorgungssicherheit

ERDGAS -
VERSORGUNGSSICHERHEIT

BEDEUTUNG VON ERDGAS

Erdgas wird in Osterreich liberwiegend zur
Erzeugung von Warme — Prozesswarme in
der Industrie, Raumwarme und Warmwas-
ser — benotigt. Die Industrie kann Erdgas in
Hochtemperaturprozessen kurzfristig nicht
vollstdndig durch andere Energietrager
ersetzen.

Osterreich bezog fiir seinen eigenen Bedarf
grofteils russisches Gas und war Uber Jahr-
zehnte auch ein bedeutendes Transitland
flr russisches Erdgas, das Uber die Slowa-
kei importiert und vorwiegend Uber Italien
wieder exportiert wurde. Die russischen
Gasmengen pragten die Osterreichische
Gasinfrastruktur, die auf den Transport
von Ost nach West ausgelegt war, sowie
die Geschéaftsmodelle der Erdgasunter-
nehmen. Mit der hohen Abhdngigkeit
von einem Lieferanten (Klumpenrisiko)
entstanden auch Barrieren fir Verdnde-
rungen. Bei einer Diversifizierung der Gas-
bezugsquellen drohte Osterreich seine
bedeutende Rolle im Gastransit und als
Erdgasdrehscheibe zu verlieren. Der Krieg
in der Ukraine verdnderte die Rahmenbe-
dingungen grundlegend.

VERSORGUNGSSICHERHEIT

Auch ein liberalisierter Energiemarkt
benotigt ein Mindestkonzept fir Versor-
gungssicherheit, weil Einschrankungen der
Erdgasversorgung Wirtschaft und Gesell-
schaft schwer beeintrachtigen konnen.

Die Lieferausfalle infolge der russisch-ukrai-
nischen Gaskonflikte 2006 und 2009 sowie
die Annexion der Krim 2014 rickten die
hohe Abhingigkeit Osterreichs von russi-
schen Gasimporten immer wieder in den
Fokus. EU-Vorgaben und nationale Geset-
ze verpflichteten die Erdgasunternehmen
zwar, den zustdndigen Behdrden Daten zu
Ubermitteln und Einsicht in Unterlagen, u.a.
auch in Gasliefervertrage, zu gewahren.
Osterreich maR dem staatlichen Informati-
onsbedarf zur Risikopravention und Siche-
rung der Handlungsfahigkeit im Krisenfall
jedoch wenig Gewicht bei. Die Behorden
setzten die Meldepflichten der Erdgasun-
ternehmen nicht vollstandig durch. Mit
lickenhaften bzw. nicht aktuellen Daten
war weder Osterreich selbst noch die EU in
einem Krisenfall gut vorbereitet.

Zeitgleich zum Beschluss der Klima- und
Energiestrategie der 6sterreichischen Bun-
desregierung (#mission2030), die eine
Reduktion der Importabhangigkeit bei
Energie vorsah, wurde im Jahr 2018 die
vertragliche Bindung an russisches Erdgas
bis 2040 verlangert und die Liefermenge
um 1 Mrd. m? angehoben.

Seit 2022 nahm die Abhangigkeit Oster-
reichs von russischem Gas deutlich ab,

wenngleich die Notwendigkeit zur Diversifi-
zierung der Lieferquellen und Transportrou-
ten sowie von Investitionen zur Anpassung
der Infrastruktur weiter bestand.
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Bei der Priifung von Optionen zur Sicherstel-
lung der Gasversorgung Osterreichs verzich-
tete das Finanzministerium im Jahr 2022 auf
eine Kooperation mit dem fachzustdandigen
Klimaschutzministerium, das ebenfalls an
einer Losung arbeitete. Damit wurde das
vorhandene Fachwissen nicht genutzt.

Die OBAG befasste sich mit Versorgungs-
sicherheit nur auftrags- und anlassbezogen.
Risiken, die die Erreichung gesetzlicher Ziel-
vorgaben bzw. strategischer Ziele der
OBAG — Werterhaltung und Wertsteige-
rung ihrer Beteiligungen, Starkung des
Wirtschaftsstandorts sowie Sicherung von
Arbeitspldatzen — beeintrachtigen konnten,
berlcksichtigte sie in ihrem Risikomanage-
ment nicht.

MASSNAHMEN

Der Ausstieg aus russischem Gas sollte nicht
als isoliertes Ziel verfolgt werden, sondern
im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Trans-
formation des Energiesystems. Dabei waren
Dekarbonisierung,  Versorgungssicherheit
und Leistbarkeit fur Haushalte, Gewerbe
und Industrie sowie oOffentliche Haushalte
gleichermalen im Auge zu behalten.

Die notwendigen Anpassungen und der
Ausbau der Gasinfrastruktur fur die Diversi-
fizierung der Gasbezugsmoglichkeiten soll-
ten durch verlassliche Rahmenbedingungen
und Planungssicherheit unterstitzt werden.
Unwadgbarkeiten und Risiken des verander-
ten Marktumfelds sollten bei Bedarf durch
budgetschonende staatliche Instrumente wie
Haftungen oder Garantien abgefedert wer-
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WIRKUNGSBEREICH

Bundesministerium flr Finanzen

Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und
Technologie

Erdgas — Versorgungssicherheit

Prifungsziel

Der RH Uberprifte im Jahr 2023 das Thema Erdgas — Versorgungssicherheit. Ziele
der Gebarungslberprifung waren insbesondere die Darstellung und Beurteilung
der europdischen und nationalen Rahmenbedingungen zur Gewahrleistung der Ver-
sorgungssicherheit mit Erdgas, der Entwicklung der dsterreichischen Erdgasimporte
im Zeitverlauf, von Optionen zur Verringerung der Abhangigkeit von Erdgas, der
Strategien und Positionen zur Versorgungssicherheit auf Ebene des Bundes, des Risi-
komanagements des Bundes sowie des Monitorings der Versorgungssicherheit im
Bereich Erdgas.

Der RH Uberprifte vor allem die Jahre 2018 bis 2022, nahm jedoch auch Bezug auf
wesentliche Sachverhalte aulRerhalb dieses Zeitraums. Die am 11. Dezember 2024
kommunizierte Kiindigung des langfristigen Gasliefervertrags durch die OMV Aktien-
gesellschaft (OMV) erfolgte nach dem Uberpriften Zeitraum und auch nach dem
Stellungnahmeverfahren zu diesem Bericht.

Die Prifung umfasste das Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie (in der Folge: Klimaschutzministerium), das
Bundesministerium fir Finanzen (in der Folge: Finanzministerium), die Energie-
Control Austria fir die Regulierung der Elektrizitdts- und Erdgaswirtschaft (in der
Folge: E-Control) und die Osterreichische Beteiligungs AG (OBAG).

Die Zustandigkeit fir Angelegenheiten des Energiewesens lag seit 2020 beim Klima-
schutzministerium; jene flr das Bergwesen seit 2022 beim Finanzministerium; die
Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrichtungen sowie
SicherheitsmalRnahmen fielen in die Zustandigkeit des Bundesministeriums fir
Arbeit und Wirtschaft (in der Folge: Wirtschaftsministerium). (TZ 2)
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Kurzfassung

Bedeutung von Erdgas in Osterreich

Erdgas wird in Osterreich tiberwiegend zur Erzeugung von Warme — Prozesswarme
in der Industrie, Raumwarme und Warmwasser — benotigt. Die Herkunft und
Verwendung von Erdgas stellten sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

Abbildung: Erdgas in Osterreich — Energiefluss 2021
23,7p 323,7m
inlandische Brutto-
Erzeugung inlands-
verbrauch
entspricht

Primarenergie-
einsatz

Petajoule (P))

22,2 P)

Umwandlungsverluste

13,8p

nicht-energetischer Verbrauch

10,2 p

Verbrauch Energiesektor

0,1p
Transportverluste

Rundungsdifferenzen méglich
KWK = Kraft-Warme-Kopplung

277,4m
energetischer . Lo
q b h Dienstleistung,
En verbrauc Landwirtschaft
von Gas inkl.  aaao
Strom und 33,3 P)
Fernwarme

Fernwarme aus Gas

115,3 PJ
Industrie

83,5 %
Warme

66,1 P)
Haushalte

27,8 P)
Kraftwerke
KWK

10,4 PJ
kalorische
Kraftwerke

0,8 PJ
StraRen-

verkehr

6,7 P
Transport
in Fernleitungen

[
231,7 p

38,2 p

7,5p

Quelle: BMK; Darstellung: RH
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Laut einer Analyse der Osterreichischen Energieagentur kann Erdgas kurzfristig nicht
vollstdndig durch andere Energietrager substituiert werden. Vor allem in den Sekto-
ren Stahl, Metalle, Chemie, Glas, Zement und Steine seien gasférmige Energietrager
u.a. fir Hochtemperaturprozesse noch nicht ohne Weiteres ersetzbar. (TZ 3)

Der Bruttoinlandsverbrauch an Energie sank von 2005 bis 2022 um 5,6 %, obwohl
die Wirtschaft in diesem Zeitraum — gemessen am Bruttoinlandsprodukt — um
24,3 % wuchs. Osterreich deckte seinen Energiebedarf im Durchschnitt dieser Jahre
zu etwas mehr als einem Drittel selbst, vor allem aus erneuerbaren Energietragern,
und importierte fast zwei Drittel, in erster Linie Erdol, gefolgt von Erdgas. Letzteres
stammte Uberwiegend aus der Russischen Foderation. (TZ4, TZ5)

Osterreichische Gasinfrastruktur auf Lieferungen
von Ost nach West ausgelegt

Osterreich war ber Jahrzehnte ein wichtiges Transitland fir russisches Gas. Etwa
ein Drittel der fiir Westeuropa bestimmten russischen Erdgaslieferungen erfolgte
ber Osterreich. Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020 blieben von den Erdgas-
importen (rd. 490 TWh jahrlich) nur 17 % in Osterreich und 83 % (rd. 410 TWh jahr-
lich) wurden wieder exportiert, vor allem nach Italien. Von 2020 bis 2023 fielen
diese Importe um etwa zwei Drittel (auf rd. 170 TWh), die Exporte sogar um fast vier
Flinftel (auf rd. 90 TWh). Damit sanken auch die Umsatze aus dem Transport von
russischem Erdgas in die EU. (TZ 7)

Da die Gasimporte seit den 1970er Jahren Uberwiegend aus Russland kamen, ist die
Osterreichische Gasinfrastruktur darauf ausgelegt, Erdgas von Ost nach West bzw.
Stdwest zu transportieren. Die E-Control wies schon 2009 darauf hin, dass die
Abhangigkeit von nur einem Anbieter (der Russischen Fdderation) andere Bezugs-
moglichkeiten einschranke. 2010 warnte sie vor Engpdssen bei Transportleitungen
fir den Bezug von Gas aus Westeuropa und von LNG-Lieferungen (LNG = verflUssig-
tes Erdgas). (TZ 8)

EU-Mitgliedstaaten in Mittel- und SUdosteuropa sowie deren Energiekonzerne
trafen ab 2009 Vereinbarungen mit der Russischen Féderation bzw. Gazprom Uber
das Pipeline-Projekt South Stream. So auch Osterreich und die OMV. Das Projekt bot
sich nach den russischen Gaskonflikten 2006 und 2009 als Alternative zum Gastran-
sit durch die Ukraine an. Es stand aber auch in Konkurrenz zu dem — seit 2002 von
der OMV federfihrend betriebenen — EU-Pipeline-Projekt Nabucco, das nicht nur
die Lieferrouten, sondern auch die Lieferlander diversifizieren sollte. Die Abkommen
Osterreichs und der anderen Mitgliedstaaten tiber South Stream verletzten zentrale
Punkte des EU-Rechts, das fir Fernleitungsnetzbetreiber ab 2009 galt: den diskrimi-
nierungsfreien Zugang zu Pipelines auf dem Gebiet der EU, die Trennung von Netz
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und Vertrieb und die Regulierung der Tarife. Die EU-Kommission bestand auf der
Einhaltung dieser Bestimmungen. Im Dezember 2014 stellte die russische Seite das
Projekt ein. In Verbindung mit South Stream strebte die OMV bis in das Jahr 2014
(russische Annexion der Krim) die Beteiligung von Unternehmen des Gazprom-
Konzerns am Gashandel bzw. an der Gasbérse in Osterreich sowie die gemeinsame
Nutzung von Gasspeichern der OMV an. Sie erwartete sich davon eine Aufwertung
der Gasdrehscheibe Baumgarten bzw. der Gasborse. Die dsterreichische Regie-
rungspolitik unterstitzte diese Bestrebungen. Dies, obwohl der Einfluss, den der
Gazprom-Konzern damit auf den Gasmarkt und die Gasborse sowie auf Teile der
Osterreichischen Gasinfrastruktur erlangt hatte, Anlass zu erheblichen kartell- und
wettbewerbsrechtlichen Bedenken gab. Dass diese Vorhaben letztlich nicht zustande
kamen, erwies sich im Lichte der Ereignisse des Jahres 2022 als Vorteil. (TZ 10)

GemdR dem Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 fir die Gas-Fernleitungs-
infrastruktur (2023 bis 2032) hatte der Ausbau eines Teilstlicks der West-Austria-
Gasleitung nunmehr Prioritat, um kunftig Erdgas aus Norwegen oder LNG von
(nord)-westeuropéischen Hafen nach Osterreich liefern zu kénnen. Die Regulie-
rungsbehorde E-Control genehmigte das Projekt und erkannte damit die auf
rd. 200 Mio. EUR geschatzten Kosten dem Grunde nach an. Investitionen in das
Gasleitungsnetz werden in der Regel durch die Marktnachfrage von Erdgasunter-
nehmen ausgelost und durch langfristige Buchungen finanziell abgesichert. Mit dem
veranderten Marktumfeld und dem starken Riickgang der Importe und Transite von
russischem Pipeline-Gas sank jedoch der Anreiz fir den marktgetriebenen Infra-
strukturausbau. Aus Grinden der Versorgungssicherheit kann es voribergehend
dennoch geboten sein, bestimmte Infrastrukturinvestitionen — tGber den Marktbe-
darf der Unternehmen hinaus — zu tatigen. (TZ 8)

Mit den russischen Gasmengen, die im Rahmen von Langfristvertragen nach Oster-
reich geliefert bzw. die durch Osterreichische Gasleitungen in andere EU-Lander
weitertransportiert bzw. in Osterreich gehandelt wurden, und mit den (ber Jahr-
zehnte gewachsenen Geschaftsmodellen sowie institutionellen und technisch-funk-
tionellen Gegebenheiten einer leitungsgebundenen Infrastruktur entstanden auch
Barrieren fur eine Diversifizierung der Gaslieferquellen und Gaslieferanten. Die
Gaswirtschaft befand sich in einer Lock-in-Situation: Eine diversifizierte Lieferanten-
struktur hatte Investitionen zur Anpassung der Gastransportinfrastruktur erfordert;
Osterreich hatte damit auch riskiert, seine bedeutende Rolle im Erdgastransit und
als Erdgasdrehscheibe zu verlieren. Der Krieg in der Ukraine verdanderte die Rahmen-
bedingungen der Osterreichischen Gaswirtschaft grundlegend. (TZ 8, TZ 10, TZ 24,
TZ 26)
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Gasspeicher

Die Osterreichische Speicherkapazitat betrug mit Stand Februar 2023 fast 97 TWh.
Der Speicher Haidach in Salzburg — auf den mehr als ein Drittel der Speicherkapazi-
tat Osterreichs entfiel — entstand ab 1999 als &sterreichisch-deutsch-russisches
Gemeinschaftsprojekt und wurde seit jeher von Deutschland genutzt. Bis April 2022
vermarkteten vertragsgemals zwei Speicherunternehmen des Gazprom-Konzerns
das Erdgas aus dem Speicher Haidach fir deutsche Kunden. Im zweiten Halb-
jahr 2021 wiesen jedoch die von Gazprom-Konzerntdchtern vermarkteten Speicher
in Deutschland und auch der Speicher Haidach in Osterreich ungewdhnlich niedrige
Flllstande auf. Nach Februar 2022 schien nicht gewahrleistet, dass die Kapazitaten
des Speichers Haidach weiter nach betriebswirtschaftlichen Erwdgungen vermarktet
und entsprechend befillt wirden. Das zustéandige Bundesministerium in Deutsch-
land stellte am 4. April 2022 die Gazprom Germania GmbH — und auch deren Spei-
chertochter (samt der Rechte am Speicher Haidach) — unter die treuhéndische
Verwaltung der deutschen Regulierungsbehorde Bundesnetzagentur und verstaat-
lichte das Unternehmen Ende 2022. Das zweite russische Speicherunternehmen
verlor seine Rechte zur Vermarktung der Kapazitdten des Speichers Haidach nach
einer Novelle des Osterreichischen Gaswirtschaftsgesetzes. Demnach waren syste-
matisch ungenutzte Speicherkapazitaten einem Speicherunternehmen nach schrift-
licher Ankindigung zu entziehen. Dies erfolgte mit einem Bescheid der
dsterreichischen Regulierungsbehérde E-Control vom 18. Juli 2022. (TZ 9)

Ziel der Bundesregierung war ein bestmaoglicher Fullstand der dsterreichischen Spei-
cher fur den Winter 2022/23, mindestens aber 80 % bis 1. November 2022 laut
EU-Vorgabe. Solange zwei Drittel der Speicherrechte fur Haidach ungenutzt bei
einem Unternehmen des Gazprom-Konzerns lagen, war dieses Ziel nicht erreichbar
und auch die strategische Gasreserve des Bundes konnte nicht wie geplant einge-
speichert werden. Ein Teil der Gasreserve (4,9 TWh) wurde anstatt im Mai 2022 erst
im Juli 2022 beschafft und eingespeichert. (TZ9, TZ 17)

Versorgungssicherheit in wettbewerbsorientierten Energiemarkten

Funktionierende Energiemarkte sowie eine nachhaltige und sichere Energieversor-
gung zu leistbaren Preisen sind fur Wirtschaft und Gesellschaft von grundlegender
Bedeutung. Die EU schuf bereits 2004 ein erstes gemeinsames Mindestkonzept fir
die Versorgungssicherheit, das die mit der Energieabhangigkeit der EU verbundenen
Risiken verringern und Storungen abfedern sollte. Die dritte Binnenmarkt-Richt-
linie 2009 im Bereich Erdgas legte gemeinsame Mindestnormen fest, ,die den Zielen
des Verbraucherschutzes, der Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes und einer
gleichwertigen Wettbewerbsintensitdt in allen Mitgliedstaaten Rechnung tragen”.
(1213,7215)
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Das Regelwerk wurde auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten laufend weiterent-
wickelt, nicht zuletzt infolge der russisch-ukrainischen Gaskrisen im Janner 2006
und Janner 2009 sowie der russischen Annexion der Krim 2014. Es umfasst Malinah-
men zur Risikoabschatzung und Krisenpravention und zur Gewadhrleistung der
Versorgungssicherheit im Krisenfall. In Osterreich regelte das Energielenkungsge-
setz, wie der lebenswichtige Bedarf an Energie gedeckt und die Versorgung der
Bevolkerung sowie die Gitererzeugung aufrechterhalten werden sollen. Bei einer
schweren Versorgungsstérung —wenn ein EU-Mitgliedstaat nicht in der Lage ist, den
Engpass bei der Gasversorgung seiner ,geschitzten Kunden”, wie etwa Haushalte,
zu bewdltigen — stellt der Solidaritdtsmechanismus zwischen Mitgliedstaaten ein
letztes Mittel zur Abhilfe dar. Osterreich war mit dem Abschluss von Solidaritatsab-
kommen mit vier Nachbarstaaten seit mehr als finf Jahren im Verzug — lediglich mit
Deutschland bestand ein Abkommen. Auch viele andere EU-Mitgliedstaaten hatten
Probleme mit dem Abschluss dieser Abkommen. (TZ 13, TZ 15, TZ 20)

Staatliche Informations- und Einsichtsrechte
in Vertrage von Gasunternehmen

Angemessene Reaktionen und Entscheidungen im Krisenfall erfordern verlassliche,
aggregierte Daten Uber die Gasnachfrage, Speicherstdnde und Lieferungen. Auch
die Krisenpravention hangt von der Verflgbarkeit und Aktualitdt solcher Daten ab.
Die zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten (Ministerien, Regulierungsbehérden)
waren nach dem EU-Recht verpflichtet, ein Monitoring zur Versorgungssicherheit
durchzufihren. Ab dem Jahr 2011 mussten Erdgasunternehmen dem vormaligen
Wirtschaftsministerium als zustandiger Behorde ndhere Daten zu ihren mehrjahri-
gen, grenzlberschreitenden Gasliefervertragen melden. Die Meldepflichten wurden
2017 erweitert.

Osterreich nahm dazu in den Jahren 2009 und 2016 in der EU-Ratsarbeitsgruppe
Energie jeweils eine ablehnende Haltung ein. Es stitzte sich dabei auf Stellungnah-
men der Erdgasunternehmen und Wirtschaftsverbande, die vor allem die Ubermitt-
lung von Daten und Informationen Uber langfristige Gasliefervertrage ablehnten.
Dem staatlichen Informationsbedarf zur Risikopravention und Sicherung der Hand-
lungsfahigkeit im Krisenfall wurde in der Meinungsbildung und Abstimmung der
dsterreichischen Position wenig Gewicht beigemessen. (TZ 13, TZ 21)

Die Erdgasunternehmen waren nach den EU-Vorgaben und nationalen Gesetzen
verpflichtet, dem Ministerium als zustdndiger Behorde bzw. der Regulierungsbe-
horde E-Control Daten zu Gbermitteln und Einsicht in Unterlagen, u.a. auch in Gaslie-
fervertrage, zu gewahren. Das Ministerium und die E-Control setzten diese
Meldepflichten der Erdgasunternehmen bei Abschluss oder Anderung eines Gaslie-
fervertrags jedoch nicht vollstandig durch und verhangten die bei VerstéRen vorge-
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sehenen Geldstrafen nicht. Die vollstdndige Erhebung der Daten war nicht
gewshrleistet. Mit liickenhaften bzw. nicht aktuellen Daten war weder Osterreich
selbst noch die EU in einem Krisenfall gut vorbereitet. (TZ 21)

Die Langfristvertrage sahen Ausnahmen von der Vertraulichkeit vor, wenn eine
Vertragspartei gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen unterlag, die eine
Offenlegung von Daten oder Informationen gegenlber Behorden vorsahen. In den
Jahren 2011 und 2015 forderte die E-Control ein Erdgasunternehmen per Bescheid
auf, ihr im Rahmen ihrer Markt- und Wettbewerbsaufsicht Einsicht in die langfristi-
gen Gasbezugsvertrage zu gewahren bzw. ihr diese Vertrage ungeschwarzt zu Uber-
mitteln. Teile des Langfristvertrags zwischen der OMV und Gazprom waren
grofRflachig geschwarzt. Dem Klimaschutzministerium lag der Vertrag nicht vor.
Sowohl die E-Control als auch das Klimaschutzministerium setzten ihre Informa-
tions-, Auskunfts- und Einsichtsrechte gegeniliber den Erdgasunternehmen nicht
oder nur zum Teil durch. (TZ 22)

Langfristige Liefervertrage Uber russisches Erdgas

Der ErdgasgroRhandel erfolgte traditionell im Rahmen langfristiger Liefervertrage,
deren Merkmale und typische Inhalte sich bereits in den 1960er Jahren, zu Beginn
des internationalen Gashandels in Europa, herausbildeten. Osterreich war 1968 das
erste westliche Land und die OMV das erste westeuropaische Unternehmen, das mit
der vormaligen Sowjetunion bzw. dem Unternehmen Sojusneftexport ein Abkom-
men Uber Erdgaslieferungen traf. In den 1970er und 1980er Jahren wurden weitere
Vertrage geschlossen. Im Jahr 2004 wurden alle Vertrage modernisiert und einheit-
lich bis 2012 verlangert. Bereits 2006 wurden sie neuerlich umstrukturiert und in
einem Vertragswerk zusammengefasst sowie vorzeitig bis 2027 verlangert. 2018
erfolgte eine vorzeitige Verlangerung bis 2040. Mit der Liberalisierung fielen
Vertragsklauseln, die den Wettbewerb einschrankten, weg, wie etwa Gebietsbe-
schrankungen flr den Absatz von Erdgas. Ab 2010 erfuhren die langfristigen Liefer-
vertrage — oft nach langwierigen Verhandlungen — Anpassungen an das durch die
Liberalisierung verdnderte Marktumfeld. Der Olpreis als maRgeblicher Faktor der
Preisbildung in langfristigen Liefervertragen wurde sukzessive durch Gasmarktpreise
an Borsen und Handelspldtzen ersetzt. Preisrevisionen und Kartellverfahren bewirk-
ten, dass die Preise fur Pipeline-Gas in den Jahren 2010 bis 2015 sanken und sich
den Gasmarktpreisen anglichen. (TZ 24)
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Verlangerung des Langfristvertrags der OMV bis 2040

Die Verlangerung des bestehenden Gasliefervertrags bis 2040 wurde von Gazprom
und OMV in Anwesenheit des Prasidenten der Russischen Féderation und des dster-
reichischen Bundeskanzlers am 5. Juni 2018 — im Rahmen der Feierlichkeiten zur
50-jahrigen Partnerschaft von Gazprom und OMV — unterzeichnet. Dies vor dem
Hintergrund, dass zwei Wochen davor, am 23. Mai 2018, in einer Parlamentarischen
Enguete des Nationalrats die ,Mission2030 — Die Klima- und Energiestrategie der
Osterreichischen Bundesregierung” erortert wurde. Den Ministerratsvortrag zu
dieser Strategie beschloss die Bundesregierung am 28. Mai 2018. Die Klima- und
Energiestrategie (#mission2030) sah eine Reduktion der Importabhdngigkeit bei
Energie vor. Mit der etwa zeitgleich erfolgten Verlangerung des bestehenden Gaslie-
fervertrags der OMV bis 2040 wurden widersprichliche Signale ausgesendet. Auch
der Umstand, dass der im Juni 2018 bis zum Jahr 2040 verlangerte Gasliefervertrag
im November 2018 zudem um 1 Mrd. m*® aufgestockt wurde, lief der Strategie der
Bundesregierung, ,in den nachsten Jahren [...] die Abhéngigkeit Europas und Oster-
reichs von einzelnen grofRen Importlandern zu reduzieren”, zuwider. Die Abhangig-
keit von russischem Erdgas wurde im Jahr 2018 zeitlich verlangert und mengenmaRig
vergrolert. (TZ 25)

Der Abschluss sowie die Anpassung der langfristigen Gasliefervertrage erforderten
erst ab 2022 eine Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV. Die strategische und wirt-
schaftliche Bedeutung dieser Vertrage, ihre langfristige Bindungswirkung und die
Risiken des Marktumfelds hatten bereits nach der russischen Annexion der Krim
(2014) fur eine Genehmigungspflicht gesprochen. (TZ 32)

Bei der Bewertung des finanziellen Risikos des langfristigen Gasliefervertrags fur die
OMV bzw. fir die Republik ist zu bericksichtigen, dass die OMV — unter sonst unver-
dnderten Bedingungen — das Gas, das sie vertraglich bis 2040 abnehmen muss,
weiterverkaufen kann. Die Internationale Energieagentur (IEA) schéatzt, dass die
weltweite Nachfrage nach Erdgas bis 2030 nur mehr moderat steigt und bis 2040
wieder annahernd auf das Niveau von 2023 sinkt. (TZ 26)
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Das Finanzministerium als Montanbehorde und
Eigentimervertreter der OBAG

Das Finanzministerium setzte als Montanbehorde in der Krise keine Schritte, um die
Rahmenbedingungen fiur die inldndische Forderung von Erdgas zu Uberprifen. Der
Staat kann auf die inlandische Gasproduktion nur indirekt Einfluss nehmen, z.B. tber
die Hohe des Forderzinses oder durch die Gewahrung staatlicher Garantien. Da sich
der abzufiihrende Forderzins vom Erdgas-Importwert ableitet, stand die Gasproduk-
tion im Inland nicht nur in Konkurrenz zu den Gasimporten, sondern ihre Wirtschaft-
lichkeit hing auch vom Importpreis ab. (TZ 27)

Der Bund war — vertreten durch das Finanzministerium — Alleineigentimer der
OBAG; diese hielt 31,5 % der Anteile an der bérsenotierten OMV. Uber ein syndizier-
tes Abstimmungsverhalten im Aufsichtsrat und in der Hauptversammlung der OMV
bestanden fiir die OBAG bzw. fiir das Finanzministerium gewisse Steuerungsmaog-
lichkeiten. (TZ 28)

Zur Bewaltigung der durch den Krieg in der Ukraine ausgeldsten Folgen veranlasste
die OBAG im Juni 2022 die Erarbeitung moglicher Organisationskonzepte zur Sicher-
stellung der Gasbeschaffung sowie Optionen fir die Rolle, die dem Staat bzw. den
am Markt tatigen Unternehmen dabei zukommen sollte. Im September 2022 erteilte
der Finanzminister der OBAG einen Folgeauftrag fiir eine Studie, die alle Optionen
fir die Sicherstellung der Gasversorgung in Osterreich priifen sollte. Eine interminis-
terielle Abstimmung mit dem Klimaschutzministerium, das ebenfalls an Losungen
arbeitete, erfolgte dazu nicht. Auch die von der EU-Kommission im Mai 2022 ange-
kiindigte und mit den Mitgliedstaaten eingerichtete Plattform fur die gemeinsame
Beschaffung von Gas, verflissigtem Erdgas (LNG) und Wasserstoff wurde als Option
nicht ndher untersucht, obwohl sich auch die OMV ab Oktober an einer beratenden
Arbeitsgruppe der EU-Kommission beteiligte. Auf Vorschlag der EU-Kommission
vom Oktober 2022 wurde im Dezember 2022 eine EU-Verordnung fir eine gemein-
same Beschaffungsplattform beschlossen.

Zu den Ergebnissen der Studie duRerte sich der Finanzminister am 20. Dezem-
ber 2022 in einer Presseaussendung: Es lagen nun mehrere Handlungsoptionen vor,
u.a. eine staatliche Koordinationsstelle zur Gasbeschaffung, die die Gashandler in
Osterreich koordinieren solle. Man werde die Optionen ausarbeiten, um die Versor-
gung mit nicht-russischem Gas bestmoglich zu gewahrleisten. Fir weitergehende
Aktivitdten bestand jedoch kein Bedarf, u.a. aufgrund der gemeinsamen EU-Beschaf-
fungsplattform (AggregateEU). In Summe entstanden der OBAG aus der Optionen-
Studie Kosten von 1,35 Mio. EUR flr externe Berater. Diese wurden von der
Dividende, die die OBAG an das Finanzministerium ausschiittete, abgezogen. (TZ 28)

www.parlament.gv.at

21 von 130



22 von 130

20

111-97 der Beilagen XXV111. GP - Bericht - Hauptdokument

Versorgungssicherheit im Rahmen der strategischen Ziele der OBAG

Die OBAG griff das Thema der Versorgungssicherheit — auch in Anbetracht des russi-
schen Angriffskrieges auf die Ukraine und der daraus folgenden Gefahrdung der
Osterreichischen Gasversorgung — nicht frihzeitig aus eigener Initiative auf. Dies,
obwohl die Versorgungssicherheit in der Unternehmensstrategie der OBAG als Ziel
ihrer Beteiligungsstrategie enthalten war. Eine blof8 anlass- bzw. auftragsbezogene
Befassung der OBAG mit der Versorgungssicherheit reichte nicht aus, weil die
Aufrechterhaltung der Energieversorgung, etwa mit Erdgas, essenziell fiir den Wirt-
schaftsstandort Osterreich, seine Wettbewerbsfihigkeit und somit auch zur Siche-
rung von Arbeitsplatzen (gesetzliche Ziele der OBAG) ist. (TZ 35)

Die OBAG untersuchte im Rahmen ihres Risikomanagements vorrangig finanzielle
Risiken und Reputationsrisiken, die eine Dividendenschmalerung im Vergleich zu
den Planwerten bzw. eine Abschreibung der Beteiligungen unter deren Buchwert
bewirken konnten. Risiken fiir die gesetzlichen und strategischen Ziele der OBAG
—vor allem Werterhaltung und Wertsteigerung der Beteiligungen, Starkung des
Wirtschaftsstandorts sowie Sicherung von Arbeitsplatzen — bezog sie dabei nicht
ein. Dazu zahlte etwa nach der russischen Annexion der Krim das Klumpenrisiko
aufgrund der hohen Abhangigkeit bei Erdgas von einem einzigen Land bzw. Lieferan-
ten sowie von einer Transitroute und der darauf ausgelegten Gasinfrastruktur und
Geschaftsmodelle in Osterreich. Die OMV hatte (iber Jahrzehnte einen maRgebli-
chen Anteil an der Osterreichischen Gasversorgung und hat diesen weiterhin. Mit
dem russischen Angriff auf die Ukraine und der Fortdauer des Krieges stieg das
Risiko fiir die Wahrung der gesetzlichen und strategischen Zielsetzungen der OBAG.
(TZ36)

Versorgungssicherheit im Rahmen staatlicher Sicherheitsinteressen

Die jahrlichen AuRRen- und Europapolitischen Berichte des AuRenministeriums kons-
tatierten ab 2003 in der Russischen Féderation eine zunehmende staatliche Einfluss-
nahme u.a. auf den Energiesektor. Flr die Jahre 2005 bis 2007 hielt das Aulien-
ministerium fest, dass die Energiepolitik ein immer gewichtigeres Instrument der
russischen AuBenpolitik zu werden scheine. Die in Osterreich fiir das Energiewesen
zustandigen Ministerien sowie das Finanzministerium und die OBAG zogen vor dem
russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 daraus keine Schlussfolgerun-
gen. Am 5. April 2023 beschloss die Bundesregierung eine Weiterentwicklung der
Osterreichischen Sicherheitsstrategie. Sie soll u.a. auch die Wechselwirkungen der
Klima- und Energiepolitik mit der Sicherheitspolitik im engeren Sinne bericksichti-
gen. Im August 2024 wurde die neue Osterreichische Sicherheitsstrategie vom
Ministerrat zur Kenntnis ggnommen. (TZ 37)
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

Das Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Inno-
vation und Technologie und das Bundesministerium fir Finanzen sollten die
Anpassungen und den Ausbau der Infrastruktur fur die Diversifizierung der
Gasbezugsmoglichkeiten durch verlassliche Rahmenbedingungen und Pla-
nungssicherheit unterstiitzen. Dabei ware auch zu prifen, wie allfallige Unwag-
barkeiten und Risiken des veranderten Marktumfelds durch budgetschonende
staatliche Instrumente, wie etwa Haftungen, Garantien und Zinsenzuschisse,
abgefedert werden kénnen. (TZ 8)

Das Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innova-
tion und Technologie und die Energie-Control Austria sollten die bestehenden
nationalen und EU-rechtlichen Informations-, Auskunfts- und Einsichtsrechte
der Behorden bei Erdgasunternehmen durchsetzen und effektiv anwenden.
Um die Handlungsfahigkeit der Regierung sicherzustellen, sollte in Krisensitu-
ationen mit dringendem Handlungsbedarf, wie etwa bei der Ausrufung der
Frihwarnstufe, ein behordlicher Informationsaustausch bzw. eine wechselsei-
tige Unterstltzung grundsatzlich moglich sein. Die bestehenden gesetzlichen
Vorgaben waren daher auf allfallige Anwendungshindernisse und Regelungs-
defizite zu Uberpriifen. Gegebenenfalls ware auf eine gesetzliche Regelung der
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen fir einen Informationsaustausch
im Sinne einer Amtshilfe hinzuwirken. (TZ 9)

Das Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innova-
tion und Technologie sollte den Ausstieg aus russischem Gas nicht als isoliertes
Ziel verfolgen, sondern im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Transformation
des Energiesystems. Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Leistbar-
keit fir Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie fir die offentlichen Haushalte
wdren dabei gleichermallen im Auge zu behalten. (TZ 26)
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Das Bundesministerium fiir Finanzen sollte in Krisensituationen keine unko-
ordinierten Lésungen anstolRen, sondern z.B. eine ressortlbergreifende Task
Force einrichten. Die sach- und fachpolitische Ebene sollte verstarkt werden,
indem die Verwaltungen der Ressorts mit ihrer fachlichen Expertise die Optio-
nen aufbereiten und rasche, effiziente und konsensfahige Losungen erarbeiten.
Damit kann auch der o6ffentliche Mitteleinsatz fir Studien und Beratungsleis-
tungen im Sinne der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit koor-
diniert und gebundelt werden. (TZ 28)

Die Osterreichische Beteiligungs AG (OBAG) sollte sich mit Themen der Energie-
versorgungssicherheit und allfalligen Risiken im Rahmen ihres Beteiligungsport-
folios bzw. ihrer unternehmensibergreifenden Nachhaltigkeitsschwerpunkte
strategisch auseinandersetzen. (TZ 34)
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Zahlen und Fakten zur Prifung

Erdgas — Versorgungssicherheit

Richtlinie 2009/73/EG Uber gemeinsame Vorschriften fir den Erdgasbinnenmarkt
und Richtlinie (EU) 2019/692 zur Anderung Richtlinie 2009/73/EG
Verordnung (EU) 2017/1938 Giber MaRnahmen zur Gewéhrleistung der sicheren
ausgewadhlte Rechtsgrundlagen Gasversorgung
der Europdischen Union Verordnung (EU) 2022/1032 mit Bezug auf die Gasspeicherung
Verordnung (EU) 22/2576 Giber mehr Solidaritat durch eine bessere

Koordinierung der Gasbeschaffung, zuverldssige Preis-Referenzwerte und den
grenziberschreitenden Austausch von Gas

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011), BGBI. 1 107/2011i.d.g.F.
Energielenkungsgesetz 2012 (EnLG 2012), BGBI. 141/2013 i.d.g.F.

Bundesgesetz Gber die Regulierungsbehorde in der Elektrizitats- und
Erdgaswirtschaft (E-ControlG), BGBI. 1 110/2010i.d.g.F.

Bundesgesetz (iber die Neuordnung der Rechtsverhéltnisse der Osterreichischen
Industrieholding Aktiengesellschaft und der Post und Telekombeteiligungs-
verwaltungsgesellschaft (OIAG-Gesetz 2000, BGBI. | 24/2000i.d.g.F.

ausgewadhlte nationale
Rechtsgrundlagen

Verdnderung

2005 2010 2015 2020 2021 2022 2005 bis 2022

in Petajoule® in%
Bruttoinlandsverbrauch 1.438,1 1.458,3 1.412,4 1.350,5 1.432,7 1.357,3 -6
davon Erdgas 338,5 340,1 289,2 306,4 323,7 288,5 -15
Primarenergieerzeugung Inland 413,3 506,6 511,8 519,6 529,6 507,7 23
davon Erdgas 55,7 58,5 43,4 26,5 23,7 22,4 -60
Energieimporte 1.202,7 1.088,4 1.062,5 1.018,5 968,9 1.184,3 -2
davon Erdgas 299,4 256,0 210,0 224,9 165,1 430,1 44

physikalische Erdgasflisse
nach Osterreich

davon aus der Slowakei* - 1.273,8 1.331,4 1.425,9 1.405,0 707,4 -

- 15005 16946 17430 1.600,3 1.212,7 -

physikalische Erdgasflisse

aus Osterreich (Transit)" - 1.213,1 1.463,9 14932 14168 739,9 -

in Mrd. EUR
_ 2
(raenhandelsstatisc o I e I I -
davon Russland — 1,7 1,8 1,4 3,6 7,4 -
in Mrd. EUR/Petajoule®
Nettoimporttangente® Erdgas 88,5 75,3 72,6 73,4 51,0 149,1 68
in EUR/MWh
Erdgas GroRhandelspreisindex* - - - 16,63 13,91 43,14 -
Lieferungen vorwiegend aus Russland Quellen: BMK; E-Control; Statistik Austria; Austrian Energy Agency

vorwiegend Erdgas (durchschnittlich rd. 99 %) sowie Propan, Butan und andere gasférmige Kohlenwasserstoffe
Import-Export-Saldo dividiert durch Bruttoinlandsverbrauch

Osterreichischer Gaspreisindex Jahresbasis (Jidnner-Werte)

1.000 PJ = 277,78 TWh; 1.000 TWh = 3.600 PJ

[C I N C R
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Priafungsablauf und -gegenstand

(1) Der RH Uberprifte im Jahr 2023 mit Unterbrechungen das Thema Erdgas —
Versorgungssicherheit. Die Prifung umfasste das Bundesministerium fir Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Technologie (in der Folge:
Klimaschutzministerium)', das Bundesministerium flr Finanzen (in der Folge:
Finanzministerium), die Energie-Control Austria fir die Regulierung der Elektrizi-
tats- und Erdgaswirtschaft (in der Folge: E-Control) und die Osterreichische Beteili-
gungs AG (OBAG). Die OBAG hat einen Anteil von 31,5 % an der OMV Aktiengesell-
schaft (OMV). Folglich unterliegt die OMV nicht der Prifungszustandigkeit des RH.
Allerdings waren die Einflussmoglichkeiten der OBAG — als 6ffentlicher Kernaktio-
nar —auf die OMV (siehe TZ 30 f.) von der Prifung des RH umfasst.

Ziele der Gebarungsiberprifung waren insbesondere die Darstellung und Beurtei-
lung

der europdischen und nationalen Rahmenbedingungen zur Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit mit Erdgas,

der Entwicklung der 6sterreichischen Erdgasimporte im Zeitverlauf,

von Optionen zur Verringerung der Abhangigkeit von Erdgas,

der Strategien und Positionen zur Versorgungssicherheit auf Ebene des Bundes und
des Risikomanagements des Bundes sowie des Monitorings der Versorgungssicher-
heit im Bereich Erdgas.

Der RH Uberprifte vor allem die Jahre 2018 bis 2022; er nahm jedoch auch Bezug
auf wesentliche Sachverhalte vor und nach diesem Zeitraum, etwa auf die Entwick-
lung des Erdgasbinnenmarkts und der Versorgungssicherheit auf EU-Ebene und die
historisch gewachsenen Strukturen der Erdgasversorgung in Osterreich sowie auf
den starken Rlckgang des Gastransits. Die am 11. Dezember 2024 kommunizierte
Kindigung des langfristigen Gasliefervertrags durch die OMV erfolgte nach dem
Uberpruften Zeitraum und auch nach dem Stellungnahmeverfahren zu diesem
Bericht.

Die Darstellung von Sachverhalten, die die Geschaftstatigkeit der OMV betreffen,
stUtzt sich auf offentlich zugdngliche Unternehmensquellen wie Geschaftsberichte,
Jahresabschlisse und Presseinformationen.?

Fir Angelegenheiten des Energiewesens waren im Uberpriften Zeitraum wechselnde Bundesministerien
zustandig. Siehe dazu den Anhang B in diesem Bericht. Der RH verwendet im Folgenden einheitlich die
Bezeichnung Klimaschutzministerium.

sowie Berichte der Regulierungsbehorde E-Control und der Bundeswettbewerbsbehdrde oder Ausfiihrungen
im Beschluss des OGH (siehe dazu OGH als Kartellobergericht 25. Janner 2021, 16 Ok 3/20g — von der
E-Control angestrengtes Kartellverfahren wegen Marktabschottung, u.a. wegen diskriminierender Kindi-
gungsregeln in Langfristvertragen der Landesgesellschaften Karnten, Salzburg, Steiermark); ebenso Proto-
kolle von Untersuchungsausschissen zur Befragung von OMV-Managern
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(2) Zu dem im Juni 2024 (bermittelten Prifungsergebnis gaben die OBAG im
Juli 2024, die E-Control im August 2024 sowie das Finanzministerium und das Klima-
schutzministerium im September 2024 ihre Stellungnahmen ab. Der RH erstattete
seine Gegenaulerungen im Janner 2025.

(3) (a) Das Klimaschutzministerium betonte in seiner Stellungnahme einleitend, dass
der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 massive Verwerfungen auf
den Energiemarkten in Europa nach sich gezogen habe. Nur ein entschlossenes
Handeln auf europaischer Ebene und in Osterreich habe Gasmangellagen verhin-
dern kénnen. Allein das Gaswirtschaftsgesetz 20112 habe seither (jeweils mit Zwei-
drittelmehrheit im Nationalrat) sechs Novellen erfahren, u.a., um alle unterirdischen
Gasspeicher verfligbar zu machen, diese direkt an das 6sterreichische Marktgebiet
anzuschlieRen, die Auswirkungen der hohen Importabhangigkeit zu mindern und
die Resilienz der Gasversorgung zu verbessern. Das Klimaschutzministerium sei
bestrebt, die Abhangigkeit von Energieimporten aus der Russischen Fdderation bis
2027 in einem strukturierten Prozess zu beenden. Dieser bericksichtige die Dekar-
bonisierung, Versorgungssicherheit und Leistbarkeit fir Haushalte, Gewerbe und
Industrie gleichermalen. Dieses Ziel decke sich mit jenem der Bundesregierung, den
Ausstieg aus russischen Erdgaslieferungen bis 2027 zu schaffen, wie es in der Oster-
reichischen Sicherheitsstrategie* festgehalten und vom Ministerrat am 28. Au-
gust 2024 beschlossen worden sei.

(b) Die E-Control merkte in ihrer Stellungnahme grundsatzlich an, dass der Bericht
eine umfassende und objektive Darstellung der Thematik ,Gasversorgungssicher-
heit” im 6sterreichischen Gasmarkt biete.

Institutionen und Marktteilnehmer
im Bereich Erdgas

(1) Seit Janner 2020 lag die Zustandigkeit fir Angelegenheiten des Energiewesens
beim Klimaschutzministerium,® jene fir das Bergwesen seit Juli 2022 beim Finanz-
ministerium; die Normalisierung und Typisierung elektrischer Anlagen und Einrich-
tungen sowie SicherheitsmaBnahmen fielen in die Zustdndigkeit des Bundes-
ministeriums fur Arbeit und Wirtschaft (in der Folge: Wirtschaftsministerium)®.

BGBI. 1 107/2011i.d.g.F.
Vortrag an den Ministerrat 104k/1 vom 28. August 2024
Bundesministeriengesetz 1986, BGBI. 76/1986 i.d.F. BGBI. | 98/2022

Das fiir Wirtschaftsangelegenheiten zustandige Ministerium erfuhr im tberpriiften Zeitraum mehrere Ande-
rungen seiner Bezeichnung (siehe dazu Anhang B). Der RH verwendet im Folgenden einheitlich die Bezeich-
nung Wirtschaftsministerium.
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Nachstehende Abbildung zeigt die zustidndigen Stellen im Bereich Erdgas im Uber-
blick:

Abbildung 1:  Akteure im Bereich Erdgas; Stand Dezember 2023

Bundesregierung / Ministerrat

weitere Ministerien, z.B.

Klimaschutzministerium Finanzministerium Bundeskanzleramt,
AuReres, Wirtschaft
) , OBAG
E;erg'l?'contrg' ﬁ‘fsg”a Aktionar der OMV AG
(Regulierungsbehorde) (31,5 %)

wesentliche Marktteilnehmer

Marktgebietsmanager

> Betreiber von Erdgasunternehmen
v {Mlarktgbe_b:cet Ost) Fernleitungsnetzen (Produktion, Speicherung,
ertelfiergebietsmanager und Verteilernetzen Vertrieb, Handel)
(Osterreich)
Austrian Gas Grid Gas Connect Austria GmbH, OMV Aktiengesellschaft,
M ustrlant :é ArlGGM Trans Austria RAG Austria AG,
anasemen ( ) Gasleitung GmbH Landesenergieversorger
Gasnetzgesellschaften der Central European
Landesenergieversorger Gas Hub AG (CEGH)
OBAG = Osterreichische Beteiligungs AG Quellen: Bundesministeriengesetz; E-Control; Darstellung: RH

(2) Im Klimaschutzministerium (TZ 18) waren alle Grundsatzangelegenheiten des
Energiewesens angesiedelt sowie strategische Themen der Transformation des
Energiesystems (Dekarbonisierung, Digitalisierung), vor allem Angelegenheiten der
Energieinfrastruktur (Netze und Speicher), des Energierechts und der Energiemarkte
(Handel, Marktdesign, Marktintegration). Der Stabsstelle Krisenmanagement und
Energielenkung oblag die Umsetzung der einschlagigen EU-Verordnungen (zur
Gewahrleistung der Gasversorgung, Vorbereitung der Solidaritdtsabkommen und
der Gas-Notfall- und Praventionspldane). Zum Klimaschutzministerium ressortierten
far den Energiebereich wichtige Einrichtungen, wie insbesondere die Regulierungs-
behdrde E-Control. Das Ressort war auch Kontakt- und Schnittstelle zu Marktteilneh-
mern, etwa zur Austrian Gas Grid Management AG (AGGM).
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(3) Wurden Budgetmittel beansprucht, war das Finanzministerium in Energieange-
legenheiten mitzubefassen, etwa bei der Beschaffung der strategischen Gasreserve
(TZ 17). Ferner nahm es die Eigentimerfunktion mit Bezug auf die OBAG wahr, die
ihrerseits die Anteile der Republik an der OMV hielt (TZ 28 ff.). Als Montanbehérde
oblagen dem Finanzministerium Aufgaben in Bezug auf das Aufsuchen und Férdern
von Erdgas im Inland (TZ 27).

(4) Der jahrliche AuRen- und Europapolitische Bericht des Bundesministeriums flr
europdische und internationale Angelegenheiten (in der Folge: AuBenministerium)
lieferte Einschatzungen zu energiepolitischen Entwicklungen in fir die osterreichi-
sche Erdgasversorgung mafgeblichen Staaten, u.a. der Russischen Fdderation
(TZ 37). Das Aulenministerium war ferner bei internationalen Regierungsabkom-
men, etwa Uber den Bau von Pipelines (TZ 10), und bei Ressortabkommen Gber die
gemeinsame Nutzung von Speichern (TZ9) sowie bei Solidaritdtsabkommen mit
Nachbarstaaten (TZ 20) mitzubefassen.
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Bedeutung von Erdgas in Osterreich
Erdgas in Osterreich — Energiefluss 2021

3 Erdgas wird in Osterreich tiberwiegend zur Erzeugung von Warme bendtigt. Dies
umfasst Prozesswarme in der Industrie, Raumwarme’ und Warmwasser. In geringe-
rem Umfang wird Erdgas in Kraftwerken zur Erzeugung von Strom und zum Teil
Warme bzw. Kélte eingesetzt. Nachstehende Abbildung illustriert die Herkunft und
Verwendung von Erdgas:®

Abbildung 2:  Erdgas in Osterreich — Energiefluss 2021

165,1n 23,7 p 323,7p 277,4p
Importe inlandische Brutto- energetischer ) 17,07
. Dienstleistung,
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von Gas inkl.

@ orene | Swomund 33,3
‘ Primarenergie- | Fernwérme aus Gas Fernwdrme
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Kraftwerke
134,8p 22,2 P 27 % . o[,gs P)
i Umwandlungsverluste s rallen-
aus Speichern Verkehr verkehr
7,5
6,7 P
13,8 P Transport
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0,1p
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Rundungsdifferenzen moglich
KWK = Kraft-Warme-Kopplung Quelle: BMK; Darstellung: RH

zum Warmesektor in Osterreich und zur 6sterreichischen Warmestrategie siehe auch RH-Bericht , Férderun-
gen fur den Fernwarme- und Fernkélteleitungsbau (Reihe Bund 2022/30, TZ 2 ff)

Die Daten des Klimaschutzministeriums beruhen auf Werten der Energiebilanz der Statistik Austria (Stand
November 2023). Unterschiede zu Werten der E-Control ergeben sich vorrangig durch die Umrechnung von
Brennwerten (E-Control) auf Heizwerte (Energiebilanz der Statistik Austria).
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Laut einer Analyse der Osterreichischen Energieagentur aus 2022 kann Erdgas nicht
unmittelbar und kurzfristig vollstdndig durch andere Energietrdger substituiert
werden. Vor allem in den Sektoren Stahl, Metalle, Chemie, Glas, Zement und Steine
sind gasformige Energietrager u.a. fir Hochtemperaturprozesse nicht ohne Weite-
res ersetzbar®. In der chemischen Industrie kommt Erdgas auch als Rohstoff in
chemischen Prozessen zum Einsatz, etwa fir Dingemittel.

Erdgasverbrauch und inlandische Produktion von Erdgas

41 (1) Der Bruttoinlandsverbrauch™ an Energie sank von 2005 bis 2022 um 5,6 % (im
Durchschnitt um -0,3 % jahrlich). Die Wirtschaft wuchs in diesem Zeitraum dagegen
— gemessen am Bruttoinlandsprodukt — um 24,3 %. Im Verhaltnis zum Wirtschafts-
wachstum ging der Energieverbrauch seit 2005 um fast ein Viertel zuriick." Mehr als
die Hélfte des Bruttoinlandsverbrauchs entfiel 2022 auf Erddl (35,0 %) und Erdgas
(21,3 %), wie in nachstehender Abbildung ersichtlich:

Abbildung 3:  Bruttoinlandsverbrauch nach Energietragern (2005 bis 2022, in Petajoule)

in Petajoule
weitere? 1.600
erneuerbare 1.400 — l
Energient
1.200 —
1.000
Gas
800
600 —
o]
400 —
200 —
0
2005 2010 2015 2020 2021 2022
1 biogene Energien, Wasserkraft, Wind und Photovoltaik
2 brennbare Abfille, Umgebungswirme und Nettostromimporte Quelle: BMK; Darstellung: RH
% QOsterreichische Energieagentur — Austrian Energy Agency, Strategische Handlungsoptionen fr eine dsterrei-
chische Gasversorgung ohne Importe aus Russland. Eine Analyse im Auftrag des BMK (April 2022) S. 3 und 10
0 Dasist dieim Inland verfiigbare Energiemenge; sie kann sowohl aufkommen- als auch einsatzseitig berechnet
werden.
' Das Bruttoinlandsprodukt stieg von 2005 (306,1 Mrd. EUR) bis 2022 (380,6 Mrd. EUR) um 24,3 %. Der Brut-
toinlandsverbrauch ging von 2005 (1.438 Petajoule) bis 2022 (1.357 Petajoule) um 5,6 % zurck.
30
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H Erdgas — Versorgungssicherheit
Der Olverbrauch sank von 2005 bis 2022 im Durchschnitt jahrlich um 1,3 %, jener
von Gas um 0,9 %. Von 2021 auf 2022 verringerte sich der Gasverbrauch um 10,9 %,
jener von Ol um 3,5 %.
(2) Die inlandische Primarenergieerzeugung' von Ol und Gas sank im Zeitraum 2005
bis 2022 kontinuierlich (Erdgas im Durchschnitt jahrlich -3,5 %, Erdol -2,6 %):
Abbildung 4:  Inldndische Priméarenergieerzeugung (2005 bis 2022, in Petajoule)
in Petajoule
600
500
weitere?
400
300
erneuerbare
Energient
200
Gas 100
ol
o |
2005 2010 2015 2020 2021 2022
1 biogene Energien, Wasserkraft, Wind und Photovoltaik
2 brennbare Abfille und Umgebungswarme Quelle: BMK; Darstellung: RH
Die inldndische Primarenergieerzeugung aus erneuerbaren Energietragern nahm
von 2005 bis 2022 deutlich zu und ihr Anteil betrug zuletzt (2022) rd. 80 %. Sie hangt
allerdings stark vom Dargebot an Wasser, Wind und Sonne ab."
Die inlandische Primarenergieerzeugung von Gas sank von rd. 55,7 PJ (2005) auf
rd. 22,4 PJ (2022). Im Jahr 2005 trug die inlandische Gasférderung rd. 16 % zur
Deckung des Bruttoinlandsverbrauchs an Erdgas bei, 2022 waren es nur mehr
rd. 8 % (TZ 27).
2 Erzeugung von Priméarenergietragern, die aus natirlichen Vorkommen gewonnen oder geférdert werden und
keinem Umwandlungsprozess unterworfen sind
13 So stieg die Erzeugung 2012 um 11,4 %, weil das gute Wasserdargebot die Stromerzeugung aus Wasserkraft
um 27,9 % erhohte; siehe BMWFW, Energiestatus Osterreich 2014, Entwicklung bis 2012, S. 9.
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(3) Im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2022 konnte die inlandische Erzeugung den
Bruttoinlandsverbrauch von rd. 1.400 Petajoule zu etwas mehr als einem Drittel
decken.

4.2 Der RH hielt fest, dass — obwohl! die Wirtschaft wuchs — der Bruttoinlandsverbrauch
an Energie von 2005 bis 2022 nicht weiter zunahm, sondern geringfligig sank
(-0,3 % jahrlich). Der Anteil der fossilen Energietrager sank sogar etwas starker
(Erdgas im Durchschnitt jahrlich -0,9 %, Erdol -1,3 %), machte allerdings weiter mehr
als die Halfte des Bruttoinlandsverbrauchs aus.

Der RH hob auch hervor, dass die inlandische Primarenergieerzeugung zu

rd. 80 % aus erneuerbarer Energie stammte. Damit konnte allerdings nur etwas
mehr als ein Drittel des ¢sterreichischen Bruttoinlandsverbrauchs gedeckt werden.

Importabhangigkeit und Eigenversorgungsgrad

5.1 (1) Zur Deckung seines Bruttoinlandsverbrauchs importierte Osterreich Kohle, Erdél
und Erdgas im folgenden Ausmal:

Abbildung 5:  Energieimporte (2005 bis 2022, in Petajoule)

in Petajoule
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! biogene Energien und elektrische Energie Quelle: BMK; Darstellung: RH
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(2) Eine MaRzahl fur die Versorgungssicherheit ist die Nettoimporttangente, die den
Import-Export-Saldo in Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs darstellt: je héher
dieser Prozentsatz, desto hoher die Abhangigkeit von Importen. Allerdings bestehen
betrachtliche Schwankungen zwischen den Jahren, die u.a. durch die Hohe der
Importe und Exporte sowie der Ein- oder Ausspeicherungen bedingt sein kdnnen.
Ein weiterer Indikator ist der Eigenversorgungsgrad, der den Anteil der inlandischen
Erzeugung am Bruttoinlandsverbrauch misst.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der beiden Malzahlen:

Tabelle 1: Nettoimporttangente und Eigenversorgungsgrad

‘ 2005 ‘ 2010 ‘ 2015 ‘ 2019 ‘ 2020 ‘ 2021 ‘ 2022

Import-Export-Saldo in % des Bruttoinlandsverbrauchs

Nettoimporttangente gesamt 71,8 62,8 60,4 71,6 58,3 51,8 74,5
Nettoimporttangente Erdgas 88,5 75,3 72,6 122,8* 73,4 51,0 149,1
inlandische Erzeugung in Relation zum Bruttoinlandsverbrauch in %
Eigenversorgungsgrad gesamt 28,7 34,7 36,2 35,7 38,5 37,0 37,4
Eigenversorgungsgrad Erdgas 16,5 17,2 15,0 10,0 8,6 7,3 7,8
1 Sondereffekt 2019: Gestiegene Gasimporte wurden in die Speicher eingepresst. Quelle: BMK

Die niedrige Nettoimporttangente bei Erdgas von 51 % im Jahr 2021 erklart sich vor
allem aus den hohen Speicherentnahmen im Jahr 2021 (TZ 9). Im Jahr 2022 stieg die
Nettoimporttangente gesamt auf 74,5 %, u.a. weil der Bund eine strategische Gasre-
serve (TZ 17) beschaffte. Diese wurde nicht verbraucht, sondern eingespeichert.

(3) Der Anteil von russischem Gas an den gesamten Gasimportmengen des in Oster-
reich verbrauchten Gases lag laut AuRenhandelsstatistik in den Jahren 2010 bis
2014 zwischen 56 % (2010) und 65 % (2013). Ab 2014 (57 %) stieg dieser Anteil
kontinuierlich und erreichte 2018 77 % und 2021 83 %. In den Jahren 2022 und
2023 lag er bei 70 %.

% vorlaufiger Wert aus der AuBenhandelsstatistik der Statistik Austria
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Die physikalischen Erdgasfliisse aus der Slowakei nach Osterreich waren in der
Vergangenheit vorwiegend russischen Ursprungs und umfassten neben den in
Osterreich verbliebenen Mengen™ auch die in die Nachbarlander — vor allem nach
Italien — exportierten Mengen (Transit):

Abbildung 6:  Anteil der Gasimportmengen aus Russland und der physikalischen Erdgasflisse aus
der Slowakei (2010 bis 2023, jeweils in %)

physikalische Erdgasflisse
nach Osterreich:
Anteil aus der Slowakei

Gasimportmengen gemafd
AuRenhandelsstatistik:

Anteil aus Russland

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Quellen: Statistik Austria (AuBenhandelsstatistik), E-Control; Darstellung: RH

Seit dem Jahr 2022 reduzierten sich die Erdgasfliisse aus der Slowakei, da Osterreich
Erdgas zunehmend auch Uber Deutschland und Italien importierte und insbeson-
dere Italien weniger Erdgas Uber Osterreich bezog — die Exporte in die Nachbarlan-
der sanken von 2021 auf 2022 beinahe um die Halfte bzw. von 2021 auf 2023 um
fast vier Flnftel (TZ 7).

Der RH hielt fest, dass Osterreich seinen Bruttoinlandsverbrauch an Energie im
Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2022 zu etwas mehr als einem Drittel selbst decken
konnte. Den Grol3teil des Verbrauchs deckten Importe aus fossilen Energiequellen,
in erster Linie Erddl, gefolgt von Erdgas. Letzteres stammte im betrachteten Zeit-
raum Uberwiegend aus der Russischen Foderation. Die inlandische Erdgasproduk-
tion trug 2022 noch zu 8 % zur Deckung des Bruttoinlandsverbrauchs bei (siehe
TZ 4).

inlandischer Verbrauch sowie eingespeicherte Gasmengen fir in- und auslandische Kunden
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Gasmarkt und Infrastruktur

Marktgebiete

Das Osterreichische Leitungsnetz umfasste drei Marktgebiete™: ,Ost” ,Tirol” und
JVorarlberg”. Die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg wurden tber Deutschland mit

Gas versorgt. Das Marktgebiet Ost war ein Netzverbund der Ubrigen Bundesldander:

Abbildung 7:  Marktgebiete

Trading Hub Europe, .- ~ <
Deutschland (THE) Pe RN

|} 1
I /
I\ /

7/
- II \
Marktgebiet I \
Marktgebiet Rl Tirol S |
Vorarlberg [t M !
/ \’I ).
! |

Quelle: E-Control; Darstellung: RH

Als Marktgebietsmanager war die AGGM" zustandig flr das Management der inter-
nationalen Erdgastransitleitungen, die alle durch das Marktgebiet Ost verlaufen.
Hier befanden sich auch alle Speicher, Erdgaslager- und Erdgasproduktionsstatten,
der Pipeline-Knotenpunkt Baumgarten, an dem ein GroRteil des nach Osterreich
importierten Erdgases GUbernommen, gemessen, geprift und fir den Weitertrans-
port verdichtet wurde, sowie der Firmensitz der Central European Gas Hub AG
(CEGH). Sie betrieb seit 2005 eine Gas-Handelsplattform bzw. ab 2013 den virtuellen

Marktgebiete fassen die Netze unterschiedlicher Netzbetreiber zusammen. Sie sind nach § 12 Abs. 5 Gaswirt-
schaftsgesetz 2011 zusammenzulegen, sobald zwischen ihnen eine Leitungsverbindung besteht.

Der AGGM oblag das Gasnetz-Management. Sie fungierte

e als Verteilergebietsmanager, u.a. mit den Aufgaben Netzzugangs- und Kapazitatsmanagement,
Gasflusssteuerung, Erstellung einer langfristigen Planung fur die Verteilerleitungsanlagen der Netz-
ebene 1, Krisenmanagement in Engpasssituationen und

e als Marktgebietsmanager, u.a. mit den Aufgaben koordinierte Netzentwicklungsplanung, Erstellung eines
Kapazitatsberechnungsmodells, Marktgebietsbilanzierung, koordinierte Instandhaltung.
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Handelspunkt (VHP), der bei der Abwicklung von Gaslieferungen innerhalb eines
Marktgebiets als Ubergabestelle bzw. als fiktiver Lieferpunkt dient.

Fernleitungs- und Verteilernetz

7 (1) Das Fernleitungsnetz (insgesamt rd. 1.700 km Hochdruckleitungen) dient dem
Import und Export von Gas und wird von der GAS CONNECT AUSTRIA GmbH bzw.
der Trans Austria Gasleitung GmbH betrieben. In Baumgarten (an der Grenze zur
Slowakei), der gréRten Import- und Ubernahmestelle fiir Erdgas in Osterreich, tref-
fen mehrere Transportsysteme zusammen: der slowakische Fernleitungsnetzbetrei-
ber Eustream, mehrere Gasleitungen' sowie Verbindungen zum Speicher der OMV
und zur Regelzone Ost. Einer der bedeutendsten Exportpunkte fir den Gastransit
war Arnoldstein in Kdrnten.

Abbildung 8:  Fernleitungsnetz
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Quelle: Gas Connect Austria; Darstellung: RH

18 Trans-Austria-Gasleitung (TAG), West-Austria-Gasleitung (WAG), Hungaria-Austria-Gas-Pipeline (HAG)
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(2) Osterreich war tiber Jahrzehnte ein wichtiges Transitland fiir russisches Gas. Etwa
ein Drittel der fir Westeuropa bestimmten russischen Erdgasimporte erfolgte tGber
Osterreich. Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020 blieben von den Erdgasimpor-
ten (rd. 490 TWh jahrlich) nur 17 % in Osterreich und 83 % (rd. 410 TWh jahrlich)
wurden wieder exportiert, vor allem nach Italien. Diese Importe nach Osterreich
fielen von 2020 bis 2023 um etwa zwei Drittel (auf rd. 170 TWh). Die Exporte fielen
um fast vier Funftel (auf rd. 90 TWh). Mit der geringeren Auslastung der Fernleitun-
gen sanken auch die Umsatze aus dem Transport von russischem Erdgas in die EU.
Zum Teil ersetzte Gas aus anderen Quellen in umgekehrter Flussrichtung das russi-
sche Gas.

(3) Das Verteilernetz (rd. 44.000 km) dient dem Uberregionalen Gastransport in
Osterreich (Ebene 1) bzw. der regionalen Verteilung an die Endkunden (Ebene 2 und
3). Als Verteilergebietsmanager war die AGGM flr das gesamte Bundesgebiet
zustandig. Sie Uberwachte und steuerte den Erdgasfluss in jenen Gasleitungen, die
das Gas innerhalb Osterreichs (iberregional verteilten (Ebene 1). Im Marktgebiet Ost
gab es 17 Verteilernetzbetreiber, in den Marktgebieten Tirol und Vorarlberg je zwei.

(1) Da die Gasimporte Uberwiegend aus der Russischen Foderation kamen, war die
Osterreichische Leitungsinfrastruktur darauf ausgelegt, Erdgas von Ost nach West
bzw. Stidwest zu transportieren. Die E-Control wies schon 2009 darauf hin, dass die
Abhangigkeit von einem Anbieter die Bezugsmoglichkeiten einschrankte. Auch eine
Vernetzung von europaischen Transportleitungen durch Umkehr der FlieRrichtung
(reverse flow) konne die Abhangigkeit von einer Transportroute verringern. 2010
warnte die E-Control vor Engpédssen bei Erdgas-Transportleitungen aus Westeuropa
und Nordafrika. Dies konnte fiir Osterreich den Zugang zu LNG™-Lieferungen
erschweren.?°

(2) In Reaktion auf die Lieferunterbrechungen 2006 und 2009 sowie zur Konjunktur-
belebung nach der Finanzkrise 2008 schuf die EU ein Programm zur finanziellen
Unterstitzung ausgewahlter, strategisch bedeutsamer Projekte im Energiesektor.?
Damit wurden u.a. Gas-Verbindungsleitungen zwischen den westlichen und 06st-
lichen Regionen der EU ausgebaut, die Speicherkapazitaten erhoht, das bidirektio-
nale Gasfernleitungsnetz schrittweise ausgebaut und ,,Energie-Inseln” angebunden.??
In der Gaskrise 2009 waren — obwohl es in Europa Erdgas gab — einige Mitgliedstaa-
ten in Mittel- und Osteuropa von der Gasversorgung abgeschnitten, weil die ndtigen

LNG = Liquefied Natural Gas = verflussigtes Erdgas
E-Control, Marktbericht 2009, S. 110 und Marktbericht 2010, S. 78

Verordnung (EG) 663/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (iber ein Programm
zur Konjunkturbelebung durch eine finanzielle Unterstitzung der Gemeinschaft zugunsten von Vorhaben im
Energiebereich

siehe Berichte der EU-Kommission Gber die Durchfiihrung des EU-Energieprogramms zur Konjunkturbele-
bung COM(2012) 445 final, 8. August 2012, COM(2013) 791 final, 18. November 2013 und COM(2014) 669
final, 28. Oktober 2014
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technischen Voraussetzungen fehlten, um den Gasfluss von Ost-West in die Rich-
tung West-Ost umzukehren. Es wurden u.a. vier Projekte in Osterreich, zwei in der
Slowakei und eines in Tschechien durchgefihrt, die den Zugang zu Speicheranlagen
in Baumgarten bzw. in der Slowakei verbesserten.??

(3) Laut dem Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 fir die Gas-Fernleitungs-
infrastruktur (2023 bis 2032) hat der Ausbau der West-Austria-Gasleitung von Ober-
kappel/Uberackern nach Baumgarten Prioritat, um kiinftig Erdgas aus Norwegen
oder LNG von norddeutschen und niederldndischen Hafen nach Osterreich liefern
zu kdnnen.*

Die 1980 in Betrieb genommene, fir den Transport von Osten nach Westen opti-
mierte West-Austria-Gasleitung hatte in umgekehrter Richtung (reverse flow) gerin-
gere Kapazitaten. Die Regulierungsbehorde E-Control genehmigte das Ausbauprojekt
LJWAG-Loop-1“ und erkannte die geschatzten Kosten von rd. 200 Mio. EUR dem
Grunde nach an. Die Umsetzung des Projekts war damit verpflichtend.

Laut dem Koordinierten Netzentwicklungsplan 2022 bestehe jedoch in einer von
Unwadgbarkeiten gepragten Situation fir den bisher marktgetriebenen Ausbau der
Infrastruktur weniger Anreiz. Die Handler wirden keine langfristigen Buchungen
mehr durchfiihren und damit den Netzausbau finanziell absichern. Daher solle die
offentliche Hand strategische Infrastrukturprojekte, die der Markt nicht tragt, finan-
zieren und die Umsetzung beauftragen. Die Erdgastransitmengen sanken 2022 und
2023 deutlich gegeniber dem Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020 (siehe TZ 7).

Aus Sicht des RH hatte die EU die Krise des Jahres 2022 ohne den koordinierten,
grenziberschreitenden Ausbau der Energieinfrastruktur seit 2010 weniger gut
bewaltigt.

Der RH hielt weiters fest, dass Investitionen in das Gasleitungsnetz in der Regel
durch den wirtschaftlichen Bedarf der am Gasmarkt tatigen Unternehmen ausgeldst
wurden. In den Jahren 2022 bzw. 2023 waren die Anreize dafir aufgrund des veran-
derten Marktumfelds gering, vor allem im Bereich des Gastransits Uber Fernleitun-
gen. Aus Sicht des RH kann es aus Griinden der Versorgungssicherheit sowie in einer
Phase der Transformation des Energiesystems vorlbergehend geboten sein,
bestimmte Infrastrukturinvestitionen — Gber die absehbare Nachfrage des Marktes
hinaus — zu tatigen. Dies, um die einseitige Abhangigkeit von russischem Pipeline-
Gas rasch weiter zu verringern und alternative Versorgungswege zu schaffen bzw.
bestehende zu verstédrken. Fir die Transformation des Energiesystems erachtete der
RH jedoch auch entsprechende zeitliche und rechtliche Rahmenvorgaben fir erneu-

siehe E-Control, Marktbericht 2010, S. 122 f.
AGGM Langfristplanung 2022, Koordinierter Netzentwicklungsplan 2022, S. 21
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erbare Warme und erneuerbare Gase fiir notwendig, um zur Planungssicherheit fir
Unternehmen beizutragen und die Investitionsbereitschaft zu erhéhen.

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium und dem Finanzministerium, die
Anpassungen und den Ausbau der Infrastruktur fir die Diversifizierung der Gasbe-
zugsmoglichkeiten durch verlassliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit
zu unterstltzen. Dabei ware auch zu prifen, wie allfallige Unwagbarkeiten und Risi-
ken des veranderten Marktumfelds durch budgetschonende staatliche Instrumente,
wie etwa Haftungen, Garantien und Zinsenzuschisse, abgefedert werden kdnnen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums werde das Projekt ,WAG Teil-Loop”
die Transportkapazitdt fir den West-Ost-Betrieb aus Deutschland an den Grenz-
punkten Oberkappel und Uberackern zusammen um rd. 30 % oder 27 TWh pro Jahr
erhdhen. Die Kosten flir den Ausbau der Pipeline seien auf Basis des aktuellen Grob-
kostenplans auf rd. 180 Mio. EUR geschéatzt worden. Netzausbauten wirden zwar
Ublicherweise durch Marktnachfrage ausgelost und finanziert; im Fall des Projekts
JWAG Teil-Loop” sei dies allerdings nicht der Fall, da das Projekt in erster Linie auf
die kinftige Versorgungssicherheit durch die Schaffung von Transportkapazitaten im
West-Ost-Betrieb und die damit angestrebte Reduktion der Abhingigkeit Oster-
reichs von Gasimporten aus russischen Gasquellen ausgerichtet sei. Der Abschnitt
sei auch fur den Transport von Wasserstoff geeignet. Fiir die Umsetzung des Projekts
durch die GAS CONNECT AUSTRIA GmbH seien staatliche Mittel zur Absicherung
wesentlich und erforderlich. Daher sei eine Ermachtigung an den Finanzminister zur
Leistung eines Beitrags an den Investitionskosten fiir das Projekt , WAG Teil-Loop“ in
Form eines Zuschusses bis zu 70 Mio. EUR vorgesehen worden.? Die dariber
hinausgehenden Projektkosten seien vom Projektbetreiber als Eigenleistung zu
erbringen. Andere Moglichkeiten der Unterstltzung (Haftungen, Garantien und
Zinsenzuschisse) seien nicht zielfiihrend gewesen, da die Eigenkapitalstruktur der
GAS CONNECT AUSTRIA GmbH nicht ausreichend gewesen sei.

(2) Laut Stellungnahme des Klimaschutzministeriums habe es sich in den Verhand-
lungen wiederholt und nachdricklich fir eine budgetschonende Variante ausge-
sprochen. Zur Refinanzierung des Projekts ,WAG Teil-Loop” sollte bei kiinftiger
Auslastung der Leitung ein entsprechender Mittelrlckfluss an den Bund gewahrleis-
tet sein. Um den tatsachlichen Bau sicherzustellen, wirden die Mittel aus dem
Bundeshaushalt erst nach Beschluss der finalen Investitionsentscheidung flieRen.

Der RH nahm die Stellungnahmen des Finanzministeriums und des Klimaschutz-
ministeriums zur Kenntnis. Er wies erneut auf die Bedeutung und Notwendigkeit
verlasslicher Rahmenbedingungen fir Investitionen in die Gasinfrastruktur hin, um
damit zur Planungssicherheit fir Unternehmen beizutragen und die Investitionsbe-

Bundesgesetz, mit dem der Bundesminister flir Finanzen zur Bereitstellung von Bundesmitteln fir die Errich-
tung des Infrastrukturprojektes WAG Teil-Loop ermachtigt wird, BGBI. | 132/2024
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reitschaft zu erhéhen. Dazu zdhlen etwa zeitliche und rechtliche Rahmenvorgaben
fir erneuerbare Warme und erneuerbare Gase. Der RH erinnerte an seinen Bericht
,Forderungen fir den Fernwarme- und Fernkalteleitungsbau” (Reihe Bund 2022/30,
TZ 5), in dem er dem Klimaschutzministerium die rasche Fertigstellung der Warme-
strategie empfohlen hatte.

Gasspeicher

(1) Die osterreichischen Gasspeicher waren ehemalige, nunmehr ausgeférderte
Gasfelder, die umgerUstet wurden. Technische Betreiber dieser Speicher waren die
OMV Austria Exploration & Production GmbH sowie die RAG Austria AG.?® Die
gesamte Speicherkapazitat betrug mit Stand Februar 2023 fast 97 TWh, das war
mehr als der jahrliche dsterreichische Jahresverbrauch.

Mit Stand Marz 2022 vermarkteten finf Speicherunternehmen diese Speicherkapa-
zitdten fUr in- und ausléndische Kunden:

astora GmbH (Tochter der Gazprom Germania GmbH),
GSA LLC (Tochter der Gazprom Export),

Uniper Energy Storage GmbH (Deutschland),

OMV Gas Storage GmbH und

RAG Energy Storage GmbH.

OMV Austria Exploration & Production GmbH: Speicher Schonkirchen und Tallesbrunn; RAG Austria AG: Spei-
cher Puchkirchen/Haag, Haidach, Aigelsbrunn und 7Fields
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(2) Der Speicher Haidach in Osterreich (Salzburg) — auf den mehr als ein Drittel der
Speicherkapazitit Osterreichs entfiel — wurde seit jeher von Deutschland genutzt.
Bis April bzw. Juli 2022 erfolgte die Vermarktung der Kapazitdten des Speichers
Haidach (rd. 33 TWh) fiir deutsche Kunden vertragsgemaf durch zwei im Speicher-
geschaft tatige Unternehmen des Gazprom-Konzerns:

Tabelle 2: Errichtung, Eigentumsverhaltnisse und Vermarktung des Speichers Haidach

‘ Beschreibung

— 1999: erste Vereinbarung zwischen RAG Austria AG, Gazprom Export und Wingas GmbH
— 2005: Vertragsunterzeichnung fir ein gemeinsames Projekt
Errichtung — 2007: Eroffnung erste Ausbaustufe
des Speichers — 2011: Eréffnung zweite Ausbaustufe
— die deutsch-0Osterreichisch-russischen Projektpartner trugen jeweils ein Drittel des
Gesamtinvestitionsvolumens von rd. 250 Mio. EUR
— Gemeinschaftsprojekt der RAG Austria AG mit Gazprom Export und der deutsch-russischen
Wingas (1993 von Wintershall (BASF-Tochter) und Gazprom gegriindet)

— ab 2015 Gbernahm Gazprom im Rahmen eines Anteilstauschs das bis dahin mit Wintershall
gemeinsam betriebene Gasspeicher- und Gashandelsgeschaft, u.a. 100 % der Anteile von
Wingas GmbH und von astora GmbH einschlielich der Rechte am Speicher Haidach

Struktur
der Eigentiimer

— die unterirdischen Teile gehérten der Republik Osterreich
— die oberirdischen Teile gehorten bis 2022
— zu einem Drittel der RAG Austria AG (rd. 33 %) und
— zu zwei Dritteln der Gazprom Export GmbH (66 %) bzw. ihren Tochtergesellschaften:
e Wingas GmbH (rd. 33 %); seit 2015 zu 100 % im Eigentum der Gazprom Germania GmbH
e Gazprom Germania GmbH (rd. 22 %) und
¢ Centrex Europe Energy & Gas AG (rd. 11 %)

Eigentumsverhdltnisse _ seit Ende 2022 war anstelle der Gazprom Germania GmbH die deutsche SEFE GmbH
(SEFE = Securing Energy for Europe) mit rd. 56 % am Speicher Haidach beteiligt

— mit Ende 2023 schieden Centrex Europe Energy & Gas AG und die Gazprom Export GmbH aus
dem Joint Venture Haidach aus

— ab 2024 wurden die Anteile wie folgt gehalten:
* RAG Austria AG: 4/9 (bisher 3/9)
¢ Wingas GmbH: 3/9 (100 % Tochter von SEFE GmbH)
* SEFE GmbH: 2/9

Vermarktung bzw. Vertrieb erfolgten
— zu einem Drittel durch astora GmbH (bis 4. April 2022; 100 %-Tochter der Gazprom

Vermarktung der Germania GmbH, danach unter deutscher Treuhandverwaltung bzw. als 100 %-Tochter der
Kapazitaten des deutschen SEFE GmbH)
Speichers — zu zwei Dritteln durch GSA LLC (bis Juli 2022; 100 %-Tochter der Gazprom Export GmbH; seit

August 2022 nach regulierungsbehordlicher Entscheidung durch RAG Energy Storage GmbH)
— abJanner 2024 zu 58 % durch astora GmbH und zu 42 % durch RAG Energy Storage GmbH

Quellen: BMK; E-Control; Zusammenstellung: RH

(3) Bereits im zweiten Halbjahr 2021 wiesen die von Unternehmen des Gazprom-
Konzerns vermarkteten Speicher in Deutschland sowie der Speicher Haidach in
Osterreich ungewdhnlich niedrige Fillstande auf. Laut E-Control betrug der Fill-

41

www.parlament.gv.at



44 von 130

42

28

29

30

31

111-97 der Beilagen XXV111. GP - Bericht - Hauptdokument

stand des Speichers Haidach im November 2021 bei der GSA LLC 2 % und bei der
astora GmbH 56 %.#

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 schien aus Sicht des
Klimaschutzministeriums?® nicht mehr gewahrleistet, dass die zum Gazprom-
Konzern gehorenden Speicherunternehmen (astora GmbH, GSA LLC) die Kapazita-
ten des Speichers Haidach weiter nach betriebswirtschaftlichen Erwdgungen
vermarkten und ihre Speicher entsprechend befillen wirden.

Das deutsche Bundesministerium flir Wirtschaft und Klimaschutz stellte am
4. April 2022 die Gazprom Germania GmbH?® —und damit auch deren Speichertoch-
ter astora GmbH (einschlielRlich ihrer Anteile am Speicher Haidach) — unter die treu-
handische Verwaltung der deutschen Regulierungsbehérde Bundesnetzagentur. Im
November 2022 erfolgte der vollstdndige Eigentimerwechsel bzw. die Verstaat-
lichung der nunmehrigen SEFE GmbH.3° Ausldser dafir war die ungekléarte Ubertra-
gung der Gesellschafteranteile der Gazprom Germania GmbH an eine im Ausland
ansassige, den deutschen Behérden nicht bekannte Gesellschaft. Eine solche Uber-
tragung war nach deutschem Recht ohne vorherige Anzeige und Priifung verboten.

Ein Drittel der Speicherkapazitdt von Haidach stand damit ab April 2022 unter
Kontrolle der Bundesnetzagentur, zwei Drittel hielt bis Juli 2022 die GSA LLC (Tochter
der Gazprom-Export), ohne sie zu nutzen. Anfang April 2022 war der Gasspeicher
der GSA LLC in Haidach mit einem Fullstand von 0,05 % leer und jener der astora
GmbH (Tochter der Gazprom Germania GmbH) nur zu 12,5 % gefillt.

(4) Eine Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 verpflichtete die Speicherver-
markter, ungenutzte Speicherkapazitdten anzubieten oder diese zurlickzugeben
(,Use it or lose it“-Prinzip). Andere Unternehmen sollten dann darauf zugreifen und
die Speicher befillen kdnnen. Systematisch ungenutzte Speicherkapazitdten waren
dem Speicherunternehmen nach schriftlicher Ankindigung zu entziehen. Mit Be-
scheid der E-Control vom 18. Juli 2022 verlor die GSA LLC ihre Rechte als Speicher-
unternehmen zur Vermarktung der Kapazitdten des Speichers Haidach.>!

E-Control, Bericht Gber die Situation am Gsterreichischen Flexibilitats- und Speichermarkt 2022 (Berichtszeit-
raum 2019 bis 2022), S. 3

vgl. parlamentarische Anfragebeantwortung 10393/AB vom 5. Juni 2022 zu 10526/J
seit Juni 2022: Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH)

Siehe Letter of Comfort der deutschen Bundesnetzagentur: ,Mit der Treuhandschaft bestanden keine Anwei-
sungsbefugnisse des urspriinglichen Eigentiimers mehr. Ein unkontrollierter Abfluss von Finanzmitteln sollte
damit verhindert werden. Die Treuhandverwaltung endete mit 15. Dezember 2022, nach dem vollstandigen
Eigentimerwechsel bei der SEFE GmbH (Verstaatlichung)“, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthe-
men/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Gazprom/start.html (abgerufen am 12. Dezember 2023).

Die Vermarktung dieses Teils der Kapazitaten erfolgte ab 1. August 2022 durch die RAG Energy Storage GmbH
(einer 100 %-Tochter der RAG Austria AG).
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Mit einem Ressortibereinkommen3? der zustdandigen Fachministerien tber die
gemeinsame Nutzung der in Osterreich befindlichen Erdgasspeicheranlagen Haidach
und 7Fields Gbernahmen Deutschland und Osterreich eine gemeinsame Verantwor-
tung flr die Beflllungsziele und die Beflillungspfade nach Art. 6a Abs. 1 und 4 der
Verordnung (EU) 2017/1938 Uber MaRnahmen zur Gewahrleistung der sicheren
Gasversorgung (in der Folge: GasversorgungssicherheitsVO 2017).

(5) Ziel der Bundesregierung war ein bestmoglicher Fillstand der dsterreichischen
Speicher fir den Winter 2022/23, mindestens aber 80 % bis 1. November 2022 laut
EU-Vorgabe. Solange jedoch zwei Drittel der Speicherrechte fir Haidach ungenutzt
bei einem Unternehmen des Gazprom-Konzerns lagen, war dieses Ziel nicht erreich-
bar, denn es fehlten ausreichende Speicherkapazitdten fir die strategische Gasre-
serve des Bundes (TZ 17).

Das Klimaschutzministerium ersuchte daher Ende Mai 2022 die E-Control um die
Ubermittlung des Speichervertrags zwischen dem Speicherunternehmen GSA LLC
und dem Speicherkunden Gazprom. Es verwies dabei auf § 101 Gaswirtschaftsge-
setz 2011, wonach Speicherunternehmen Vertrage tber die Bereitstellung von Spei-
cherleistung unmittelbar nach Vertragsabschluss der Regulierungsbehdrde vorzu-
legen hatten.

Der Vorstand der E-Control vertrat jedoch die rechtliche Einschadtzung, dass eine
Ubermittlung von Vertragen, welche die E-Control im Rahmen der Markt- und Wett-
bewerbsaufsicht erhalten hatte, nicht zuldssig sei. Nach Ansicht des Klimaschutz-
ministeriums wie auch der E-Control wurden Lésungen zur Nutzung des Speichers
Haidach dennoch gefunden (siehe TZ 16 f.).

Der RH hielt fest, dass das zustdandige Bundesministerium in Deutschland Unterneh-
men des Gazprom-Konzerns in Deutschland verstaatlichte und das Klimaschutz-
ministerium in Osterreich veranlasste, dass einem Tochterunternehmen des
Gazprom-Konzerns die Speicherrechte entzogen wurden, um die Beflllung des
Speichers Haidach zu gewahrleisten.

Der RH wies ferner darauf hin, dass Ende Marz 2022 die Frihwarnstufe ausgerufen
wurde und dringender Handlungsbedarf bestand, um die Versorgungssicherheit fur
den Winter 2022/23 zu gewahrleisten (TZ 19). Aus Sicht des RH lag es im Gibergeord-
neten oOffentlichen Interesse, dass das Klimaschutzministerium als zustandige

Behorde bei Bedarf auch Kenntnis Uber bestehende Speichervertrage erlangen
konnte. Dies umso mehr, als die Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Speicher-

Abkommen zwischen dem Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und
Technologie der Republik Osterreich und dem Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz der
Bundesrepublik Deutschland Gber die gemeinsame Nutzung der Erdgasspeicheranlagen Haidach und 7Fields
vom 17. Februar 2023
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unternehmen — bei Vorliegen gesetzlicher Bestimmungen bzw. gerichtlicher oder
regulatorischer Anordnungen —ohnehin Ausnahmen von der Geheimhaltungspflicht
vorsahen.

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium und der E-Control, die bestehenden
nationalen und EU-rechtlichen Informations-, Auskunfts- und Einsichtsrechte der
Behorden bei Erdgasunternehmen durchzusetzen und effektiv anzuwenden. Um die
Handlungsfahigkeit der Regierung sicherzustellen, sollte in Krisensituationen mit
dringendem Handlungsbedarf, wie etwa bei der Ausrufung der Frihwarnstufe, ein
behordlicher Informationsaustausch bzw. eine wechselseitige Unterstiitzung grund-
satzlich moglich sein. Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben waren daher auf
allfallige Anwendungshindernisse und Regelungsdefizite zu Uberprifen. Gegebe-
nenfalls ware auf eine gesetzliche Regelung der Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen fur einen Informationsaustausch im Sinne einer Amtshilfe hinzuwirken.

Der RH verwies auch auf seine Ausfiihrungen zur Vertraulichkeit der langfristigen
Gasliefervertrage in TZ 24.

(1) Das Klimaschutzministerium wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass es im
Frihling 2023 einen Gesetzesvorschlag zur effektiveren Durchsetzung der Einsichts-
rechte in Erdgasliefervertrage an die regierungsinterne Koordination Ubermittelt
habe; innerhalb der Regierung sei jedoch kein Konsens zu diesem Vorschlag erzielt
worden. Die Zusammenarbeit mit der E-Control als zustandige Regulierungsbehoérde
habe gut funktioniert. Die geltende Rechtslage in Bezug auf den behordlichen Infor-
mationsaustausch mit der E-Control stelle eine geeignete und praxisbewdahrte
Rechtsgrundlage fir eine effiziente und praktikable Zusammenarbeit dar.

(2) Laut Stellungnahme der E-Control habe sie den behordlichen Informationsaus-
tausch, der zu einer schnellen und effizienten Umsetzung von Versorgungssicher-
heitsmaRnahmen notwendig gewesen sei, im gesetzlich zuldssigen Rahmen
durchgefihrt. Sie habe im Gesetzgebungsverfahren zum Elektrizitatswirtschaftsge-
setz (EIWG)3?® proaktiv darauf hingewirkt, dass sie klinftig zur Amtshilfe verpflichtet
werde, was auf Basis der geltenden Rechtslage nicht der Fall sei.

Der RH nahm Kenntnis vom Legistikvorschlag des Klimaschutzministeriums zur effek-
tiveren Durchsetzung von Einsichtsrechten. Er hielt jedoch fest, dass trotz dieser
Bemihungen zumindest in zwei Fallen malgebliche Speicher- und Liefervertrage
dem Ministerium nicht vorlagen, obwohl dies im tbergeordneten 6ffentlichen Inte-
resse gewesen ware (TZ 21 f.).

310/ME 27. Gesetzgebungsperiode
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Ungeachtet dessen, dass Losungen fir die Beflllung der Gasspeicher gefunden
wurden, setzte das Klimaschutzministerium selbst eine Kommission zur Prifung des
Gasliefervertrags zwischen Gazprom und der OMV vor dem Hintergrund der Gasver-
sorgungssicherheitsVO 2017 ein (TZ 26). Der RH hielt daher seine Empfehlung
aufrecht.

Der RH nahm die Aktivitaten und Bestrebungen der E-Control fiir einen verbesser-
ten behérdlichen Informationsaustausch positiv zur Kenntnis.

Internationale Pipeline-Projekte und Gashandel

(1) Am 14. August 2009 wurde das dritte EU-Binnenmarktpaket verdffentlicht: Uber-
tragungsnetzbetreiber missen seit Inkrafttreten unabhéngig von den Interessen
einzelner Marktteilnehmer agieren (Entflechtung). Der Eigentimer sollte — als Netz-
betreiber — kein Monopol auf die Gaslieferung erlangen kénnen.

Osterreich war in internationale Pipeline-Projekte, wie im Folgenden dargestellt,
involviert:

Tabelle 3: Internationale Pipeline-Projekte mit Bezug zu Osterreich 2002 bis 2022

zeitlicher Ablauf
2002: Absichtserklarung und Kooperationsabkommen von finf Gesellschaften, darunter federfiihrend
die OMV
2004: Grindung der Nabucco Gas Pipeline International GmbH
2009: Regierungsiibereinkommen (Bulgarien, Osterreich, Rumanien, Tiirkei, Ungarn)
2011: Transportvorschlag an den wichtigsten Lieferanten (Shah Deniz Il Konsortium, Aserbaidschan)
Juni 2013: Lieferkonsortium entscheidet sich gegen das Projekt Nabucco; Projekt damit gescheitert
Juni 2007: Machbarkeitsstudie fiir ein russisch-italienisches Pipeline-Projekt, u.a. als Alternative zum
Gastransit durch die Ukraine; das Projekt stand auch in Konkurrenz zu Nabucco
April 2008: Wirtschaftsminister* halt OMV-Einbindung in das Projekt South Stream fur ,glinstig”

2008 und 2009: Abschluss bilateraler Abkommen zwischen der Russischen Foderation und den in
Aussicht genommenen Transitstaaten, u.a. Kroatien, Serbien, Slowenien und Ungarn

24. April 2010: Abkommen zwischen den Regierungen der Republik Osterreich und der Russischen
Foderation Uber die Zusammenarbeit beim Bau und Betrieb der Erdgas-Pipeline South Stream auf
dem Hoheitsgebiet der Republik Osterreich

September 2011: EU-Kommission strebt Informationsaustausch tber zwischenstaatliche Energie-
abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittléandern an

Dezember 2011: Gazprom entscheidet, dass South Stream in Norditalien und nicht in Osterreich
endet (siehe nachfolgende Tabelle 4)

29. April 2014: neuerliche Absichtserklarung von OMV und Gazprom, das South Stream Projekt in
Osterreich und mit Baumgarten als Endpunkt zu errichten, einschlieRlich Beteiligung von Gazprom am
CEGH sowie Buchung von Speicherkapazitaten durch Gazprom bei der OMV

24. Juni 2014: OMV und Gazprom treffen Vereinbarung Uber die South Stream Austria GmbH
1. Dezember 2014: Russische Foderation stellt das Projekt South Stream ein
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Projekte ‘ zeitlicher Ablauf

— 4. September 2015: Gazprom (51 %) und funf Energieunternehmen (jeweils 10 % (u.a. die OMV) bzw.
9 %) griinden die Projektgesellschaft ,New European Pipeline AG” zur Umsetzung der ,Nord Stream
2“-Pipeline; Letztere ziehen sich als Aktionare wieder zurtick, nachdem die polnische Wettbewerbs-
behorde in einem Kartellverfahren Einspruch gegen den Zusammenschluss einlegte

— 24. April 2017: die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG (Alleinaktionar: Gazprom) schlieft mit den

North St 5 funf Unternehmen, u.a. der OMYV, jeweils Finanzierungsvertrage (bis zu 950 Mio. EUR)
or ream
— September 2021: nach dem Ende der Bauarbeiten wurden die beiden Pipeline-Strange bis Ende 2021

mit Erdgas beflllt; am 22. Februar 2022 stoppt Deutschland wegen des bevorstehenden Angriffs
Russlands auf die Ukraine das Zertifizierungsverfahren fir den Transportnetzbetreiber

— die Auszahlungen der OMV als Finanzinvestor fir Nord Stream 2 beliefen sich auf 729 Mio. EUR; der
gesamte zum 5. Marz 2022 ausstehende Betrag einschlieflich abgegrenzter Zinsen betrug
1 Mrd. EUR, er wurde zulasten des Finanzergebnisses wertberichtigt

— der fiir Osterreich maRgebliche Transitvertrag zwischen der Russischen Féderation und der Ukraine

Ukraine-Pipeline ¢\ i brde 2024

1 Dr. Martin Bartenstein Quellen: RIS; OMV-Geschéftsberichte; OTS-Meldungen; Zusammenstellung: RH

(2) Ab Ende 2012 hatten die EU-Mitgliedstaaten bestehende und neue Abkommen
mit Auswirkungen auf das Funktionieren des Energiebinnenmarktes oder auf die
Energieversorgungssicherheit der EU-Kommission nach der Ratifizierung vorzule-
gen. Im Dezember 2013 stellte die EU-Kommission fest, dass die internationalen
Regierungsabkommen, die die Russische Féderation mit Osterreich und anderen
Mitgliedstaaten Uber South Stream abgeschlossen hatte, in einigen Punkten gegen
EU-Recht verstieRen, vor allem gegen die Bestimmungen zur Entflechtung, zum
diskriminierungsfreien Zugang Dritter zu Fernleitungen und zu den Tarifregelungen.
Nach Art. 5 des Abkommens mit Osterreich sollte Osterreich der gemeinsamen
Pipeline-Betriebsgesellschaft von OMV und Gazprom erforderlichenfalls Ausnah-
men von diesen EU-Bestimmungen erteilen.

(3) Die Projekte Nabucco und South Stream sollten Baumgarten als Energiedreh-
scheibe aufwerten; Kooperationen mit Gazprom sollten die Bedeutung von Baum-
garten flr den Gashandel und der geplanten Gasborse weiter steigern sowie die
Ligquiditat des regionalen Gasmarktes erhéhen. Das Regierungsprogramm 2013—
2018 bekannte sich u.a. zur Energiedrehscheibenfunktion Osterreichs durch inter-
nationale Kooperationen, zum Infrastrukturausbau sowie zu Gasspeichern und
Handelspldtzen.3*

34 Regierungsprogramm 2013-2018 vom 16. Dezember 2013, S. 33 f.
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Entsprechende Vorhaben verfolgten die OMV und Gazprom ab 2007:

Tabelle 4: Kooperationsplane im Gashandel und bei Gasspeichern (2007 bis 2014)

Datum ‘ Inhalt

— Absichtserkldrung tber Kooperationsplane: Gazprom strebte Beteiligung an der OMV-Tochter
Central European Gas Hub AG (CEGH AG) an

23. Mai 2007 ¢ Baumgarten sollte zur wichtigsten Gashandels-Drehscheibe Kontinentaleuropas werden
e gemeinsame Speicherprojekte bei Baumgarten und im benachbarten Ausland
25. Janner 2008 — Kooperationsabkommen: 50 %-Beteiligung der Gazprom an der CEGH AG

— Einigung von OMV, Gazprom und Wiener Borse auf die Weiterentwicklung des CEGH zu einer
fihrenden zentraleuropaischen Hub-Plattform und die Errichtung einer Gasborse mit Kassa- und
Terminmarkt

November 2008 — 2009 sollten sich Unternehmen des Gazprom-Konzerns zu 50 % an der CEGH AG beteiligen:

e Gazprom Germania GmbH (30 %) und Centrex Europe Energy & Gas AG (20 %)
e OMV Gas & Power GmbH (30 %) und Wiener Borse AG (20 %)

— Start der ersten Erdgas-Borse (CEGH Gas Exchange der Wiener Borse) in Zentraleuropa

Dezember 2009 « laut Wirtschaftsminister! sei eine Gazprom-Beteiligung ,erwiinscht, um den wichtigsten Player
einzubeziehen® es solle aber bei einer Minderheitsbeteiligung bleiben

— die Wiener Borse beteiligt sich mit 20 % an der CEGH AG

17.Juni 2010 — die geplante Beteiligung der Gazprom-Unternehmen wird noch von der EU-Kommission im Zuge
eines Pra-Notifizierungsverfahrens geprift

— die 50 %-Beteiligung von Unternehmen des Gazprom-Konzerns scheitert an den — aus Sicht des

Dezember 2011 Gazprom-Konzerns — unerfillbaren Bedingungen der EU-Kommission (siehe Tabelle 3)
September 2012 — der slowakische Gas-Transitsystembetreiber Eustream beteiligt sich mit 15 % an der CEGH AG

— Memorandum of Understanding von OMV und Gazprom Uber das South Stream Projekt in
Osterreich mit Baumgarten als Endpunkt; Beteiligung von Gazprom an der CEGH AG; Nutzung von
April 2014 OMV-Speicherkapazitaten

— der Wirtschaftsminister! sichert den Bemihungen von OMV und Gazprom zur Umsetzung des
South Stream Projekts auf osterreichischem Territorium seine Unterstitzung zu

1 Dr. Reinhold Mitterlehner Quellen: OMV-Geschéftsberichte; OTS-Meldungen; Zusammenstellung: RH

Nach dem Scheitern des Projekts Nabucco im Juni 2013 wollte die OMV Baumgarten
als bedeutenden Handelsknoten in Mitteleuropa absichern und sah das Projekt
South Stream zudem als Moglichkeit, Erdgas (nach dem Gasfund 2014 im Schwarzen
Meer) von Ruménien nach Baumgarten zu transportieren.

Die E-Control wies bereits 2008 darauf hin, dass der angeklindigte Einstieg von
Gazprom kartellrechtlich zu priifen sein werde und das Engagement von den Markt-
teilnehmern kritisch gesehen werde, weil Gazprom der wesentliche Lieferant in
Baumgarten war. Aus Sicht der Regulierungsbehorde stellte sich die Frage, welchen
Informationsvorsprung Gazprom durch eine Beteiligung am Hub gewinnen und
welche Malsnahmen die Transparenz und das Vertrauen in den Handelsplatz erhal-
ten konnten. Sie erachtete die Entwicklung einer effektiven Markt- und Bérsenauf-
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sicht als notwendig.®* Im Marktbericht 2010 beurteilte sie die Beteiligung von
Gazprom an der Gasborse aus Wettbewerbsgriinden als bedenklich, weil den
Anteilseignern ein betrachtlicher Einfluss zukam.*® Auch andere Experten wiesen
darauf hin, dass der Gazprom-Konzern mit Gasfeldern, Pipelines und Speichern tiber
eine hohe Preissetzungsmacht verfliigte.® Eine ausgepragte, fir die Endkunden
nachteilige Marktkonzentration widerspreche den Grundsatzen des Energiebinnen-
marktes. Beflirworter hielten dagegen, dass damit die Liquiditat verbessert werde.

(1) Der RH hielt fest, dass Osterreich und die OMV — wie auch andere EU-Mitglied-
staaten und ihre groBen Energiekonzerne — mit der Russischen Foderation bzw.
Gazprom Abkommen und Vereinbarungen Uber South Stream verhandelten. Aus
Sicht der EU-Kommission verletzten diese Abkommen in einigen zentralen Punkten
EU-rechtliche Bestimmungen, die ab dem dritten Binnenmarktpaket (2009) fur alle
Fernleitungsnetzbetreiber in der EU galten: Der Zugang zu Pipelines auf dem Gebiet
der EU musste diskriminierungsfrei gewahrleistet sein; Netz und Vertrieb mussten
getrennt sein; der Transporteur durfte nicht die Preise kontrollieren. Im Dezem-
ber 2014 stellte die Russische Féderation das Projekt South Stream ein.

Das Projekt South Stream bezweckte eine Diversifizierung der Transportroute durch
Umgehung der Ukraine als Transitland, stand aber in Konkurrenz zum Projekt
Nabucco, das auch die Lieferlander diversifizieren sollte.

(2) Der RH wies darauf hin, dass die 6sterreichische Bundesregierung den Unterneh-
mensinteressen der OMV am Projekt South Stream und der damit angestrebten
Aufwertung des Gasknotens Baumgarten bzw. der Gasborse auch nach der russischen
Annexion der Krim im Frihjahr 2014 den Vorrang einrdumte vor der Verringerung der
Energieabhangigkeit von nur einem Lieferanten und vor der Umsetzung eines funktio-
nierenden europadischen Energiebinnenmarktes. Dies, obwohl die Marktkonzentration
und Preissetzungsmacht sowie der Einfluss, den der Gazprom-Konzern damit auf den
Gasmarkt und die Gasborse sowie auf Teile der Gasinfrastruktur erlangt hatte, Anlass
zu erheblichen kartell- und wettbewerbsrechtlichen Bedenken gaben.

Die von der OMV in Aussicht genommenen und von der dsterreichischen Bundesre-
gierung unterstltzten Beteiligungen von Unternehmen des Gazprom-Konzerns am
Gashandel bzw. an der Gasbdrse in Osterreich sowie gemeinsame Speichernutzun-
gen von OMV- und Gazprom-Unternehmen kamen letztlich nicht zustande. In Anbe-
tracht der Krise des Jahres 2022 erwies sich dies als Vorteil. Der RH verwies dazu auf
seine Ausfihrungen in TZ9 und TZ 36.

E-Control, Marktbericht 2008, S. 16 f.
E-Control, Marktbericht 2010, S. 7, 88 f.

siehe Wiener Zeitung vom 1. Mai 2024, ,Eine Pipeline spaltet Europa“
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Infrastruktur fir den Import
von verflissigtem Erdgas (LNG)

(1) Zur Diversifizierung der Erdgasversorgung thematisierte die EU-Kommission
schon im Jahr 2000 im Grinbuch zur Versorgungssicherheit auch den Ausbau von
LNG-Anlagen.3® Zur LNG-Infrastruktur zahlen VerflUssigungsterminals, Tanker und
Importterminals mit Anlagen zur Regasifizierung des verflissigten Erdgases. Erste
LNG-Terminals entstanden in Europa bereits in den frilhen 1970er Jahren, weitere
folgten in den spaten 1980er Jahren, die meisten jedoch seit 2000. In Osterreich sah
das Regierungsprogramm 2008—-2013 die ErschlieBung neuer Transportoptionen
vor, u.a. durch die Anbindung an LNG-Terminals. Der Wettbewerb zwischen Erdgas
aus LNG-Anlagen und Pipeline-Gas bewirkte zwischen 2010 und 2015 deutliche
Preissenkungen bei Pipeline-Gas (TZ 24). 2021 betrug der LNG-Anteil an den
EU-Erdgasimporten ein Flnftel, im Jahr 2023 hatte sich der Anteil mehr als verdop-
pelt.3®

(2) Osterreich ist als Binnenstaat auf entsprechend ausgebaute Fernleitungen ange-
wiesen, um Erdgas aus LNG-Terminals beziehen zu kdnnen. Laut dem Koordinierten
Netzentwicklungsplan 2022 besteht Uber die Trans-Austria-Gasleitung eine Verbin-
dung mit drei LNG-Terminals in Norditalien. Auch tber das kroatische LNG-Terminal
Krk und tiber die Stid-Ost-Leitung (siehe Abbildung 8 in TZ 7) kénnte Osterreich kinf-
tig Gas importieren. Die Kapazitdten der Terminals bzw. der Pipelines mussten dafir
zum Teil noch erhdht werden.*°

Die Beteiligung der OMV an dem 2011 eroffneten Gate-Terminal in Rotterdam war
lange Zeit nicht rentabel. Die Geschaftsberichte der OMV wiesen dazu in den
Geschéftsjahren 2015 bis 2020 jeweils Uber 300 Mio. EUR an Rickstellungen
(Barwerte) fur belastende Vertrage tber Regasifizierungs- und Speicherkapazitaten
ihrer Gashandels-Tochter aus, 2021 sogar 390 Mio. EUR.

Verflissigtes Erdgas (LNG) wird mittels Tieftemperaturtechnik (Kryotechnik) auf etwa minus 163 Grad Celsius
abgekihlt, womit sich das Volumen auf ein 600stel verringert. Mit speziellen LNG-Tankschiffen wird das
verflssigte Erdgas zum Zielhafen transportiert. Dort wird es regasifiziert und als Erdgas in das Netz einge-
speist. Als verflissigtes Erdgas kann es auch zum Betanken von LNG-Lkw bzw. von Frachtschiffen verwendet
werden.

ACER, Analysis of EU LNG-market development in 2023 (2024) S. 18

Koordinierter Netzentwicklungsplan 2022 fiir die Gas-Fernleitungsinfrastruktur in Osterreich 2023-2032,
S. 22

www.parlament.gv.at

51 von 130



52 von 130 111-97 der Beilagen XXV1I1. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Ruckstellung konnte 2022 auf 32 Mio. EUR reduziert und 2023 wegen ,vorteilhaf-
ter LNG-Marktbedingungen zur Génze aufgel6st” werden:

Tabelle 5: LNG-Terminals mit Bezug zur OMV

LNG-Terminal Projektentwicklung

— 17. Dezember 2007: OMV beteiligt sich mit 5 % am Gate-Terminal in Rotterdam

— September 2011: Eroffnung des Terminals; aus Sicht der OMV werde die logistische Flexibilitat von
LNG die Versorgungssicherheit erhéhen; die OMV verpflichtet sich — neben der Investition —auch
ein Viertel der Gesamtkapazitat zu vermarkten, insgesamt 3 Mrd. m?

— Frihjahr 2015: die Beteiligung am Gate-Terminal gehore laut OMV-Geschaftsbericht 2014 zu den zu
VerdauRerungszwecken gehaltenen Vermogenswerten, da die Kosten der mangels Auslastung nicht
genutzten Kapazitat das Ergebnis belasteten

Gate-Terminal
Rotterdam

— 2022: das Volumen des LNG-Geschéfts nimmt enorm zu, die OMV nutzt ihre Kapazitat am Gate-
Terminal voll aus

— 2006: die Adria LNG Study Company (ein Joint Venture von OMV und anderen Unternehmen)
beauftragt eine Machbarkeitsstudie fir den Terminal

— April 2008: endglltiges Konsortium fixiert

— 2011: Umstrukturierung des Projekts, die Mehrheit der Anteilseigner beschlieft, die Investitions-

) ) entscheidung aufzuschieben
Adria LNG Projekt

. 2014: das Projekt verzogert sich mangels Wirtschaftlichkeit weiter
Krk, Kroatien

— 2020: die Netzbetreiber von Kroatien, Slowenien und Osterreich untersuchen Optionen zur
Erhdhung der Kapazitat von Kroatien Richtung Osterreich (Murfeld)

— 2021: Inbetriebnahme des in der Folge von staatlicher Seite errichteten LNG-Terminals in Krk mit
2,9 Mrd. m?® Gas jahrlich

— August 2023: Beschluss, die Kapazitdt auszubauen

Quellen: OMV-Geschaftsberichte; OTS-Meldungen; AGGM; E-Control; Zusammenstellung: RH

Mitte 2018 suchten die OMV und Gazprom nach Alternativen zum Pipeline-Trans-
port und fihrten Gesprache Gber eine Zusammenarbeit im Bereich LNG. Am 4. Okto-
ber 2018 unterzeichneten sie ein Abkommen Uber eine strategische Kooperation.
Im Juni 2019 unterzeichneten OMV und Gazprom ein weiteres Abkommen, das u.a.
technische Zusammenarbeit im Bereich der Gastransportsysteme umfasste.

(3) Im Juli 2023 unterzeichnete die OMV mit einem britischen Lieferanten eine
Vereinbarung tber LNG-Lieferungen von bis zu 1 Mio. Tonnen jahrlich ab 2026 fir
zehn Jahre. Die Lieferungen erfolgen Uber das Gate-Terminal in Rotterdam, wo die
OMV Uber Kapazitdten zur Regasifizierung des verflissigten Erdgases verflgt.
Ebenso schloss die OMV im November 2023 einen langfristigen Vertrag mit einem
US-amerikanischen Unternehmen Uber die Lieferung von jahrlich 850.000 Tonnen
(rd. 11 TWh) bzw. bis zu zwdlf LNG-Ladungen jahrlich ab 2029.

In Verbindung mit den Terminal-Kapazitdten buchte die OMV auch Transportkapazi-
taten, um die Versorgungswege nach Osterreich zu sichern. Fir diese unkiindbaren
Transportvertrage bildete sie ebenfalls Rickstellungen, die von 65 Mio. EUR (2021)
Uber 188 Mio. EUR (2022) auf 258 Mio. EUR (2023) stiegen.
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Rechtsrahmen der Gaswirtschaft
Liberalisierung der Erdgasmarkte in der EU

(1) Ende der 1990er Jahre begann die Liberalisierung der von Monopolstrukturen
gepragten EU-Energiemarkte. Wie die Strommarkte sollten auch die Gasmarkte fir
neue Anbieter bzw. private Unternehmen geo6ffnet werden und die Endkunden ihre
Energieversorger frei wahlen kénnen. In der Folge wurden die regulierten Energie-
netze, die als natlrliche Monopole diskriminierungsfrei zuganglich sein mussten,
von den wettbewerblichen Bereichen (Erzeugung, GroRhandel, Energievertrieb,
siehe Abbildung 10 in TZ 14) getrennt.

Schrittweise wurden Wettbewerbshemmnisse abgebaut — in den Mitgliedstaaten,
zwischen diesen und auch im Verhaltnis zu Drittstaaten, u.a. auch zur Russischen
Foderation. Auch zehn Jahre nach Beginn der Liberalisierung wies der Erdgasmarkt
noch ,strukturelle Verkrustungen” auf, aufgrund der Konzentration der Versorger,
langfristiger Liefervertrage oder der mangelnden Liquiditat nachgelagerter Struktu-
ren®.

(2) In rechtlicher Hinsicht waren die drei Binnenmarkt-Richtlinien der EU malgeblich
flr die Liberalisierung der Gasmarkte. Diese waren in nationales Recht umzusetzen;
die EU-Verordnungen, die vor allem die dritte Binnenmarktrichtlinie begleiteten,
waren in den Mitgliedstaaten unmittelbar wirksam.*?

Erwégungsgrund 37 zur RL 2009/73/EG

Daneben galten auf europaischer Ebene auch Netzkodizes (Network Codes) und Leitlinien (Guidelines); einen
Uberblick bot die E-Control unter https://www.e-control.at/bereich-recht/unionsrecht/gas/netzkodizes
(abgerufen am 20. Februar 2024).
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Die rechtliche Entwicklung des Erdgas-Binnenmarktes und der Erdgas-Versorgungs-
sicherheit stellte sich im Uberblick wie folgt dar:

Abbildung 9:  Liberalisierung und Versorgungssicherheit — EU-Recht im Bereich Erdgas

Erdgas-Binnenmarkt

1. Binnenmarkt-RL 2. Binnenmarkt-RL 3. Binnenmarkt-RL Anderung Vorschlag
(RL 98/30/EG) (RL 2003/55/EG) (RL 2009/73/EG) 3. Binnenmarkt-RL 4. Binnen-
) ) (RL 2019/692/EU) markt-RL
VO Bedingungen fur den Zugang (COM(2021) 803)

zu den Erdgasfernleitungsnetzen

RL 2004 (VO 1775/2005) |

VO Bedingungen fur den Zugang
zu den Erdgasfernleitungsnetzen
Aufhebung VO 2005 (VO 715/2009)

VO Grindung einer Agentur fiir die Zusammenarbeit
der europadischen Energieregulierungsbehorden
(ACER, VO 713/2009)

VO Uber die Integritdt und Transparenz
des EnergiegroBhandelsmarktes
Aufhebung (REMIT, VO 1227/2011)

VO zu Leitlinien fur die
transeuropdische Energieinfrastruktur
(VO 347/2013)
2004 2010 2017 2022
e S N N
I
1998 2003 2005 2009 2011 2013 20192020

RL MaRnahmen

zur Gewahrleistung

der sicheren Erdgasversorgung
(2004/67/EG)

VO Malnahmen zur Gewahrleistung VO MalRnahmen zur Gewahrleistung
der sicheren Erdgasversorgung der sicheren Erdgasversorgung
Aufhebung RL 2004 (VO EU 994/2010) Aufhebung VO 2010 (VO EU 2017/1938)

VO koordinierte MalBnahmen zur Senkung
der Gasnachfrage (VO EU 2022/1369)

VO Gasspeicher (VO EU 2022/1032)

VO StromnotfallmaRnahmen (VO EU 2022/1854)

VO Rahmen fir beschleunigten Ausbau der Nutzung
erneuerbarer Energien (VO EU 2022/2577)

VO Gas-Solidaritat (VO EU 2022/2576)

Erdgas-Versorgungssicherheit

ACER = EU-Agentur fur die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehorden

COM = Europdische Kommission

REMIT = Verordnung uber die Integritat und Transparenz des EnergiegroRhandelsmarktes
RL = Richtlinie

VO = Verordnung Quelle: bezughabendes EU-Recht; Darstellung: RH
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Die erste Erdgas-Binnenmarktrichtlinie 1998% schuf als eine der Grundvorausset-
zungen fur einen funktionierenden Wettbewerb den diskriminierungsfreien Zugang
Dritter zu den Gasnetzen.

Die zweite Binnenmarktrichtlinie 2003** ermoglichte Geschéfts- und Privatkunden,
mit einem Gasversorger ihrer Wahl einen Vertrag abzuschlieRen und diesen zu
wechseln.

Die dritte Binnenmarktrichtlinie 2009% brachte — gemeinsam mit einer Reihe von
Verordnungen — u.a. folgende bedeutende Weiterentwicklungen:

die Trennung (Entflechtung, Unbundling) von Energieversorgung und -erzeugung
einerseits und Netzbetrieb andererseits,

den diskriminierungsfreien Zugang zu Erdgasfernleitungsnetzen, Gasspeicher- und
LNG-Anlagen,

erweiterte Verbraucherrechte in Endkundenmarkten,

die Starkung der Unabhangigkeit der Regulierungsbehorden sowie

die Schaffung der EU-Agentur fir die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbe-
horden (ACER) und des Verbands Europaischer Fernleitungsnetzbetreiber fir Gas
(ENTSO-G*).

Im April 2019 anderte die EU einige Bestimmungen der dritten Binnenmarktrichtli-
nie, um Hindernisse flr die Vollendung des Erdgasbinnenmarktes zu beseitigen, die
sich aus der Nichtanwendung der EU-Marktvorschriften auf Gasfernleitungen aus
Drittlandern, z.B. der Russischen Foderation, sowie in Drittlander ergaben. Damit
sollten Wettbewerbsverzerrungen im EU-Energiebinnenmarkt und negative Auswir-
kungen auf die Versorgungssicherheit vermieden werden.#

Ende 2021 prasentierte die EU-Kommission einen Vorschlag zu einer Richtlinie , Gber
gemeinsame Vorschriften fur die Binnenmarkte fiir erneuerbare Gase und Erdgas
sowie Wasserstoff” 48

RL 98/30/EG

RL 2003/55/EG

RL 2009/73/EG

englisch fur European Network of Transmission System Operators for Gas
RL 2019/692/EU zur Anderung der RL 2009/73/EG

COM(2021) 803 final/2, 23. November 2022
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Erdgasversorgungssicherheit — Rechtsentwicklung
auf EU-Ebene

(1) Funktionierende Energiemarkte sowie eine nachhaltige und sichere Energiever-
sorgung zu leistbaren Preisen sind fir Wirtschaft und Gesellschaft von grundlegen-
der Bedeutung (Daseinsvorsorge). Versorgungssicherheit soll — so die EU-Kommission
im Jahr 2000 — die mit der Energieabhéangigkeit verbundenen Risiken verringern und
Beeintrachtigungen aufgrund von Storungen abfedern. Das Ziel war nicht, ein
Hochstmald an Energieautarkie oder eine geringstmogliche Energieabhangigkeit zu
erreichen.*

Eine EU-Richtlinie schuf 2004%° ein erstes gemeinsames Mindestkonzept fir die
Versorgungssicherheit (siehe Tabelle 6). Ein solches wurde fur den Erdgasbinnen-
markt als notwendig erachtet, weil jede Einschrankung der Erdgasversorgung die
Wirtschaft ernsthaft storen konnte. Die MalBnahmen zur Gewahrleistung der Versor-
gungssicherheit sollten den Binnenmarkt jedoch nicht beeintréachtigen und den
Marktteilnehmern keine unverhaltnisméaRigen Belastungen auferlegen.>' Gemeinsa-
mes Verstandnis war auch, dass Storungen der Gasversorgung vorrangig mit markt-
basierten MalBnahmen behoben werden sollten. Erst wenn die Méglichkeiten des
Marktes ausgeschopft waren, sollten MaBnahmen auf gesetzlicher oder regulatori-
scher Grundlage erfolgen, um den Auswirkungen einer Stérung entgegenzutreten.

(2) Das Grlinbuch ,Hin zu einer europaischen Strategie flr Energieversorgungssi-
cherheit” der EU-Kommission vom November 2000 bzw. der Endbericht zum Grin-
buch vom Juni 20022 stieRen eine EU-weite Diskussion Uber das Thema an. Auch in
Osterreich legte die E-Control Ende 2003 im Auftrag des damaligen Wirtschafts-
ministeriums eine Studie®® vor. Sie definierte Versorgungssicherheit als die Gewahr-
leistung der ,Moglichkeit, Endverbraucher jederzeit im nachgefragten Ausmaf und
Zu angemessenen Preisen mit Erdgas zu versorgen”. Die Ergebnisse wurden mit
Stakeholdern und Marktteilnehmern eingehend erdrtert. Politisch motivierte Unter-
brechungen der Gaslieferungen aus der Russischen Foderation erachtete die
E-Control aufgrund der wechselseitigen wirtschaftlichen Abhangigkeiten damals fir
unwahrscheinlich. Die russisch-ukrainischen Gaskrisen vom Jdanner 2006 und
Janner 2009 sowie die russische Annexion der Krim 2014 rlckten die Starkung der
Versorgungssicherheit mit Erdgas immer wieder in den Fokus.

vgl. EU-Kommission, Griinbuch ,Hin zu einer européischen Strategie flr Energieversorgungssicherheit”,
KOM(2000) 769, 29. November 2000, S. 2

RL 2004/67/EG tber MaRnahmen zur Gewahrleistung der sicheren Erdgasversorgung
Erwagungsgrinde 2 bis 4 der ersten EU-Richtlinie zur Versorgungssicherheit (RL 2004/67/EG)
COM(2002) 321 final, 26. Juni 2002

E-Control, Erdgasversorgungssicherheit in Osterreich, Rahmenbedingungen und Handlungsempfehlungen;
Studie im Auftrag des Bundesministeriums fir Wirtschaft und Arbeit (November 2003) S. 2, 66
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Nachstehende Tabelle fasst die EU-Malknahmen und EU-Rechtsgrundlagen zur
Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas zusammen:

Tabelle 6:

Rechtsgrundlagen
(Auswahl)

MafRnahmen zur
Gewabhrleistung der
sicheren Erdgas-
versorgung

Richtlinie 2004/67/EG

MafRnahmen zur
Gewahrleistung der
sicheren Erdgas-
versorgung

VO (EU) 994/2010

MaRnahmen zur
Gewahrleistung der
sicheren Gasversorgung

VO (EU) 2017/1938

Gasspeicherung
VO (EU) 2022/1032
Senkung der
Gasnachfrage

VO (EU) 2022/1369

Gas-Solidaritats-
Verordnung

VO (EU) 2022/2576

Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas — Ubersicht EU-Recht

‘ wesentliche Inhalte, Ziele und Zwecke

— klare Rollen und Verantwortlichkeiten der Marktteilnehmer
— wesentliche MalRnahmen:
e Entwicklung nationaler NotfallmaBnahmen (Art. 8)

e Mindestversorgungsstandard fir Privathaushalte im Falle von Versorgungs-
unterbrechungen (Art. 4 Abs. 1)

* Moglichkeit bilateraler Vertrage zwischen Mitgliedstaaten, um auf Gasspeicher in
anderen Mitgliedstaaten zugreifen zu konnen (Art. 4 Abs. 5)

— zur Beurteilung der EU-Versorgungssicherheit Gbermitteln die Mitgliedstaaten der
EU-Kommission Zahlen und Fakten, u.a. zu langfristigen Importvertragen, Speicher-
kapazitaten und ordnungspolitischen Anreizen fir Infrastrukturinvestitionen

— Ausweitung des Versorgungsstandards auf geschitzte Kunden

— Infrastrukturstandard (,,N-1-Sicherheit”) und Erméglichung bidirektionaler Gasflisse
(reverse flow)

— Risikobewertung (Art. 9) und nationale Praventions- und Notfallpléane (Art. 4)
* zustindige Behérde in Osterreich ist das Klimaschutzministerium
— Starkung der regionalen Zusammenarbeit in vier Risikogruppen (Art. 7 Abs. 2),
Praventions- und Notfallpldne mit gemeinsamen Risikoabschatzungen
o Osterreich gehort den Risikogruppen ,0st”, ,Nordafrika“ und ,Stidost” an

— Solidaritatsmechanismus (Art. 13): die Mitgliedstaaten sollten bis Dezember 2018 die
technischen, rechtlichen und finanziellen Regelungen vereinbaren

o Osterreich sollte bilaterale Solidaritdtsabkommen mit Deutschland, Italien, der
Slowakei, Slowenien und Ungarn treffen

e bis November 2023 unterzeichnete Osterreich ein Abkommen (mit Deutschland im
Dezember 2021, in Kraft seit Méarz 2022)

— Anderung von EU-Verordnungen im Hinblick auf

e die Gasspeicherung, insbesondere zur Sicherstellung von Mindestfillstanden der
Gasspeicher und

e koordinierte MaRnahmen zur Reduktion des Gasverbrauchs

— gemeinsame Beschaffungsplattform, um die europaische Nachfrage zu biindeln und
niedrigere Preise zu realisieren

— standardisiertes Verfahren fur Solidaritatsabwicklungen (fur Mitgliedstaaten ohne
bilaterale Solidaritatsabkommen)

Quellen: bezughabendes EU-Recht

(3) Die Richtlinie 2004/67/EG fokussierte in erster Linie auf die Verfiigbarkeit der
Gasversorgung, nicht auf deren Zuverlassigkeit (z.B. standen die Diversifizierung der
Importquellen und der Infrastrukturausbau noch nicht im Fokus) und auch nicht auf
die Leistbarkeit fir Endkunden.
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Die Verordnung (EU) 994/2010 verbesserte die Sicherheit der Versorgung fir Haus-
halte sowie den Infrastrukturausbau, die Diversifizierung der Importquellen war
noch kein Thema der Praventions- und Notfallpldne.

Die EU-Kommission evaluierte die zweiwdchige Unterbrechung der russischen
Gaslieferungen im Janner 2009 und identifizierte dabei Schwachen in der Krisenre-
aktion der EU, u.a. unzuldngliche Frihwarnmechanismen, fehlende Notfallpldne,
fehlende technische Verbindungen, zu wenig Transparenz und fehlende Marktinfor-
mationen.>* Die Schlussfolgerungen daraus flossen in den Verordnungsvorschlag der
EU-Kommission ein.

Aus Sicht der EU-Kommission war der Mangel an aktuellen Daten in einer Krise eine
wesentliche Barriere fur das Verstiandnis der Lage und fir die Entscheidung tber
geeignete Malnahmen. Entscheidungstragerinnen und -trager in Politik und Wirt-
schaft wirden verlassliche, aggregierte Daten Uber die Nachfrage, die Lieferungen
und die Speicherstande bendtigen, um auf Unterbrechungen der Gaslieferungen
angemessen reagieren zu konnen. Die Krisenpravention hange auch von der standi-
gen Verflgbarkeit und Aktualitat solcher Daten ab.

(4) In den Sitzungen der Ratsarbeitsgruppe Energie, in denen die Mitgliedstaaten in
den Jahren 2009 und 2016 die Verordnungsvorschlage der EU-Kommission zur
Versorgungssicherheit diskutierten und abstimmten, lehnte Osterreich den Informa-
tionsaustausch u.a. Gber Gaslieferungen im Rahmen von Langfristvertragen ab. In
der Ablehnung 2009 vermerkte Osterreich, dass der Zweck nicht erkennbar sei; in
einer tatsdchlichen Gasversorgungskrise sei das Wissen um diese Vertragsdetails
nicht von Nutzen. Es handle sich um sehr sensible, vertrauliche Informationen. Diese
Position beruhte auf Stellungnahmen einiger weniger Erdgasunternehmen und
Wirtschaftsverbande, die die EU-Vorschlage zu einem verstarkten Informationsaus-
tausch Uber Langfristvertrage ,auf das Strikteste” ablehnten. Die E-Control beflr-
wortete in ihrer Stellungnahme die Verfligbarkeit von Informationen. Auch 2016
sprach sich Osterreich gegen jahrliche Datenmeldungen aus und erachtete anlass-
bezogene Meldungen oder eine Aktualisierung alle vier Jahre als ausreichend.

(5) Um den Abschluss bilateraler Solidaritatsvereinbarungen zu unterstitzen, verof-
fentlichte die EU-Kommission im Februar 2018 eine Empfehlung (EU 2018/177) zu
den technischen, rechtlichen und finanziellen Inhalten dieser Vereinbarungen.
Wegen der schleppenden Umsetzung richtete sie im Mai 2020 an 25 Mitgliedstaa-
ten Aufforderungsschreiben, darunter auch an Osterreich (siehe TZ 20). Ende 2022
gab die Verordnung (EU) 2022/2576 den Mitgliedstaaten ein standardisiertes

EU-Kommission, The January 2009 Gas supply Disruption to the EU: An Assessment, SEC(2009) 977, S. 16 ff.
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Verfahren fir Solidaritatsabwicklungen vor. Bis Oktober 2023 waren EU-weit acht
von 40 Solidaritatsvereinbarungen unterzeichnet.

(6) Am 8. Marz 2022 rief die EU-Kommission zum raschen Ausstieg aus russischen
fossilen Energietragern auf. Im Méarz 2022 beschloss der Europdische Rat, die Abhan-
gigkeit Europas von russischen Energieeinfuhren ,so bald wie moglich” zu beenden.
Im Mai 2022 legte die EU-Kommission einen Plan —,,REPowerEU” —mit drei Eckpunk-
ten vor:

Das Energieeffizienzziel der EU soll angehoben werden: Der Energieverbrauch soll
bis 2030 gegenilber dem Referenzjahr 2020 um 13 % (anstatt bisher 9 %) sinken.
Die Diversifizierung der Erdgasversorgung soll vorangetrieben werden; auch mittels
einer von der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten eingerichteten EU-Energie-
plattform fur die freiwillige gemeinsame Beschaffung von Gas, LNG und Wasserstoff
(TZ 34); die Plattform bezweckte die Bindelung und Strukturierung der Nachfrage,
die optimierte und transparente Nutzung der Infrastruktur und die Festlegung inter-
nationaler Kooperationsrahmen.

Die Energiewende soll beschleunigt werden; bis 2030 sollen erneuerbare Energien
45 % (bisher 30 %) des Energiebedarfs decken, u.a. durch kiirzere Genehmigungs-
verfahren fur Erneuerbare-Energie-Projekte, eine Solardachpflicht und klimafreund-
lichen Wasserstoff.

Der ,REPowerEU“-Plan gab den Mitgliedstaaten keine verbindlichen Ziele vor, diese
waren Gegenstand weiterfihrender EU-Rechtsakte. Der EU-Unterausschuss des
Nationalrats befasste sich im April 2022 mit dem ,, REPowerEU“-Plan und begrilSte
diesen grundsatzlich.

Der RH hielt fest, dass sich ab 2000 auf EU-Ebene ein Gesamtkonzept fir den Erdgas-
binnenmarkt herausbildete sowie ein Regelwerk, das auch die Gewahrleistung der
Versorgungssicherheit mit Erdgas sowie MaRnahmen zur Risikoabschatzung und
Krisenprdvention einschloss und laufend weiterentwickelte. Dies nicht zuletzt infolge
der russisch-ukrainischen Gaskrisen im Janner 2006 und im Janner 2009 sowie der
russischen Annexion der Krim 2014.

Der RH bemerkte kritisch, dass Osterreich in den Jahren 2009 und 2016 seine Posi-
tionen in der EU-Ratsarbeitsgruppe Energie vorrangig auf Stellungnahmen der
Erdgasunternehmen und Wirtschaftsverbande stitzte. In der Meinungsbildung und
Abstimmung der Positionen wurde dem staatlichen Informationsbedarf zur Risiko-
pravention und Verflgbarkeit aktueller Daten zur Sicherung der Handlungsfahigkeit
in einem Krisenfall nur wenig Gewicht beigemessen. Mit Bezug auf fehlende bzw.
nicht aktuelle Daten verwies der RH auf TZ 21.

u.a. zwischen Deutschland und Osterreich
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Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium, in der Verhandlungsposition, die
Osterreich in der EU-Ratsarbeitsgruppe Energie vertritt, neben der Expertise und
den Anliegen der Erdgasunternehmen und ihrer Verbdnde auch staatliche und
gemeinwirtschaftliche Interessen angemessen zu bertcksichtigen.

Zum politischen Ziel der EU, so bald wie mdglich aus russischem Gas auszusteigen,
und den Auswirkungen fiir Osterreich verweist der RH auf seine Ausfihrungen in
TZ 26.

Das Klimaschutzministerium flhrte in seiner Stellungnahme aus, dass sich die
Empfehlung des RH auf die Verhandlungen der Ratsarbeitsgruppe Energie in den
Jahren 2009 und 2016 beziehe. Im Lichte der Entwicklungen nach dem russischen
Angriff auf die Ukraine sei die Empfehlung berechtigt. Der Minimierung des Berichts-
aufwands der betroffenen Unternehmen sei ein zu hoher Stellenwert eingerdumt
worden gegenliber dem staatlichen Interesse an umfassender Information.

In der Gesetzgebungsperiode 2021 bis 2024 habe das Klimaschutzministerium im
Rahmen der interministeriellen Abstimmungen unterschiedliche Interessengruppen
sowie die Zivilgesellschaft stets eingebunden und groRen Wert auf die Ausgewogen-
heit von Positionen gelegt, die auch staatliche und gemeinwirtschaftliche Interessen
angemessen und ausgewogen bericksichtigten.

Der RH erwiderte dem Klimaschutzministerium, dass die EU-Ebene 2009 und 2016
aus den Gaskrisen 2006 und 2009 sowie aus der Annexion der Krim 2014 strategi-
sche Schlisse fur die Sicherheit der Erdgasversorgung zog und konkrete Mallnah-
men®® veranlasste. Wiewohl Osterreich — nach seinen damaligen Positionen in der
Ratsarbeitsgruppe Energie zu schlieBen — dem staatlichen Informationsbedarf zur
Risikopravention und der Verfligbarkeit aktueller Daten zur Sicherung der Hand-
lungsfahigkeit in einem Krisenfall nur wenig Gewicht beimaR, profitierte es letztlich
in der Energiekrise 2022 auch von den damals veranlassten Vorkehrungen der EU.

Informationsaustausch, Infrastrukturausbau, Pravention, siehe TZ 8, TZ 10, T2 19, T2 20, TZ 21
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Umsetzung des EU-Rechts in Osterreich
Liberalisierung des osterreichischen Gasmarktes

(1) Die Liberalisierung des osterreichischen Gasmarktes begann Ende 2000 mit dem
Energieliberalisierungsgesetz®’. Dieses Sammelgesetz umfasste Anderungen beste-
hender Gesetze sowie u.a. das Gaswirtschaftsgesetz®®, das die Erdgaswirtschaft neu
regelte, und das Energie-Control-Gesetz*®, mit dem die Regulierungsbehorde
E-Control errichtet wurde. Sie war zunachst nur fir den Elektrizitdtsbereich zustan-
dig. Eine Novelle erweiterte im August 2002%° ihr Aufgabengebiet um den Erdgasbe-
reich und flhrte zur vollstdndigen Liberalisierung des Gasmarktes mit
1. Oktober 2002.

(2) Die Liberalisierung brachte neue Akteure (Marktteilnehmer) mit spezifischen
Aufgaben, z.B. Gashandler, Inhaber von Transport- und Speicherrechten (Kapazitats-
inhaber), Gasversorger sowie Endkunden. Sie wurden virtuell in Bilanzgruppen
zusammengefasst, in denen jeweils der Ausgleich zwischen der Aufbringung und der
Abgabe von Erdgas erfolgt (Bilanzierung).®' Die Bilanzgruppen wurden zentral von
der AGGM (TZ 7) verwaltet.

Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Marktteilnehmer ergaben sich vor allem aus
dem Gaswirtschaftsgesetz 2011 und dem Energielenkungsgesetz 201252 sowie aus
dem Regelwerk der Regulierungsbehorde E-Control.5®

BGBI. 1 121/2000
abgel6st durch das Gaswirtschaftsgesetz 2011

Bundesgesetz Uber die Aufgaben der Regulierungsbehérden im Elektrizitdtsbereich und die Errichtung der
Elektrizitdts-Control GmbH und der Elektrizitats-Control Kommission; Gesetz neu gefasst mit BGBI. 1 110/2010

BGBI. | 148/2002

Die wirtschaftliche Verantwortung fir die Bilanzgruppe sowie ihre Vertretung nach aufRen lagen beim jewei-
ligen Bilanzgruppenverantwortlichen.

BGBI.141/2013i.d.g.F.

Dieses umfasste Verordnungen der E-Control, Marktregeln ,Gas” (nach § 22 Energie-Control-Gesetz in
Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern zu erstellen), ,,Allgemeine Bedingungen” der Marktteilnehmer,
die die E-Control zu genehmigen hatte, sowie behordliche Entscheidungen der E-Control.
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(3) Die Wertschopfungskette des Gassektors unterscheidet drei wettbewerbliche
und zwei regulierte Bereiche: 5

Abbildung 10: Wettbewerbliche und regulierte Bereiche der Gas-Wertschopfungskette

Bilanzgruppe

Wettbewerbsbereich regulierter Bereich Wettbewerbsbereich

Versorgung/

Erzeugung (GroR)Handel Fernleitungsnetz Verteilernetz Lieferung

Endkunden
(Industrie, Gewerbe, Haushalte)

Quellen: Rechtsgrundlagen; Darstellung: RH

Gewahrleistung der Erdgasversorgung
durch Markt und Staat

15 (1) Die dritte Binnenmarkt-Richtlinie 2009% im Bereich Erdgas legt ,,gemeinsame
Mindestnormen fest [...], die den Zielen des Verbraucherschutzes, der Versorgungs-
sicherheit, des Umweltschutzes und einer gleichwertigen Wettbewerbsintensitat in
allen Mitgliedstaaten Rechnung tragen” Die Mitgliedstaaten konnten den Erdgasun-
ternehmen entsprechende ,gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen® auferlegen.
Diese konnten sich auf ,Sicherheit, einschlieRlich Versorgungssicherheit, Regelma-
Rigkeit, Qualitat und Preis der Versorgung sowie Umweltschutz, einschliel8lich Ener-
gieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen und Klimaschutz, beziehen”.%¢ Das
EU-Recht war dabei einzuhalten. Im Einklang damit enthielt § 6 Gaswirtschaftsge-
setz 2011 die Bestimmung, dass Erdgasunternehmen ,nach den Grundsatzen einer
sicheren, kostenglinstigen, umweltvertraglichen und effizienten Bereitstellung der
nachgefragten Dienstleistungen sowie eines wettbewerbsorientierten und wettbe-
werbsfahigen Erdgasmarktes zu agieren” haben. Zu den allgemeinen gemeinwirt-

% Liste der E-Control nach § 121 Abs. 1 Gaswirtschaftsgesetz 2011 (Stand Ende 2023), siehe https://www.e-
control.at/marktteilnehmer/gas/gasmarkt/erdgashaendler; Ende 2023 waren in Osterreich mehr als
300 Erdgashandler tatig.

8 Erwagungsgrund 44 zur RL 2009/73/EG
5 nach Art. 3 Abs. 2 RL 2009/73/EG

60
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schaftlichen Verpflichtungen zahlt auch die Gleichbehandlung aller Kunden eines
Netzes.

Im Rahmen ihrer Vertragsbeziehungen mit einem Gasversorger (ihrer Wahl) sowie
mit dem Gas-Verteilernetzbetreiber (im jeweiligen Netzgebiet) hatten die Kunden
spezifische Verbraucherschutzrechte. Der Gaspreis bildete sich nach Angebot und
Nachfrage am Markt. Die Netzentgelte legte die Regulierungsbehoérde E-Control
durch Verordnung fest, sie hatte auch die Energiemarkte zu iberwachen. Die Gasver-
sorger hatten ausreichende Vorsorge zu treffen, um die Belieferung ihrer Kunden im
Umfang ihrer vertraglich eingegangenen Verpflichtungen zu gewahrleisten. Fir
Erdgasunternehmen bestand kein genereller Versorgungsauftrag oder eine Verpflich-
tung zur Diversifizierung der Lieferquellen.

Investitionen in die Versorgungssicherheit kdnnen Risiken oder einseitige Abhangig-
keiten verringern. Sie kdnnen zweckmaRig sein, selbst wenn der Markt sie (noch)
nicht oder nicht in diesem Umfang nachfragt, z.B. LNG-Terminals (TZ 8). Wenn sich
die Kosten bzw. Nutzen solcher Investitionen auf mehrere Mitgliedstaaten verteil-
ten, entschieden die jeweils zustandigen nationalen Regulierungsbehérden — vor
der Investitionsentscheidung — gemeinsam Uber die Kostenaufteilung.®’

(2) Bei einem akuten Marktversagen geht die Leistungs- und Erflllungsverantwor-
tung von den Marktteilnehmern auf den Staat Uber. Fir diesen Fall regelte das Ener-
gielenkungsgesetz 2012, wie der lebenswichtige Bedarf an Energie gedeckt und die
Versorgung der Bevolkerung sowie die Gltererzeugung aufrechterhalten werden
sollten. Lenkungsmaflinahmen durften nur so lange und in dem Umfang erfolgen,
wie es zur Abwendung oder Behebung der Stérung unbedingt erforderlich war.

siehe Art. 41 Abs. 8 RL 2009/73/EG und Art. 13 VO (EG) 715/2009 bzw. Art. 6 Abs. 8 VO (EU) 994/2010
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Das Energielenkungsgesetz 2012 regelte auch die Voraussetzungen fir die Ergrei-
fung von LenkungsmaRnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung im Wege einer

Verordnung®®:

Tabelle 7:

ussetzungen fur Lenkungsmalnahmen

Voraussetzungen fur Energielenkung und Umfang der MaRnahmen

Art und Umfang von LenkungsmaBnahmen

— zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Stoérung
oder zur Behebung einer bereits eingetretenen Stérung
der Energieversorgung Osterreichs

— sofern diese Storungen

e keine saisonale Verknappungserscheinung darstellen
oder

¢ durch marktkonforme MaRnahmen nicht, nicht recht-
zeitig oder nur mit unverhaltnismaRigen Mitteln abge-
wendet oder behoben werden kénnen

—soweit erforderlich
e zur Erfillung volkerrechtlicher Verpflichtungen

e zur Inkraftsetzung von NotstandsmaRnahmen aufgrund
von Beschliissen von Organen internationaler
Organisationen

—soweit eine Pflicht besteht

e zur Solidaritatsleistung gemaR Art. 13 der Verordnung
(EU) 2017/1938

e zur Unterstltzung in Form von regionalen oder
bilateralen MaRnahmen gemaR Art. 15 der Verordnung
(EU) 2019/941

KWK = Kraft-Warme-Kopplung

(Verordnungsermachtigung)

die Klimaschutzministerin kann durch Verordnung

—die zur Sicherung der Gasversorgung notwendigen
Anweisungen an Erdgasunternehmen Uber die
Produktion, Verteilung, Speicherung oder den Handel von
Erdgas erteilen

— Endverbraucher verpflichten, dem Markt bereits
erworbene Erdgasmengen zur Verfligung zu stellen

— Betreiber von KWK-Anlagen oder Fernwdrmeunter-
nehmen anweisen, Erdgas durch andere Energietrager zu
substituieren (soweit technisch moglich) sowie die
Vorlauftemperatur fir die Einspeisung in das Fernwarme-
netz abzusenken

— zur Verteilung des verflugbaren Erdgases an die End-
verbraucher aufrufen nach

e dem Grad der Dringlichkeit,

e dem Grad der Substituierbarkeit durch andere Energie-
trager und

e dem Ausmal? an volkswirtschaftlichen Auswirkungen
—als letztgeeignete Mittel Kontingentierungen und
Flachenabschaltungen verfigen

Quelle: Energielenkungsgesetz

(3) Erdgas-Haushaltskunden sind ,geschitzte Kunden” und kénnen auch in aullerge-
wohnlichen Situationen nicht ohne weiteres Verfahren (wie andere Endverbrau-
cher) von der Belieferung mit Erdgas ausgeschlossen bzw. beschrankt werden. Ende
Marz 2022 rief das Krisenkabinett der Bundesregierung gemeinsam mit der
E-Control die Frithwarnstufe des Notfallplans Gas aus. Damit wurde das Uberwa-
chungs- und Monitoring-System weiter verscharft.®® LenkungsmalRnahmen wurden
jedoch nicht notwendig, da der Markt weiterhin funktionierte (TZ 19).

%8 § 4 Energielenkungsgesetz 2012, durch Verordnung der Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie,

Mobilitdt, Innovation und Technologie; die Verordnungen bedurften der Zustimmung des Hauptausschusses
des Nationalrats (auRer die ganzliche oder teilweise Aufhebung von LenkungsmaRnahmen).

8 Bundeskanzleramt, Medieninformation vom 30. Marz 2022
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Die Vorbereitung und Koordinierung von Lenkungsmafinahmen oblagen der
E-Control™, ebenso die Mitarbeit bei der Risikobewertung sowie der Erstellung der
Préaventions- und Notfallplane.” Sie hatte zu diesem Zweck u.a. ein Monitoring Gber
versorgungsrelevante Daten durchzufiihren (TZ 21).

Anpassungen in den Jahren 2022 und 2023

Uberblick

(1) In Reaktion auf den Krieg in der Ukraine formulierte die Bundesregierung das
Ziel,”? die Resilienz der Energieversorgung fir den Fall einer Unterbrechung der
Erdgaslieferungen zu starken und sicherzustellen, dass die dsterreichischen Erdgas-
speicher vor Beginn der Heizsaison 2022/23 bestmdglich, mindestens aber zu
80 % gefullt sind. Dies wurde erreicht: Anfang November 2022 waren die Gasspei-
cher zu mehr als 93 % geflillt.

(2) Von April 2022 bis November 2023 beschloss der Nationalrat fiinf Novellen zum
Gaswirtschaftsgesetz 20117 und eine Novelle zum Energielenkungsgesetz 201274,
um Stérungen der Gasversorgung abzuwenden. Die wichtigsten Anderungen bzw.
Erweiterungen des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 betrafen u.a.

den Aufbau einer strategischen Gasreserve (TZ 17),7

den Entzug der Rechte von Speicherunternehmen unter bestimmten Voraussetzun-
gen; fur Speicherkapazitdten galt damit der Grundsatz ,Use it or lose it“ (TZ 9),®
die Einfihrung von sogenannten Market Makern, die fiir ein Gleichgewicht zwischen
geplanten und tatsachlich benotigten Gasmengen sorgen, indem sie flr eine gewisse
Zeit Speichermengen zur Bereitstellung von Ausgleichsenergie’” physisch fur den
Bedarfsfall vorhalten,

die Ausweitung des Versorgungsstandards’® auf weitere Gruppen geschitzter
Kunden.”

gemal § 27 Abs. 1 Energielenkungsgesetz 2012

gemal Art. 7 ff. der GasversorgungssicherheitsvVO 2017

Vortrag an den Ministerrat 15/18 vom 27. April 2022

im Jahr 2022: BGBI. 1 38/2022, 67/2022 und 94/2022; im Jahr 2023: BGBI. | 23/2023 und 145/2023
BGBI. | 68/2022

§ 18a Gaswirtschaftsgesetz 2011

§ 104a Gaswirtschaftsgesetz 2011

§ 87 Abs. 1Z 4 und § 87 Abs. 7 Gaswirtschaftsgesetz 2011

§ 121 Abs. 5 Gaswirtschaftsgesetz 2011

§ 7 Abs. 1 Z 8a sowie Z 20a und Z 20b Gaswirtschaftsgesetz 2011
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Die Novelle zum Energielenkungsgesetz 2012 setzte auch Anreize, damit Unterneh-
men selbst ausreichende Mengen an Gas einspeicherten, u.a. durch

den Schutz von Gasmengen vor Energielenkungsmafnahmen (z.B. Kontingentierun-
gen): grolRe, industrielle Endverbraucher konnten die von ihnen eingespeicherten
Gasvorrate ,immunisieren” (bis zu 50 % des Vorjahresverbrauchs)®°,

die Moglichkeit, geschiitzte Gasmengen — gegen Ersatz des Kaufpreises samt Spei-
cherkosten und Netznutzungsentgelten — flir mengenbezogene Lenkungsmalnah-
men zu verwenden,® und

die Ausdehnung der Entschadigungsregelung auf Elektrizitdt und Erdgas®2.

Der RH hielt fest, dass der dsterreichische Rechtsrahmen — im Einklang mit dem
EU-Recht — zur Sicherstellung der Gasversorgung vorrangig auf einen funktionieren-
den Wettbewerb setzte. Fir den Fall, dass der Markt in einer Krise die Versorgungs-
sicherheit nicht gewahrleisten konnte, sah der Rechtsrahmen staatliche Energie-
lenkungsmalinahmen vor. Diese wurden nicht notwendig, u.a., weil der maRgeb-
liche Rechtsrahmen im Zuge der Krisensituation angepasst wurde, insbesondere um
entsprechende Gasmengen fir den Winter 2022/23 vorzuhalten und erkannte
Systemschwédchen zu beheben.

Strategische Gasreserve

(1) Die nationale strategische Gasreserve sollte den Verbrauch von zwei Wintermo-
naten abdecken. Im Krisenfall kann die Klimaschutzministerin die Reserve gemaR
§ 18c Abs. 1 Gaswirtschaftsgesetz 2011 im Wege einer Verordnung nach dem Ener-
gielenkungsgesetz 2012 freigeben.

Die operative Abwicklung der Beschaffung und die Vorhaltung der Reserve wurden
dem Markt- und Verteilergebietsmanager®® AGGM im Wege der Beleihung®* Uber-
tragen.

§ 26a Abs. 1 Energielenkungsgesetz 2012
§ 26a Abs. 3 Energielenkungsgesetz 2012
§ 6a Energielenkungsgesetz 2012

zustandig fur die Koordination der Erdgasleitungen der Netzebenen 1 bis 3 im Marktgebiet
(§ 17 Gaswirtschaftsgesetz 2011)

Beleihung bedeutet die Betrauung naturlicher oder juristischer Personen mit der Zustandigkeit, Hoheitsakte
in eigener Organkompetenz und Verantwortung zu setzen. Sie erfolgt durch Gesetz oder hoheitlichen Verwal-
tungsakt. Die Beleihung beschleunigte die Durchfihrung des Vorhabens, weil sich damit ein Vergabeverfah-
ren nach dem Bundesvergabegesetz 2018 (BGBI. | 65/2018 i.d.g.F.) ertibrigte (vgl. ErIRV 69 BIgNR 26. GP 5
und 238).
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In zwei Ausschreibungen® war eine Menge von 20 TWh zu beschaffen. Nachfol-
gende Tabelle fasst die wesentlichen Daten zur Beschaffung zusammen:

Tabelle 8: Strategische Gasreserve — Ergebnisse der Ausschreibungen

Gesamt-

Menge in TWh Kaufpreis

Ausschreibungen Abschluss kosten

Ausschreibung Zuschlag in Mrd. EUR EUR/MWh

1. Teil 23. Mai 2022 12,60 7,70 0,904 117,40
2. Teil 25.Juli 2022 12,30 12,30 2,833 230,23
Summe 20,00 3,737 186,82

Quelle: BMK; Zusammenstellung: RH

(2) Die Ausschreibungsbedingungen fir den ersten Teil veroffentlichte die AGGM
am 10. Mai 2022 auf ihrer Website. Drei Speicherunternehmen?®® sowie 25 Osterrei-
chische und internationale Unternehmen legten Angebote.

Die in der ersten Ausschreibung zu beschaffende Teilmenge hatte die E-Control
anhand der im Janner 2022 abgegebenen Gasmenge mit 12,60 TWh bestimmt.®”
Dieses Mengenziel wurde mangels verfligbarer Speicherkapazitdten verfehlt. Die
freien Kapazitaten des Speichers Haidach konnten nicht genutzt werden, weil die
Speicherrechte zum damaligen Zeitpunkt noch bei einem Unternehmen des
Gazprom-Konzerns lagen (TZ 9).

Die Beschaffung der ersten Teilmenge (7,70 TWh) kostete 0,904 Mrd. EUR (ohne
Speicherkosten).

(3) Mit der zweiten Ausschreibung sollte die strategische Reserve auf 20 TWh erhoht
werden.®® Sofern am Markt verflgbar, sollte Gas aus nicht-russischen Quellen
beschafft werden. Das Ziel von 20 TWh wurde erreicht. Die Kosten fir den zweiten
Teil der strategischen Gasreserve betrugen 2,833 Mrd. EUR (ohne Speicherkosten),
wobei der Marktpreis fir Gas inzwischen deutlich gestiegen war. Neben der ab
August 2022 verfligbaren Kapazitat des Speichers Haidach waren auch slowakische
Speicher mit direktem Zugang zum Osterreichischen Netz zugelassen.

Das Ausschreibungsverfahren hatte gemaR der Novelle zum Gaswirtschaftsgesetz 2011, BGBI. | 38/2022,
transparent, nichtdiskriminierend und marktbasiert zu erfolgen.

OMV Gas Storage GmbH, RAG Energy Storage GmbH und Uniper Gas Storage (7fields)
§ 18a Gaswirtschaftsgesetz 2011
§ 1 Strategische Gasreserve-Verordnung (SGRV), BGBI. Il 262/2022
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Die monatlichen Einspeicherungen lagen im Jahr 2022 vor allem im Mai und Juni
sowie von August bis Oktober deutlich Uber den Vergleichsmonaten der beiden
Vorjahre sowie des Folgejahres 2023:

Abbildung 11: Einspeicherung von Erdgas in den Jahren 2020 bis 2023 (in GWh)

2020
2021
M 2022
M 2023

Jan. Feb. Okt. Nov. Dez.

Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Quelle: E-Control; Darstellung: RH

(4) Die gesamten Beschaffungskosten der strategischen Gasreserve beliefen sich auf
3,737 Mrd. EUR, das entsprach durchschnittlich 186,82 EUR/MWh. Dazu kamen
Speicher- und Verwaltungskosten bis April 2026 von rd. 100 Mio. EUR jahrlich. Der
RH ermittelte rechnerisch, dass die Gesamtkosten bei plangeméafer Beschaffung
und Einspeicherung von 12,60 TWh zum Preis von 117,40 EUR/MWh und 7,4 TWh
zum Preis von 230 EUR/MWh — unter sonst unverdnderten Bedingungen — um
rd. 550 Mio. EUR niedriger gewesen waren. Dies war aber nicht moglich, u.a. weil
der Speicher Haidach noch nicht zur Verfligung stand.

Von der auf dsterreichische Kunden entfallenden, in 6sterreichischen Speichern
vorgehaltenen Gasmenge entfiel Anfang Janner 2024 etwas weniger als die Halfte
(42 %) auf die strategische Gasreserve. Das frihestmogliche Datum flr den Abbau
der Reserve (auRerhalb des Krisenfalls) liegt gemaR § 169 Abs. 9 Gaswirtschaftsge-
setz 2011 nach dem 1. April 2026.
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Der RH hielt die Schaffung einer strategischen Gasreserve fir ein geeignetes Instru-
ment, um die im Winter 2022/23 verfligbare Gasmenge in einer sehr kritischen, von
hoher Unsicherheit gepragten Phase kurzfristig zu erhdhen. Das Risiko, dass die
Gasvorrate fur den Winter 2022/23 nicht ausreichen kdnnten, war bis Herbst 2022
jedenfalls hoch. Die strategische Gasreserve trug dazu bei, dass die Speicher im
November 2022 zu tber 90 % befullt waren (TZ 16).

Der RH wies darauf hin, dass damit ein betrachtlicher Teil der fir osterreichische
Kunden verfiigharen Speicherkapazitaten bis mindestens 2026 hoheitlichen Vorga-
ben unterworfen wurde und damit dem Markt nicht zur Verflgung stand. Dies
konnte die marktwirtschaftliche Nutzung einschranken, z.B. kurzfristige Ein- und
Ausspeicherungen in Reaktion auf Preissignale.

Der RH hielt fest, dass fir die Beschaffung der strategischen Gasreserve, die in einer
Phase hoher und weiter steigender Preise erfolgte, Kosten von 3,737 Mrd. EUR
anfielen. Dazu kamen Speicher- und Verwaltungskosten von rd. 100 Mio. EUR jahr-
lich. Wegen der im Mai 2022 noch nicht verfligbaren Kapazitdten des Speichers
Haidach konnten 4,9 TWh — anders als geplant — erst im Juli 2022 beschafft werden.

Erdgasversorgungssicherheit:
Zustandigkeiten und Aufgaben

Klimaschutzministerium
Allgemeines

(1) Far Angelegenheiten des Energiewesens war das Klimaschutzministerium zustan-
dig. Es fungierte als die von Osterreich benannte ,zustandige Behdrde“® fiir die
Umsetzung der GasversorgungssicherheitsVO 2017.

Der RH hatte wiederholt Mangel in der Organisation, Personalausstattung und
Arbeitsweise des Klimaschutzministeriums sowie fehlende Datengrundlagen im
Bereich des Energiewesens festgestellt.®® Im Frihjahr 2021 startete das Klima-
schutzministerium einen Prozess zur Reorganisation der Klima- und Energiesektion,

vgl. § 26 Abs. 2 Energielenkungsgesetz 2012

siehe dazu die RH-Berichte , Einfihrung intelligenter Messgerate (Smart Meter)“ (Reihe Bund 2019/1, TZ 6)
sowie dazugehorige Follow-up-Uberpriifung ,Intelligente Messgerdte (Smart Meter) — Einfithrungs-
stand 2022“ (Reihe Bund 2024/15, T2 8), , Okostromférderung am Beispiel Windkraft und Photovoltaik*
(Reihe Bund 2020/15, TZ42), ,Forderungen fur den Fernwdrme- und Fernkalteleitungsbau” (Reihe
Bund 2022/30, TZ 34) und ,Osterreichische Energieagentur — Austrian Energy Agency” (Reihe Bund 2021/40,
TZ 38)
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der den Bereich der strategischen Energiepolitik einschlieBlich der Themen Energie-
markt sowie Digitalisierung der Energiewende starkte.

Die folgende Tabelle fasst die Zustandigkeiten des Klimaschutzministeriums im
Bereich der Erdgasversorgungssicherheit zusammen:

Tabelle 9: Erdgasversorgungssicherheit — Zustandigkeiten des Klimaschutzministeriums

Beschreibung ‘ TZ

— Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Gaswirtschaftsgesetz 2011 einschlieRlich
der ab Februar 2022 erforderlichen Novellierungen zur Beschaffung einer strategischen
Gasreserve und zur Verankerung des ,Use it or lose it“-Prinzips zur Befillung des Spei-

chers Haidach 1216
— Gasdiversifizierungsgesetz 2022 217
— Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Verordnung zur Senkung

der Gasnachfrage (EU) 2022/1369
— Krisenmanagement 1215
— Erdgas-Lenkungs- und Bewirtschaftungsmafnahmen gemaf Energielenkungsge- 1719

setz 2012 £-J

— Erstellung und Aktualisierung der Praventions- und Notfallplane (Art. 8 Verordnung (EU)
2017/1938)

— Durchfiihrung von SolidaritdtsmaRRnahmen (Art. 13 Verordnung (EU) 2017/1938) mit TZ 20
benachbarten bzw. Gber Gas-Fernleitungen verbundenen Mitgliedstaaten auf Basis der
mit diesen Mitgliedstaaten vereinbarten technischen, rechtlichen und finanziellen
Regelungen

— Vorbereitung und Koordination der dsterreichischen Position, die in den EU-Ratsarbeits-
) S TZ 13
gruppen und im Rat der EU-Energieminister vertreten wurde —_—

— Informationsaustausch (Art. 14 Verordnung (EU) 2017/1938), der u.a. ein Monitoring

und Berichtswesen zu den langfristigen Gasliefervertragen vorsah Tz21f

Quellen: Geschéftsverteilung BMK; Energielenkungsgesetz

(2) Ab Mérz 2022 fand unter Vorsitz der Sektionsleitung ein ,,Ukraine Jour Fixe” mit
Vertreterinnen und Vertretern des Kabinetts der Klimaschutzministerin® und
Fachabteilungen des Ressorts sowie der E-Control, der AGGM, der Austrian Power
Grid AG sowie der Osterreichischen Energieagentur statt. Die Sitzungen dienten
dem Austausch Uber die aktuelle Lage sowie der Koordinierung von Malknahmen
bzw. Gesetzesvorhaben zur Sicherung der Gasversorgung (TZ 16). Sie fanden bis
Ende 2022 mehrmals wochentlich und ab Janner 2023 wdchentlich statt. Die Kurz-
protokolle der Sitzungen gaben den Prozess der Abstimmung und Umsetzung der
MafRnahmen nachvollziehbar wieder.

91 Leonore Gewessler, BA
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Im Mai und Juni 2022 nahmen Vertreterinnen und Vertreter des Klimaschutzminis-
teriums zudem am virtuellen ,Update Call Erdgasversorgung” der OBAG teil. In den
wochentlich ein bis zwei Besprechungen waren weiters die OMV sowie das Bundes-
kanzleramt und das Finanzministerium vertreten.

Erstellung des Gas-Praventionsplans und des Gas-Notfallplans

(1) Der Gas-Praventionsplan sollte einer Stérung der Gasversorgung vorbeugen bzw.
ihre Folgen mindern. Die Basis daflr bildeten nationale sowie regionale Risikobe-
wertungen. Die EU-Mitgliedstaaten hatten die Risiken regelmaRig zu identifizieren,
zu bewerten und ihnen nach Moglichkeit entgegenzuwirken. Der Prdventionsplan
beschrieb die Gasinfrastruktur sowie die gaswirtschaftlichen Kennzahlen und stellte
die Malknahmen und Pflichten der Marktteilnehmer dar.

(2) Ab 2011 hatte das Klimaschutzministerium nach der Gasversorgungssicher-
heitsVO 2010 (Verordnung (EU) 994/2010) Praventions- und Notfallplane zu erstel-
len®2 und diese grundsatzlich alle vier Jahre zu aktualisieren. Aufgrund der drohenden
Versorgungskrise im Frihjahr 2022 passte das Klimaschutzministerium den Notfall-
plan bereits ein Jahr vor Ablauf der Vierjahresfrist an und Ubermittelte ihn der
EU-Kommission im Oktober 2022. Die Stabsstelle ,Krisenmanagement und Energie-
lenkung” erstellte den Notfallplan in Zusammenarbeit mit der Regulierungsbehorde
E-Control und dem Markt- und Verteilergebietsmanager AGGM.

Der auf der Website des Klimaschutzministeriums®® verdffentlichte aktualisierte
Praventionsplan befasste sich u.a. mit dem Risiko einer dauerhaften Unterbrechung
der Gaslieferungen aus der Russischen Foderation und schatzte dieses als hoch ein.
Zur Risikominderung empfahl der Préaventionsplan folgende MaRRnahmen:

die Prifung weiterer alternativer Lieferrouten aus Norwegen, Nordafrika, Aserbaid-
schan und von LNG-Terminals sowie moglicher Infrastrukturprojekte in vorgelager-
ten Netzgebieten,

die Prifung der maximal méglichen Entnahmekapazitdten aus den Speichern
Haidach und 7Fields bzw. der Moglichkeit, die Entnahmekapazitdten zu erhéhen,
die Befillung der Speicher Haidach und 7Fields aus Deutschland,

den Ausbau der Importkapazitdten aus Deutschland (West-Austria-Gasleitung) und
Italien,

die Aufrechterhaltung der Strategischen Gasreserve sowie

die Reduktion des Gasverbrauchs.

Einzelne Aufgaben —etwa die verpflichtende Mitwirkung an der Risikobewertung nach Art. 7 sowie an der
Erstellung von Praventions- und Notfallplanen nach Art. 8 und Art. 9 GasversorgungssicherheitsVO 2010 —
waren gesetzlich der Regulierungsbehorde E-Control Gbertragen.

https://www.bmk.gv.at/themen/energie/energieversorgung/erdgas/praeventionsplan.html, samt Annexen
zu den regionalen Risikogruppen (abgerufen am 20. Februar 2024)
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Fir die Prifung der zwei erstgenannten MaRnahmen waren keine Fristen gesetzt.

Die Sicherstellung bzw. Steigerung der heimischen Erdgasproduktion (TZ 27) wies
der Praventionsplan nicht als Malknahme aus.

(3) Der Notfallplan beschrieb die Aufgaben und Zustandigkeiten der Marktteilneh-
mer und Behdrden sowie ihre nationale und internationale Zusammenarbeit im
Krisenfall, bei dem drei Krisenstufen eintreten kdnnen (Frihwarnstufe, Alarmstufe
und Notfallstufe). Der Notfallplan unterschied ferner zwischen marktbasierten
MafRnahmen, die bei Engpdssen gesetzt werden, und nicht-marktbasierten Malinah-
men, die im Energielenkungsfall ergriffen werden kénnen.%*

Die Krise im Jahr 2022 konnte u.a. auf der Grundlage der getroffenen rechtlichen
Anpassungen (TZ16) mit marktbasierten MalRnahmen bewadltigt werden. Die
Alarm- und Notfallstufe bzw. der Energielenkungsfall traten — nach der Ausrufung
der Frihwarnstufe am 30. Marz 2022 — nicht ein.

(4) Die E-Control konnte alle zwei Jahre Energielenkungstibungen anhand von ange-
nommenen Krisenszenarien anordnen. Ubungen fanden regelmaRig statt. Die
EU-Kommission vermisste im Oktober 2023 in den Praventions- und Notfallplanen
der Mitgliedstaaten u.a. Ausfliihrungen zu den Fortschritten beim Ausstieg aus russi-
schem Gas und der Diversifizierung und entsprechenden Abschatzungen fur die
weitere Entwicklung. Alternativ konnten diese Informationen auch im Rahmen eines
verstarkten Informationsaustauschs nach Art. 14 GasversorgungssicherheitsVO 2017
bereitgestellt werden.®s

Der im Jahr 2022 aktualisierte Notfallplan des Klimaschutzministeriums stellte nach
Ansicht des RH grundsétzlich eine zweckmaRige Basis dar, um in einer Versorgungs-
notlage rasch reagieren zu kénnen.

Der RH wies jedoch darauf hin, dass der Praventionsplan auch MalBnahmen enthielt,
deren Realisierbarkeit erst geprift werden musste. Sie stellten daher noch keine
effektiven PraventionsmaRnahmen dar. Nach Ansicht des RH sollten die in einem
wirksamen Praventionsplan vorgesehenen Malinahmen vorab auf ihre Umsetzbar-
keit geprift sein. Erst noch zu prifende MaRnahmen kdnnten mit Zeitplan und
Vorgehensweise gesondert dargestellt werden.

Anhang VIl zur GasversorgungssicherheitsVO 2017: Liste nicht-marktbasierter Manahmen zur Gewahrleis-
tung der sicheren Gasversorgung; die zustandige Behorde erwagt die Anwendung dieser angebotsseitigen
(z.B. Ruckgriff auf strategische Gasvorrate) oder nachfrageseitigen MaRRnahmen (z.B. verbindliche Reduzie-
rung der Nachfrage) ausschlieRlich im Notfall; siehe auch § 15 Abs. 1 Erdgas-Energielenkungsdaten-Verord-
nung 2017 der E-Control, BGBI. 11 416/2016 i.d.g.F.

Bericht Uber die Verordnung (EU) 2017/1938 Uber die Gasversorgungssicherheit, COM(2023) 572 final,
S.16f.
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DarUber hinaus hielt der RH kritisch fest, dass der Praventionsplan keine Aussagen
zur Sicherstellung bzw. Steigerung der heimischen Erdgasproduktion enthielt. Er
verwies dazu auch auf seine Feststellungen in TZ 27.

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium, in den Gas-Praventionsplan solche
Malnahmen aufzunehmen, deren Umsetzbarkeit und Wirksamkeit bereits geprift
wurden. MalBnahmen, deren Umsetzbarkeit erst noch untersucht werden muss,
waren gesondert auszuweisen.

In seiner Stellungnahme fihrte das Klimaschutzministerium aus, dass der Gas-
Praventionsplan im Jahr 2023 aktualisiert und nach Konsultation der EU-Kommission
notifiziert worden sei. Die Kommission habe dazu und auch zum Notfallplan am
19. Juli 2024 eine Stellungnahme Gbermittelt. Das Klimaschutzministerium werde
die Plane Uberarbeiten und dabei auch die Praventionsmaflinahmen evaluieren und
um die erwartete Wirksamkeit erganzen.

Solidaritatsvereinbarungen

(1) Bei einer schweren Versorgungsstorung — wenn ein Mitgliedstaat nicht in der
Lage ist, den Engpass bei der Gasversorgung seiner ,geschitzten Kunden“®® zu
bewaltigen — stellte der seit 2017 bestehende Solidaritatsmechanismus zwischen
Mitgliedstaaten ein letztes Mittel zur Abhilfe dar. Erst wenn der betroffene Mitglied-
staat alle marktbasierten MaRRnahmen sowie alle MaRnahmen seines Notfallplans
ausgeschopft hatte, konnte er an die EU-Kommission und die Nachbarstaaten ein
ausdruckliches Ersuchen richten, in dem er sich zu einer angemessenen und unver-
zlglichen Entschadigung an den Solidaritat leistenden Mitgliedstaat verpflichtete.

Die EU-Mitgliedstaaten waren zu SolidaritatsmaRnahmen verpflichtet (Grundsatz
der Energiesolidaritdt). Vereinbarungen sollten die praktische Umsetzung technisch,
rechtlich und finanziell konkretisieren.®” Die mit Gasfernleitungen verbundenen
Mitgliedstaaten hatten bis Dezember 2018 mit ihren Nachbarstaaten bilaterale Soli-
daritatsvereinbarungen zu treffen gehabt. In Bezug auf die angemessene finanzielle
Entschadigung der Solidaritatsleistung gingen die Standpunkte der Mitgliedstaaten
jedoch auseinander.®® Da sich der Abschluss der Vereinbarungen immer weiter
verzogerte, leitete die EU-Kommission zahlreiche Vertragsverletzungsverfahren ein,
u.a. auch gegen Osterreich®®. Ende 2022 gab die EU den Mitgliedstaaten schlieRlich

vor allem Privathaushalte, unter besonderen Voraussetzungen auch bestimmte soziale Dienste (Gesundheits-
wesen, grundlegende soziale Versorgung, Not- und Sicherheitsdienste) sowie Fernwarmeanlagen

gemaR Art. 13 GasversorgungssicherheitsVO 2017 sowie Empfehlung der EU-Kommission (EU) 2017/177
vom 2. Februar 2018 mit rechtlich nicht bindenden Leitlinien

Bericht Gber die Verordnung (EU) 2017/1938 Uber die Gasversorgungssicherheit, COM(2023) 572 final, S. 8 ff.
Vertragsverletzungsverfahren 2020/2188
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ein Standardverfahren'® zur Durchfihrung von Solidaritatsleistungen vor (siehe
TZ 13, Tabelle 6).

(2) Osterreich hatte mit fiinf' benachbarten Mitgliedstaaten (Deutschland, Italien,
Slowakei, Slowenien und Ungarn) bilaterale Vereinbarungen abschliefen sollen. Zur
Konkretisierung des seit Ende 2022 geltenden EU-Standardverfahrens fir Solidari-
tatsleistungen erachtete das Klimaschutzministerium nunmehr erganzende tech-
nisch-operative Vereinbarungen fur zweckmalig.

Die nationale Rechtsgrundlage fiir den Abschluss von Solidaritdtsvereinbarungen
wurde im Juli 2021 mit einer Novelle zum Energielenkungsgesetz 2012 geschaffen .12
Sie ermachtigte die Klimaschutzministerin, entsprechende bilaterale Ressortiber-
einkommen zu treffen.’o?

Im Dezember 2021 unterzeichneten die Klimaschutzministerin und der deutsche
Bundesminister fir Wirtschaft und Klimaschutz das Abkommen Uber , Solidaritats-
maflnahmen zur Gewahrleistung der sicheren Gasversorgung®. Die Verhandlungen
Uber vergleichbare Abkommen mit den anderen Nachbarstaaten bzw. Gber lander-
spezifische Vereinbarungen mit den technisch-operativen Details zum EU-Standard-
verfahren waren laut Auskunft des Klimaschutzministeriums Ende 2023
unterschiedlich weit fortgeschritten.

Der RH hielt fest, dass viele EU-Mitgliedstaaten — so auch Osterreich — Probleme mit
dem Abschluss der Solidaritatsvereinbarungen hatten. Erganzend zu dem im Dezem-
ber 2022 von der EU geschaffenen Standardverfahren fur Solidaritatsleistungen
waren Vereinbarungen zur Konkretisierung der landerspezifischen Details fir die
Inanspruchnahme von Solidaritatsleistungen zweckmalig, um im Fall einer schwe-
ren Versorgungsstorung rasch und effizient reagieren zu kdnnen (TZ 13).

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium, die Verhandlungen tber Vereinba-
rungen zur Konkretisierung der technisch-operativen Details der Erbringung bzw.
Inanspruchnahme von Solidaritdtsleistungen mit Italien, der Slowakei, Slowenien
und Ungarn moglichst zeitnah abzuschliel3en.

Laut Stellungnahme des Klimaschutzministeriums habe die Notwendigkeit von bila-
teralen Vereinbarungen mit den bis Ende 2024 befristeten Standard-Regeln fur Soli-
daritatsleistungen'™* abgenommen. Ausgewdhlte Standard-Regeln fir Solidaritats-

Verordnung (EU) 2022/2576

Zwischen Osterreich und Tschechien bestanden keine Gasfernleitungen und daher auch keine Verpflich-
tung.

BGBI. 1 150/2021, als Teil des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzespakets
§ 35a Energielenkungsgesetz 2012
Verordnung (EU) 2022/2576
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leistungen seien nunmehr in den Rechtsbestand Ubernommen und die Verpflich-
tung zum Abschluss bilateraler Vereinbarungen damit aufgehoben worden.'®

Monitoring der Versorgungssicherheit und
der langfristigen Gasliefervertrage

(1) Schon seit 2003 hatten die Mitgliedstaaten bzw. deren Regulierungsbehérden ein
Monitoring zur Versorgungssicherheit durchzufihren, z.B. Gas-Angebot, Gas-Nach-
frage, Infrastrukturkapazitaten, und dazu jahrlich bis 31. Juli einen Bericht zu verof-
fentlichen und der EU-Kommission zu Gbermitteln.'® Die EU-Richtlinie zur Versor-
gungssicherheit aus 2004 erweiterte den Katalog der Monitoring- bzw. Berichts-
punkte.'®’

(2) Infolge der Kirzungen bzw. Unterbrechungen der russischen Erdgaslieferungen
nach Europa im Janner 2006 sowie im Janner 2009 stiegen die Anforderungen an
den Informationsaustausch, um die Versorgungssicherheitslage auf EU-Ebene
bewerten zu kdnnen. Ab dem Jahr 2011 hatten die Erdgasunternehmen der zustén-
digen Behérde — in Osterreich damals das Wirtschaftsministerium, nunmehr Klima-
schutzministerium — wahrend eines Notfalls u.a. tagliche Prognosen und Lastfllsse
zu melden.'® Diese und weitere Informationen konnte die EU-Kommission in einem
unionsweiten oder regionalen Notfall von den zustédndigen Behorden der Mitglied-
staaten anfordern. Nach einem Notfall hatte die zustéandige Behorde der EU-Kommis-
sion eine detaillierte Bewertung des Notfalls, der Wirksamkeit der getroffenen
MaRnahmen sowie der wirtschaftlichen Folgen zu Gbermitteln.

Um die Lage der Versorgungssicherheit auf EU-Ebene bewerten zu kénnen, hatten
die Mitgliedstaaten der EU-Kommission bis Dezember 2011 die bestehenden, mit
Drittlandern geschlossenen Regierungsvereinbarungen, die sich auf die Entwicklung
der Erdgasinfrastrukturen und -lieferungen auswirken konnten, zu Ubermitteln bzw.
sie Uber neu abgeschlossene Regierungsvereinbarungen zu informieren (siehe
TZ 10).

Bei bestehenden Erdgasbezugsvertragen hatten Erdgasunternehmen bis Dezem-
ber 2011 und bei neuen Vertragen oder Vertragsanderungen im Anlassfall den
zustandigen Behorden die Vertragsdauer, die kontrahierte Menge insgesamt (auf
Jahresbasis und durchschnittliche Menge pro Monat), bei einem Notfall die kontra-

Verordnung (EU) 2024/1789 mit Geltung ab 1. Janner 2025
Art. 5 der zweiten Erdgas-Binnenmarkt-Richtlinie 2003/55/EG

Art. 5RL 2004/67/EG Uber MaRknahmen zur Gewéhrleistung der sicheren Erdgasversorgung umfasste u.a. die
wettbewerblichen Auswirkungen von Malnahmen zur Erhohung der Versorgungssicherheit, den Umfang der
Bevorratungskapazitat, den Anteil langfristiger Gasliefervertrage und ordnungspolitische Anreize fir Neuin-
vestitionen in die Infrastruktur.

Art. 13 Abs. 2 GasversorgungssicherheitsVO 2010
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hierte Tageshdchstmenge und den kontrahierten Lieferpunkt mitzuteilen. Dies
betraf Vertrage mit einer mehr als einjahrigen Laufzeit, die mit Lieferanten in Dritt-
landern geschlossen wurden.

Diese Meldepflichten wurden 2017 erweitert und prazisiert™®; bei Missachtung
waren Sanktionen zu verhangen, z.B. Geldstrafen.”® In geblhrend begriindeten
Fallen konnte die zustdndige Behorde Erdgasunternehmen auch zur Bereitstellung
vertraglicher Informationen bzw. Vorlage von Vertragen auffordern.™ Preisangaben
waren von der Meldepflicht jeweils ausgenommen; die Vertraulichkeit der Vertrage,
der vertraglichen Informationen und der daraus gewonnenen Bewertungen war
uneingeschrankt zu gewahrleisten.

(3) Bis 2012 erhob das Klimaschutzministerium als zustandige Behorde bei den
Gasimporteuren diese Daten und Angaben selbst und meldete sie anonymisiert der
EU-Kommission. Mit der Neuerlassung des Energielenkungsgesetzes 2012 erhob die
E-Control™ die Daten, die das Klimaschutzministerium sodann der EU-Kommission
Ubermittelte.

Fir mehrjahrige Gasbezugsvertrage waren die tatsdchlichen Importmengen der
letzten zwoIf Monate, die kontrahierten Mengen der Folgejahre sowie die jeweilige
Restlaufzeit jahrlich zu melden.™ Die Gbrigen Daten, zu deren Meldung bzw. Vorlage
die Gasunternehmen nach der GasversorgungssicherheitsVO 2017 verpflichtet
gewesen waren, lagen der E-Control und dem Klimaschutzministerium nicht vor. Im
November 2018 erhob die E-Control diese Daten gesondert im Auftrag des Klima-
schutzministeriums.

Eine automatische Aktualisierung der Daten der langfristigen Gasliefervertrdage war
nicht vorgesehen, z.B. bei Neuabschliissen oder Vertragsanderungen, ebenso wenig
wie periodische Routineerhebungen. Im Anlassfall erfolgten Ad-hoc-Abfragen.
Daher verflgte weder das Klimaschutzministerium noch die E-Control Uber den
jeweils aktuellen Stand. Obwohl das Klimaschutzministerium und die E-Control die
Meldepflichten der Erdgasunternehmen bei Abschluss oder Anderung von langfris-
tigen Gasliefervertragen nicht vollstandig durchsetzen konnten, wurden die bei
VerstdRen vorgesehenen Geldstrafen nicht verhangt.

Art. 14 Abs. 6 GasversorgungssicherheitsVO 2017 und Erwégungsgrinde 50 bis 52; zu melden waren u.a.
Daten zur Vertragslaufzeit, vereinbarte Jahresmenge, bei Alarmstufe oder Notfall die kontrahierte Tages-
héchstmenge, vereinbarte Lieferpunkte, tagliche und monatliche Mindestmengen, Bedingungen fir die
Aussetzung der Gaslieferungen, Angabe, ob der Vertrag allein (oder mit weiteren Vertragen mit demselben
Lieferanten) 28 % des jahrlichen Gasverbrauchs des Mitgliedstaats Ubersteigt.

Osterreich sah in § 159 Abs. 1 Z 18 Gaswirtschaftsgesetz 2011 Geldstrafen von bis zu 50.000 EUR vor.
Art. 14 Abs. 4, 6 und 7 GasversorgungssicherheitsVO 2017

auf Grundlage der Erdgas-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017 der E-Control; siehe § 8 Abs. 2 leg. cit.:
Daten, die zur Vorbereitung auf EnergielenkungsmaRnahmen notwendig waren

§ 8 Abs. 2 Erdgas-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017 der E-Control
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Die geltenden Bestimmungen zum Monitoring im EU-Recht und im nationalen Recht
stellten weitgehend auf Vertrage Uber Pipeline-Gas ab. Mit dem Ausstieg aus russi-
schem Gas erhohte sich seit 2022 EU-weit und auch in Osterreich der LNG-Anteil.
Der Ubernahmepunkt fir LNG-Gas liegt nicht in Osterreich und es wird in das euro-
piische Pipeline-Netz eingespeist (TZ 11). Fiir ein Binnenland wie Osterreich wurde
damit die Beurteilung der Versorgungssicherheit allein anhand von Daten zu LNG-
Liefervertragen schwieriger, weil weitere Informationen — insbesondere zu den ge-
buchten Transportkapazititen nach Osterreich — erforderlich wéren.

(1) Der RH bemangelte, dass die vollstandige Erhebung bzw. Meldung aller Daten
nach der GasversorgungssicherheitsVO 2017 der EU sowie der Erdgas-Energielen-
kungsdaten-Verordnung 2017 der E-Control nicht gewéahrleistet war. Mit lickenhaf-
ten bzw. nicht aktuellen Daten war weder die EU noch Osterreich selbst in einem
Krisenfall gut vorbereitet (TZ 13). Die Intention der EU-Gesetzgebung, wonach die
Mitgliedstaaten jederzeit lber vollstandige und aktuelle Daten zur Versorgungssi-
cherheit verfligen sollen, muss auch bei einem steigenden LNG-Anteil gesichert
sein. Die Risikolage der dsterreichischen Erdgasversorgung konnte sich verschlech-
tern, ohne dass das Klimaschutzministerium und die E-Control rechtzeitig Kenntnis
davon hatten.

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium und der E-Control, die Datenerhebun-
gen Uber langfristige Gasliefervertrage so zu organisieren, dass die Datenlage jeder-
zeit aktuell und vollstandig ist. Den Anforderungen aller geltenden Rechtsgrundlagen
wdre zu entsprechen. Bei den Datenerhebungen waren allfdllige Synergien zu
nutzen.

(2) Der RH hielt fest, dass das Klimaschutzministerium verschiedene Informationen
zu den langfristigen Gasliefervertragen zu bewerten und der EU-Kommission zu
Ubermitteln hatte. Diese Daten konnte das Ministerium als zustandige Behorde
entweder direkt von den Erdgasunternehmen oder im Wege der E-Control erhalten.
Der RH kritisierte, dass das Klimaschutzministerium und die E-Control die Melde-
pflichten der Erdgasunternehmen bei Abschluss oder Anderung eines Gaslieferver-
trags nach der GasversorgungssicherheitsVO 2017 und dem Gaswirtschafts-
gesetz 2011 nicht vollstandig durchsetzen konnten und die bei VerstéRen vorgese-
henen Geldstrafen nicht verhangt wurden.

In seiner Stellungnahme verwies das Klimaschutzministerium darauf, dass Erdgasun-
ternehmen gemal GasversorgungssicherheitsVO 2017 ohne vorherige Aufforde-
rung durch die zustandige Behorde dazu verpflichtet seien, Einzelheiten ihrer
Gasliefervertrage mit grenziberschreitender Dimension und einer Laufzeit von
mehr als einem Jahr der betreffenden zustandigen Behérde zu melden. Zudem habe
das Ministerium Erdgasunternehmen bei Bedarf aufgefordert, Informationen auf
Basis der in der GasversorgungssicherheitsVO 2017 angeflihrten Bestimmungen zu
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Ubermitteln. Synergien seien insofern genutzt worden, als die E-Control jene Erdgas-
unternehmen, die Daten gemdaR Erdgas-Energielenkungsdaten-Verordnung 2017
meldeten, dazu aufgefordert habe, der zustdndigen Behorde zusétzlich auch Infor-
mationen gemall GasversorgungssicherheitsVO 2017 zu Ubermitteln.

Der RH entgegnete dem Klimaschutzministerium, dass die Datenmeldungen der
Erdgasunternehmen zu den langfristigen Gasbezugsvertragen nicht vollstandig
waren und Datenabfragen bei Erdgasunternehmen auch nur in Einzelfallen erfolg-
ten. Er verwies in diesem Zusammenhang auf seine Gegendufierung in TZ 9.

Vertraulichkeit der Gasliefervertrage

(1) Gasliefervertrage waren privatrechtliche Vertrdge und enthielten wie allgemein
Ublich eine Vertraulichkeitsklausel. Die Daten und Informationen in diesen Vertragen
waren als Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse grundsatzlich vertraulich.

War die Offenlegung vertraglicher Inhalte dennoch notwendig, z.B. gegeniber
Unternehmensangehoérigen oder Auftragnehmern, so war diesen die Pflicht zur
Wahrung der Vertraulichkeit zu Gberbinden. Haufig wurde eine Offenlegung auch an
die vorherige Information oder Zustimmung des Vertragspartners gebunden.

Ausnahmen von der Vertraulichkeit bestanden auch, wenn eine Vertragspartei
gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen unterlag, die eine Offenlegung
von Daten oder Informationen gegenlber Behorden vorsahen. Dies traf auf Erdgas-
unternehmen zu. Sie waren EU-rechtlich und nach nationalen Bestimmungen zur
Meldung bzw. Vorlage von Daten verpflichtet, u.a. mit Bezug auf langfristige Liefer-
vertrage (TZ 21) sowie Speichervertrage (TZ9). Zudem bestanden nach EU-Recht

sowie nach dem Gaswirtschaftsgesetz 2011 behordliche Informations-, Auskunfts-
und Einsichtsrechte sowie Aufsichtspflichten, insbesondere des Klimaschutzministe-
riums, der Regulierungsbehdrde E-Control aber auch der Wettbewerbsbehoérde und
der EU-Kommission. Bei VerstoRen konnten die Behorden Sanktionen (Geldstrafen)
verhangen.

(2) Erdgasunternehmen und weitere ausgewdhlte Marktteilnehmer™ waren
verpflichtet, den Behodrden, einschlielRlich der Regulierungsbehorde, jederzeit
Einsicht in alle betriebswirtschaftlich relevanten Unterlagen und Aufzeichnungen zu
gewdhren sowie Auskinfte Uber alle den jeweiligen Vollzugsbereich betreffenden
Sachverhalte zu erteilen. Diese Pflicht zur Duldung der Einsichtnahme und Erteilung
der Auskunft war an keinen konkreten Anlassfall gebunden. Vor allem hatten die
genannten Marktteilnehmer alle Informationen zur Verfligung zu stellen, die der
Behorde eine sachgerechte Beurteilung ermdglichten.

Das waren laut § 10 Gaswirtschaftsgesetz 2011: Hub-Dienstleistungsunternehmen, Bilanzgruppenkoordina-
toren, der Betreiber des virtuellen Handelspunktes, Verteilergebietsmanager und Marktgebietsmanager.
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Unternehmen, die entgegen den EU-Bestimmungen der Klimaschutzministerin die
Informationen zu den Gasliefervertragen nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig mitteilten, begingen eine Verwaltungsibertretung, die mit Geld-
strafe von bis zu 50.000 EUR zu bestrafen war."™ VerstoRe gegen die Gewahrung der
Einsichtnahme und Pflicht zur Auskunft waren mit bis zu 75.000 EUR zu bestrafen."®

(3) Inden Jahren 2011 und 2015 forderte die E-Control im Rahmen ihrer Markt- und
Wettbewerbsaufsicht ein Erdgasunternehmen per Bescheid auf, ihr Einsicht in die
langfristigen Gasbezugsvertrage mit Take-or-pay-Klausel und Olpreis-Indexierung zu
gewahren bzw. ihr die letztglltigen Vertrage ungeschwarzt zu Gbermitteln.””

Die E-Control konnte dem RH nicht bestatigen, dass ihr alle Vertrage und Vertrags-
bestandteile vollstdndig vorlagen. Teile des Langfristvertrags zwischen OMV und
Gazprom waren groRflachig geschwarzt. Dem Klimaschutzministerium lag dieser
Langfristvertrag nicht vor. Beide Behorden setzten ihre Informations-, Auskunfts- und
Einsichtsrechte gegentber den Erdgasunternehmen nicht oder nur zum Teil durch.

Der RH hielt fest, dass Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse der Unternehmen
vertraulich zu behandeln waren. Er wies jedoch darauf hin, dass fur die Vertraulich-
keit von Langfristvertragen von Erdgasunternehmen gegeniber den Behoérden —
dem Klimaschutzministerium und der E-Control — Einschrankungen galten, weil
Erdgasunternehmen EU-rechtlichen, nationalen sowie regulatorischen Vorschriften
unterlagen.

In Anbetracht des Handlungsbedarfs, der im Jahr 2022 bestand, um die Erdgasver-
sorgung zu sichern, wadre es aus Sicht des RH jedenfalls im tUbergeordneten 6ffentli-
chen Interesse gewesen, wenn jener Vertrag den Behorden vorgelegen ware, mit
dem sich ein bedeutendes 6sterreichisches Erdgasunternehmen langfristig an ein
auslandisches Unternehmen bindet. Zur Durchsetzung der Informations-,
Auskunfts- und Einsichtsrechte der Behorden bei Erdgasunternehmen sowie der
Meldepflichten der Erdgasunternehmen verwies der RH auf seine Empfehlung in
TZ9.

gemaR § 10 in Verbindung mit § 159 Abs. 1 Z 18 Gaswirtschaftsgesetz 2011
gemall § 10 in Verbindung mit § 159 Abs. 2 Z 2 Gaswirtschaftsgesetz 2011

siehe anonymisierte Bescheide unter dem Sachgebiet Wettbewerbs- und Marktaufsicht auf der Website der
E-Control:  https://www.e-control.at/bereich-recht/behoerdliche-entscheidungen-des-vorstands-zu-gas
(abgerufen am 10. Janner 2024)
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E-Control — Uberwachungsfunktion und Berichtswesen

(1) Die Zustandigkeiten und Aufgaben der E-Control im Bereich Erdgas waren im
Gaswirtschaftsgesetz 2011, im Energie-Control-Gesetz, im Energielenkungsge-

setz 2012 sowie in unmittelbar anwendbaren EU-Verordnungen geregelt. Auf Basis
gesetzlich geregelter Datenerhebungen sowie entsprechender Meldeverpflichtun-
gen der Marktteilnehmer hatte die E-Control in ihrer Uberwachungsfunktion u.a.

nachstehende Merkmale und Entwicklungen des Erdgasmarktes laufend zu beob-

achten™e:

Tabelle 10: Uberwachungsaufgaben der E-Control im Bereich des Erdgasmarktes

Ziele

Versorgungssicherheit

Grad der Transparenz am
Erdgasmarkt

Grad und Wirksamkeit der
Marktoffnung;
Umfang des Wettbewerbs

Zugangsbedingungen

Investitionen und guter Zustand
der Infrastruktur

Compliance

Beschreibung

in Bezug auf Zuverldssigkeit und Qualitat des Netzes
sowie die kommerzielle Qualitdt der Netzdienst-
leistungen

Durchfihrung von LenkungsmaRnahmen

unter besonderer Bericksichtigung der GroRhandels-
preise

auf Ebene des GroRhandels und der Endkunden
einschlieRlich etwaiger Verzerrungen oder
Beschrankungen des Wettbewerbs

mit Blick auf etwaige restriktive Vertragspraktiken oder
Exklusivitdatsbestimmungen

zu Speicheranlagen und anderen Vorrichtungen, nach
objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden
Kriterien

Investitionsplane der Fernleitungs- und Verteilernetz-
betreiber

Dauer und Qualitdt der Neuanschluss-, Wartungs- und
sonstigen Reparaturdienste

Einhaltung der Vorschriften fur Aufgaben und
Verantwortlichkeiten der Marktteilnehmer, z.B.
Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber, Versorger oder
Marktgebietsmanager

Quelle: Gaswirtschaftsgesetz 2011

118 gemal § 131 Abs. 1 Gaswirtschaftsgesetz 2011
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(2) Die E-Control musste Berichte an verschiedene Adressaten legen, insbesondere
jahrlich

einen Tatigkeitsbericht an die Klimaschutzministerin sowie an den Nationalrat und
einen Marktbericht an die Klimaschutzministerin, an die EU-Kommission sowie an
die EU-Agentur ACER.

Weiters hatte sie jahrlich bis 31. Juli einen Bericht Gber das Ergebnis ihres Monito-
rings der Versorgungssicherheit im Gasbereich zu erstellen™?, in geeigneter Weise zu
veroffentlichen und der EU-Kommission zu Gbermitteln. Das Monitoring diente nach
EU-Recht der Beobachtung der Versorgungssicherheit und nach nationalem Recht
auch der Vorbereitung potenzieller LenkungsmalRnahmen im Erdgasbereich (TZ 15).
Es hatte insbesondere zu umfassen:™°

das Verhaltnis zwischen Angebot und Nachfrage auf dem heimischen Markt,

die erwartete Nachfrageentwicklung und das verfiigbare Angebot,

die in der Planung und im Bau befindlichen zusatzlichen Kapazitdten,

die Qualitat und den Umfang der Netzwartung,

MafRnahmen zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewaltigung von Ausfal-
len eines oder mehrerer Versorger sowie

die Verflgbarkeit von Erdgasquellen (Produktion, Speicher, Import) und Netzen.

(3) Wahrend die E-Control fir den Elektrizitatsbereich seit 2002 jahrlich Berichte
Uber die Versorgungssicherheit veroffentlichte, legte sie flr den Gasbereich erst-
mals im Juli 2023 einen Bericht zur Versorgungssicherheit (Berichtsjahr 2022) auf
ihrer Website vor. In den Jahren davor nahm sie ausgewahlte Themen der Erdgas-
Versorgungssicherheit jeweils in ihre Markt- und Tatigkeitsberichte auf.

Bis 2010 stellte die E-Control in ihren Marktberichten auch regelméaRig die Struktur
der dsterreichischen Erdgasimporte dar und thematisierte die hohe Abhangigkeit
von russischem Erdgas, dessen Anteil an den physikalischen Flissen damals Uber
90 % betrug. Sie berichtete auch Uber die langfristigen Liefervertrage mit norwegi-
schen bzw. russischen Lieferanten. Seit dem Jahr 2011 enthielten die Berichte der
E-Control diese Inhalte nicht mehr. Auch der Bericht zur Versorgungssicherheit im
Gasbereich vom Juli 2023 thematisierte die Langfristvertrage nicht.

Der RH hielt fest, dass die E-Control im Bereich des Erdgasmarktes umfassende
Uberwachungsaufgaben sowie Monitoring- und Berichtspflichten hatte, die insbe-
sondere auch der Gewahrleistung der Versorgungssicherheit dienten. Er kritisierte,
dass die E-Control bis Sommer 2023 keine jahrlichen Berichte zur Erdgas-Versor-

19§28 Abs. 3 Energie-Control-Gesetz
120§ 27 Abs. 2 Energielenkungsgesetz 2012 sowie Art. 5 der RL 2009/73/EG
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gungssicherheit veréffentlichte und ihrer Berichtspflicht damit nicht nachkam. Dar-
ber hinaus hielt der RH kritisch fest, dass der im Juli 2023 veroffentlichte Bericht zur
Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas —im Gegensatz zu den Marktberichten bis
2010 —die langfristigen Gasliefervertrage dsterreichischer Gasimporteure und deren
Bedeutung fir den osterreichischen Gasmarkt nicht mehr thematisierte. Aus Sicht
des RH sollte die Berichterstattung der E-Control Informationen Uber diese Vertrage
enthalten, etwa zur Laufzeit und zu den vereinbarten Liefermengen.

Der RH empfahl der E-Control, in einem ihrer Berichte auch den aktuellen Stand der
fur Osterreich maRgeblichen langfristigen Liefervertrage tber Pipeline-Gas und Gas
aus LNG-Anlagen darzustellen und die Veranderungen im Hinblick auf die Versor-
gungssicherheit zu analysieren. Nicht wettbewerbsrelevante Informationen, etwa
Liefermengen und die Laufzeit der Vertrage, waren im 6ffentlichen Interesse darzu-
stellen.

In ihrer Stellungnahme wies die E-Control darauf hin, dass im Bericht 2024 zur
Versorgungssicherheit im Gasbereich (Berichtsjahr 2023) die bestehenden langfris-
tigen Vertrage dargestellt seien. Zudem wirden gesetzliche Neuerungen' ein star-
keres Monitoring der Diversifizierung der Gasbezugsquellen vorsehen; die darauf
basierenden Ergebnisse fanden in kinftige Berichte Eingang.

Exkurs: Langfristvertrage
Langfristige Liefervertrage Gber russisches Erdgas

(1) Der ErdgasgrolRhandel erfolgte traditionell im Rahmen langfristiger Lieferver-
trage, deren Inhalte und branchenbliche Klauseln sich bereits in den 1960er Jahren,
zu Beginn des internationalen, grenziberschreitenden Gashandels in Europa,
herausbildeten.

Osterreich war 1968 das erste westliche Land, und die OMV das erste westeuropi-
ische Unternehmen, das mit der vormaligen Sowjetunion bzw. dem Unternehmen
Sojusneftexport ein Abkommen Uber Erdgaslieferungen traf. In den 1970er und
1980er Jahren wurden weitere, gleichzeitig laufende Vertrage geschlossen.

121 im Gaswirtschaftsgesetz 2011
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Diese wurden im Jahr 2004 modernisiert und einheitlich bis 2012 verlangert. Die
folgende Abbildung illustriert die weitere Entwicklung:

Abbildung 12: Langfristige Liefervertrage der OMV mit Gazprom (2004 bis 2040)
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Quellen: OMV Geschaftsberichte und Pressemeldungen; Darstellung: RH

Die 2004 modernisierten Vertrage mit Laufzeit bis 2012 wurden bereits zwei Jahre
spater neuerlich umstrukturiert bzw. angepasst und von einem im September 2006
abgeschlossenen Vertrag mit Laufzeit bis 2027 abgel6st.’?? 2018 erfolgte neuerlich
eine vorzeitige Verlangerung bis 2040.

(2) Am 28. September 2006 wurden Vertrage mit der OMV-Handelstochter Econ-
Gas GmbH sowie mit den vormaligen Landesferngasgesellschaften in Karnten, Salz-
burg und der Steiermark unterzeichnet, die u.a. folgende Regelungen enthielten:'

eine Laufzeit bis 31. Dezember 2027; die langfristige Bindung war damals europa-
weit Ublich,

eine (kurzfristig geringflgig flexible) Abnahmeverpflichtung von (zumindest mittel-
fristig) 83 % der Vertragsmenge, d.h., die Abnehmer hatten diese Abnahmemenge
auch dann zu bezahlen, wenn sie tatsachlich nicht abgerufen wurde (Take-or-pay-Ver-
pflichtung),

eine damals branchenibliche Preisindexklausel, die an die Preisentwicklung am
Rotterdamer Markt fur Leicht- und Schwerdl geknipft war und — unterschiedlich
gewichtet — zu einer entsprechenden Veranderung des Vertragspreises nach drei
bzw. sechs Monaten flhrte,

In diesem Zusammenhang schloss die GWH — Gas- und Warenhandelsgesellschaft mbH (mehrheitlich im
Eigentum des Gazprom-Konzerns, 25,1 % OMV) Vertrage mit den Landesferngasgesellschaften der Lander
Karnten, Salzburg und Steiermark. Das Gas bezog die GWH — wie die OMV-Gashandelstochter EconGas
GmbH — von der Gazprom-Exporttochter Gazexport Uber einen gesonderten Importvertrag.

siehe OGH als Kartellobergericht 21. Janner 2021, 16 Ok 3/20g, Rz 9 bis 12 (von der E-Control angestrengtes
Kartellverfahren wegen Marktabschottung)

www.parlament.gv.at



84 von 130

Datum

1968 (1. Juni)

1974, 1975, 1984

2004
(5. Mai)

82

111-97 der Beilagen XXV1I1. GP - Bericht - Hauptdokument

Preisrevisionsklauseln, wonach jede Vertragspartei bei einer wesentlichen Verande-
rung der Energiemirkte in Osterreich und/oder Westeuropa (gegeniiber den
begriindeten Erwartungen bei Vertragsabschluss) Preisrevisionsverhandlungen
verlangen konnte, erstmals ab dem 1. Janner 2009, danach alle drei Jahre; bei Nicht-
einigung innerhalb von sechs Monaten war jede Vertragspartei berechtigt, ein
Schiedsverfahren einzuleiten.

Das ab 2006 in einem Vertrag zusammengefihrte Vertragswerk der OMV bzw. ihrer
Handelstochter EconGas GmbH wurde Gber die Jahre immer wieder angepasst. Im
Jahr 2010 lagen die Spot-Preise schon wesentlich unter den langfristigen Gasprei-
sen. Die OMV verhandelte wiederholt Preisrevisionen, um den Vertrag, der an die
Entwicklung des Olpreises gekoppelt war, anzupassen. Ndheres ist der nachstehen-
den Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 11: Chronologie des langfristigen Liefervertrags der OMV Uber russisches Erdgas

Ereignis

Vertrag (iber die Lieferung von Erdgas zwischen Sojusnefteexport Moskau und OMV AG

— das Abkommen umfasste die Lieferung von Erdgas aus der Sowjetunion nach Osterreich und von
Rohren und Materialien der VOEST fiir die Sowjetunion

— Menge: 1,5 Mrd. m?
— Vertragslaufzeit: bis 1991 (23 Kalenderjahre)
— Ubergabe: tschechoslowakisch-6sterreichische Grenze (Baumgarten)
— Stichtag fur den Beginn der Lieferungen: 10. September 1968
— der Kaufer war zur Zahlung verpflichtet, auch wenn er kein Gas abnahm (Take-or-pay-Klausel);
— das gelieferte Gas durfte nur in Osterreich verbraucht und nicht wieder ausgefiihrt werden
(Destinationsklausel)
Abschluss von drei weiteren Vertragen (l1, lll, IV) Gber die Lieferung von Erdgas aus Russland
— Menge: insgesamt 2,5 Mrd. m3 und Option fir rd. 1 Mrd. m? zusétzlich ab 1991
— Vertragslaufzeiten: bis 2000 bzw. bis 2008 (stufenweise Verlangerung)
Modernisierung, Erhéhung der Jahresmenge und Angleichung der Vertragslaufzeiten bis 2012
— Anpassung an die Rahmenbedingungen des liberalisierten Marktes:
e Modernisierung der Vertrage, Streichung der Destinationsklausel
* Preisbasis nunmehr Olprodukte am Markt Rotterdam (anstatt Indizes in Wiesbaden)
— schrittweiser Ausbau aller Vertrage von einer Jahresmenge von 5,5 Mrd. m? auf 6,5 Mrd. m?
— Angleichung der Laufzeit aller Vertrage bis 2012
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Ereignis

Umstrukturierung der Liefervertrage und Verlangerung bis 2027
— vorzeitige Verlangerung der 2012 auslaufenden Vertrage bis 2027
— gesamte Jahresmenge: rd. 7 Mrd. m?

— Beendigung des Vertrags mit der OMV, Neuabschluss eines direkten Liefervertrags zwischen
EconGas GmbH?! (50 % Gashandelstochter der OMV) und Gazexport

— Abschluss eines direkten Liefervertrags zwischen GWH? und Gazexport; GWH belieferte die
Landesferngasgesellschaften in Karnten, Salzburg und der Steiermark (20 % des 6sterreichischen
Marktes)

— zentrale Rolle Osterreichs im Transit von russischen Gasmengen nach Ungarn, Slowenien, Kroatien,
Italien, Deutschland und Frankreich; jahrlich beférderte die OMV rd. 45 Mrd. m3*durch ihr Pipe-
line-Netz, dies entsprach etwa einem Drittel der russischen Erdgasexporte nach Westeuropa

Beginn der Neuverhandlungen von Liefervertragen (Preisrevisionen)

— die Spot-Preise lagen wesentlich unter den langfristigen Gaspreisen

— das Ergebnis (EBIT) des Bereichs Gas (Supply, Marketing und Trading) war im Jahr 2010 vor allem
durch anhaltend niedrige Spot-Preise an internationalen Gashandelspunkten gepragt

— die Neuverhandlung der Liefervertrage im zweiten Halbjahr 2010 trug dazu bei, die negativen
Effekte des schwierigen Margenumfelds zu mildern

— Verhandlungen dauerten bis 2015

Verhandlung tGber Preisanpassungen flr langfristige Gas-Liefervertrage

— 2011 waren die langfristigen Gaspreise weiterhin signifikant hoher als die Spot-Preise, was
erheblichen Druck auf die Margen der EconGas GmbH ausibte

— Preisanpassungen im vierten Quartal 2011 milderten den Margendruck
— Ergebnis der EconGas GmbH litt 2012 unter dem fordernden Marktumfeld und dem Rickgang der

Rentabilitat aufgrund der anhaltend grofRen Spanne zwischen langfristigen olpreisgebundenen
Vertragspreisen und Hub-Preisen

— Neuverhandlung der langfristigen Gasbezugsvertrage als wichtiger Schwerpunkt fir 2013

Ubergangsvereinbarung zu Langfristvertrag mit Gazprom

— rickwirkend ab 1. April 2013 giltige Anpassung des langfristigen Gasbezugsvertrags an die
niedrigeren europaischen Gaspreise sowie

— Option, ,in naher Zukunft die Vertragsbedingungen neuerlich zu tberprifen”
Verlangerung der Ubergangsvereinbarung
— die Ubergangslésung (von April 2013 bis April 2014) wurde laut Medienberichten verlangert

— das Ergebnis der EconGas GmbH verbesserte sich 2014 leicht gegenliber dem Vorjahr, der
Ergebnisbeitrag lag auf dem Niveau des Vorjahres ,unterstitzt durch angepasste langfristige
Gasbezugsvertrage”

Anpassung des bestehenden Gasliefervertrags

— der langfristige ,Vertrag ist damit auf neue Beine gestellt und spiegelt die veréanderten
Marktkonditionen wider” (endgiltige Umstellung der Vertragspreise auf Hub Pricing)

— die Neuverhandlung des langfristigen Gasbezugsvertrags mit Gazprom brachte ,eine strukturelle
Losung”, der Gas-Einkaufspreis sei , jetzt auf Marktniveau®

Verldangerung der Laufzeit des bestehenden Gasliefervertrags (Laufzeit bis 2028) bis 2040

Erhéhung der Gasliefermenge nach Osterreich um 1 Mrd. m? jahrlich

' Joint Venture von OMV Gas International GmbH (50 %), Wien Energie GmbH (15,7 %), EVN AG (15,7 %), 00 Ferngas AG (15,55 %), BEGAS AG
(2,6 %) und Linz AG (0,45 %); Kerngeschéft: Erdgas-Direktvertrieb an Kunden mit einem Jahresverbrauch ab 500.000 m? in Osterreich und
Europa sowie Handel mit Erdgas an internationalen Handelsplatzen

2 GWH — Gas- und Warenhandelsgesellschaft mbH (Anteilseigner im Jahr 2006: Gazexport 50 %, Centrex 24,9 % und OMV 25,1 % — nach dem
Ausstieg von OMV in Gazprom Austria GmbH umbenannt)

83

Quellen: OMV-Geschéaftsberichte; OTS-Meldungen; Zusammenstellung: RH
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Durch die — oft nach langen und schwierigen Verhandlungen — erzielten Anpassun-
gen der langfristigen Liefervertrage an das sich mit der Liberalisierung andernde
Marktumfeld wurde Pipeline-Gas im Allgemeinen marktnaher und flexibler, vor
allem mit Bezug auf die Preise. Anstelle der Olpreise wurde zunehmend der
Gasmarkt zur Referenz fir die Preisentwicklung von Pipeline-Gas.

Dazu trug auch die Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts bei. Die EU-Kommis-
sion ging wiederholt gegen Marktaufteilungsvereinbarungen und andere wettbe-
werbswidrige Praktiken vor, u.a. die vermutete Abschottung der Gasmarkte durch
langfristige Liefervertrage. Sie er6ffnete auch Untersuchungen wegen wettbewerbs-
beschrankender Regelungen in den Gasliefervertragen zwischen OMV und Gazprom,
die sie im Jahr 2004 einstellte, nachdem OMV und Gazprom vereinbart hatten, in
ihren Vertragen die Gebietsbeschrankungen fir den Absatz von Erdgas und ein
vertragliches Vorkaufsrecht zu streichen. Damit konnte die OMV das von Gazprom
bezogene Gas auch auRerhalb Osterreichs absetzen, und Gazprom stand es frei, Gas
an andere Abnehmer in Osterreich zu verkaufen, ohne es zuvor der OMV zum Kauf
anbieten zu missen.'*

Auch fur die Belieferung der Weiterverteiler stellten die Langfristvertrage, vor allem
in den frihen Jahren der Marktliberalisierung, ein wesentliches Wettbewerbspro-
blem dar."* Sie bewirkten, wie aus einer Marktuntersuchung der Bundeswettbe-
werbsbehdrde 2006 und aus den Marktberichten der E-Control hervorgeht, eine
Abschottung des Marktes, die den Gasbezug von Dritten de facto ausschloss. Auch
die E-Control strengte wegen Marktabschottung ein Kartellverfahren an, das 2021
vom OGH als Kartellobergericht entschieden wurde.'®

Der RH hielt fest, dass die langfristigen Vertrage der OMV Uber die Lieferung von
russischem Gas die Gaswirtschaft und die Erdgas-Infrastruktur in Osterreich iber
Jahrzehnte pragten (TZ 8).

Mit der Liberalisierung fielen Vertragsklauseln weg, die den Wettbewerb offenkun-
dig einschrdnkten, etwa die Destinationsklausel (2004); sukzessive wurde auch der
Olpreis als maRgeblicher Faktor der Preisbildung in den langfristigen Liefervertragen
durch den Gasmarktpreis an Borsen und Handelsplatzen ersetzt. Preisrevisionen
bewirkten in den Jahren 2010 bis 2015, dass die Preise flr Pipeline-Gas sanken und
sich den deutlich niedrigeren Gasmarktpreisen anglichen (TZ 32).

EU-Kommission Pressemitteilung IP/05/195 vom 17. Februar 2005

vgl. Bundeswettbewerbsbehorde, Allgemeine Untersuchung der Osterreichischen Gaswirtschaft gemaR
§ 2 Abs. 1 Z 3 Wettbewerbsgesetz (BGBI. | 62/2002), Endbericht, November 2006; siehe Marktbericht 2007
der E-Control, S. 90; vgl. RH-Bericht ,Wien Energie GmbH“ (Reihe Wien 2016, TZ 17) zu den Preisrevisionen
sowie der Reduktion der Abnahmeverpflichtung (Take-or-pay-Quote) des langfristigen Gasbezugsvertrags der
Wien Energie mit EconGas GmbH ab 2011

siehe OGH als Kartellobergericht 25. Janner 2021, 16 Ok 3/20g
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Mit den russischen Gasmengen, die im Rahmen von Langfristvertragen nach Oster-
reich geliefert bzw. in Osterreich gehandelt oder durch dsterreichische Gasleitungen
zu Abnehmern in anderen EU-Landern transportiert wurden, und den Uber Jahr-
zehnte gewachsenen Geschaftsmodellen sowie institutionellen und technisch-funk-
tionellen Gegebenheiten einer leitungsgebundenen Infrastruktur wuchsen auch
Barrieren flir eine Diversifizierung der Gaslieferquellen und Gaslieferanten. Es
entstand eine Lock-in-Situation. Eine diversifizierte Lieferantenstruktur hatte jeden-
falls erhebliche Investitionen in die Gastransportinfrastruktur erfordert; Osterreich
hatte damit auch riskiert, seine Rolle im Gastransit und als Erdgasdrehscheibe zu
verlieren. Der Krieg in der Ukraine veranderte die Rahmenbedingungen der osterrei-
chischen Gaswirtschaft jedoch grundlegend. Der RH verwies dazu auf seine Ausfih-
rungen und Empfehlungenin T2 8,TZ9, TZ 10 und TZ 26.

Vertragsverlangerung trotz gegenlaufiger Klima- und Energiestrategie

(1) OMV und Gazprom unterzeichneten die Verldngerung des bestehenden Gaslie-
fervertrags bis 2040 in Anwesenheit des Prasidenten der Russischen Foderation
und des Osterreichischen Bundeskanzlers™ am 5. Juni 2018 —im Rahmen der Feier-
lichkeiten zur 50-jahrigen Partnerschaft von OMV und Gazprom.™®

(2) Zwei Wochen davor, am 23. Mai 2018, wurde in einer Parlamentarischen Enquete
des Nationalrats die ,Mission2030 — Die Klima- und Energiestrategie der dsterreichi-
schen Bundesregierung” erortert. Den Ministerratsvortrag zu dieser Strategie
beschloss die Bundesregierung am 28. Mai 2018.

Mit dieser Strategie zielte die Bundesregierung u.a. auf eine Reduktion der Import-
abhangigkeit ab: , Angesichts der unsicheren geopolitischen Entwicklungen ist es
—neben dem Ausbau heimischer Erzeugungskapazitdten — in den nachsten Jahren
von groRer strategischer Bedeutung, die Abhangigkeit Europas und Osterreichs von
einzelnen grolRen Importlandern zu reduzieren und die Energierouten zu diversifizie-
ren. Die Reduzierung der Abhangigkeit von grofSen Importen ist von gesamteuropa-
ischer Bedeutung. Daher setzt sich Osterreich fiir eine EU-weit abgestimmte
weitergehende Diversifizierung der Energieimporte ein. Zudem wird die internatio-
nale Abstimmung im Krisenfall wichtiger.”

(3) Im November 2018 vereinbarten OMV und Gazprom bei einem Arbeitstreffen
einen Vertragszusatz zur Erhéhung der Gaslieferungen nach Osterreich um 1 Mrd. m3
jahrlich Uber die vertragliche Menge hinaus und fir die gesamte Vertragslaufzeit.

127 Wladimir Putin
128 Sebastian Kurz

125 OMV News, 1. Juni 2018, publiziert am 5. Juni 2018
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Aus Sicht des RH wurden mit dem Beschluss der Klima- und Energiestrategie der
Osterreichischen Bundesregierung (#mission2030), die eine Reduktion der Import-
abhangigkeit bei Energie vorsah, und der etwa zeitgleich erfolgten Verlangerung des
bestehenden Gasliefervertrags der OMV bis 2040 (in Anwesenheit des Bundeskanz-
lers) widerspruchliche Signale ausgesendet.

Der Umstand, dass der im Juni 2018 bis zum Jahr 2040 verlangerte Gasliefervertrag
im November 2018 zudem um 1 Mrd. m?® aufgestockt wurde, lief der bekundeten
strategischen Ausrichtung, ,in den nachsten Jahren [...] die Abhadngigkeit Europas
und Osterreichs von einzelnen groRen Importlandern zu reduzieren”, ebenfalls
zuwider. Die Abhadngigkeit — gerade von russischem Erdgas — wurde vielmehr zeitlich
verlangert und mengenmaRig vergrolert.

Laut Stellungnahme des Klimaschutzministeriums werde eine gemafR § 8 Bundes-
ministeriengesetz eingesetzte Kommission (TZ 26) zur Prifung des Gasliefervertrags

zwischen Gazprom und der OMV die politischen Begleitumstande der um-
strittenen Vertragsverlangerung prifen.

Ausstieg aus russischem Gas vor 2030

(1) Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine sahen sich die Staats- und Regie-
rungschefs der EU bei ihrer informellen Tagung Anfang Marz 2022 veranlasst, die
Sicherheit der Energieversorgung in der EU grundlegend neu zu bewerten. Sie
kamen (berein, die , Abhangigkeit von der Einfuhr von Gas, Ol und Kohle aus der
Russischen Foderation so bald wie moglich zu beenden”, vor allem durch die gene-
rell beschleunigte Verringerung der Abhéangigkeit von fossilen Brennstoffen, wobei
jedoch die nationalen Gegebenheiten der Mitgliedstaaten (Energiemix) zu berick-
sichtigen seien.™° Die EU-Kommission legte dazu am 18. Mai 2022 den ,REPowerEU*“-
Plan™'vor (TZ 13).

(2) Der Anteil an russischem Gas sank in Osterreich im zweiten Halbjahr 2022, u.a.
wegen Lieferklrzungen von russischer Seite (TZ5). Zudem setzte die Regierung
Mitte 2022 mit dem Gasdiversifizierungsgesetz 2022%2 Anreize flir Unternehmen,
nicht-russisches Gas fiir den Absatz in Osterreich zu importieren, indem ein Teil der
Mehrkosten dafir rickerstattet wurde. Fir die Jahre 2022 bis 2025 wurden jahrlich
100 Mio. EUR vorgesehen. Auch fir die strategische Gasreserve des Bundes sollte
nach Moglichkeit nicht-russisches Gas beschafft werden.

Neben dem rascheren Ausbau von erneuerbarer Energie sollten die Versorgung und die Versorgungswege
diversifiziert (u.a. durch LNG), die Energieeffizienz und Verbrauchssteuerung verbessert sowie der Verbund
der Gas- und Stromnetze vollendet bzw. EU-weit synchronisiert werden. Auch die Notfallplanung der EU fur
die Versorgungssicherheit sollte verstarkt werden.

Erklarung von Versailles, 11. Marz 2022, Mitteilung der EU-Kommission RePowerEU-Plan, COM(2022) 230
final, 18. Mai 2022

BGBI. 1 95/2022 i.d.g.F.
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Gegen Ende 2023 stieg der Anteil an russischem Gas wieder. Ein wesentlicher Grund
dafiir war aus Sicht des Klimaschutzministeriums, dass sich — bei sinkendem Gasver-
brauch und gleichbleibenden, wieder vertragsgeméaflen russischen Importmengen —
der relative Anteil an russischem Erdgas erhdhte. Tatsachlich war der 6sterreichische
Verbrauch laut Klimaschutzministerium von 2021 auf 2023 um ein Viertel (von
100,3 TWh auf 75,6 TWh) zuriickgegangen.

Zudem verteuerte ab 1. Oktober 2022 die deutsche Gasspeicherumlage fiir Oster-
reich den Bezug von Gas aus Deutschland. Die Umlage betrug zunachst 0,59 EUR/
MWh und erhéhte sich ab Janner bis Juni 2024 auf 1,86 EUR/MWh. Auch Italien
beabsichtigte eine Umlage fiir den Gasexport von Italien nach Osterreich. ACER sah
in diesen nationalen MaRnahmen die Gefahr einer Fragmentierung des Binnen-
marktes.™3

Beim Rat der EU-Energieminister Anfang Méarz 2024 wies Osterreich, ebenso wie
Polen, die Slowakei, Tschechien und Ungarn, auf die negativen Folgen einer solchen
Umlage fur die Diversifizierung der Gasversorgung hin. Sie verteuere die Alternati-
ven zu russischem Gas, daher seien die Importmengen von Deutschland nach Oster-
reich stark zurlickgegangen.

(3) Das Klimaschutzministerium sah in dieser Situation auch ein Marktversagen: Es
gdbe zwar ausreichend nicht-russisches Erdgas, die Energieunternehmen wiirden
dieses aber nicht kaufen. Die Akteure am liberalisierten Gasmarkt wiirden zu geringe
Anstrengungen unternehmen, um die Abhéngigkeit Osterreichs zu reduzieren. Im
Frihjahr 2024 kindigte das Ministerium daher einen Gesetzesvorschlag fir einen
verpflichtenden stufenweisen Ausstieg aus russischem Gas bis zum Jahr 2027 an.
Gasversorger sollten kinftig den Ausfall der groRten einzelnen Bezugsquelle durch
andere Bezugsquellen kompensieren, und Gaslieferanten sollten einen — jahrlich
steigenden — Anteil an nicht-russischem Gas nachweisen mussen.

Die OMV kénne — so der Vorstandsvorsitzende und Generaldirektor der OMV im
Geschaftsbericht 2023 —ihre Kunden mit Gas beliefern, selbst wenn russische Liefe-
rungen ausfallen.'

(4) Langfristige Gasliefervertrage enthalten Ublicherweise Klauseln, die die Vertrags-
partner bei hoherer Gewalt von der vertraglichen Leistungspflicht entbinden.
Hohere Gewalt bedeutet, dass eine Vertragspartei den Vertrag ganz oder teilweise,
temporar oder dauerhaft nicht erfillen kann. Dies aufgrund von Ereignissen, die bei
Vertragsabschluss nicht zu erwarten waren bzw. die sie nicht verhindern oder beein-

ACER, Key developments in European gas wholesale markets (20. Marz 2024) S. 24 (https://www.acer.
europa.eu; abgerufen am 18. November 2024)

siehe OMV-Geschéftsbericht 2023, S. 11 und S. 87
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flussen konnte, wenn sie also ohne eigene Fehlhandlungen oder Versaumnisse den
Vertrag ganz oder teilweise nicht erfillen kann.

Die Fachliteratur fasst typische Beispiele™s fiir Falle von héherer Gewalt in Gruppen
zusammen:

Naturkatastrophen (z.B. Hochwasser, Brand, Sturm, Erdbeben, Epidemien),
Ereignisse im Zusammenhang mit Krieg und sozialen Unruhen (z.B. Aufstand, Sabo-
tage, Streik),

staatliche MaRRnahmen (z.B. Sanktionen, Embargos, Gesetze, behordliche und regu-
latorische MalRnahmen, die die Vertragserfillung unmittelbar betreffen),

sonstige Umstande (z.B. Schaden an Anlagen einer Vertragspartei, verspatete Liefe-
rung wichtiger Komponenten von Anlagen).

Bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung aulRerhalb der vertraglich eingerdumten
Bestimmungen war der Kaufer nach der Take-or-pay-Klausel verpflichtet, die bis
Vertragsende vereinbarten, aber noch nicht gelieferten Erdgasmengen zu bezahlen.

(5) Die Internationale Energieagentur (IEA) schatzte im Jahr 2023, dass die welt-
weite Nachfrage nach Erdgas bis 2030 nur mehr moderat steigen und bis 2040
wieder anndhernd auf das Niveau von 2023 sinken werde.™® Auch die OMV ging
davon aus, dass die Marktnachfrage nach Erdgas in den nachsten 20 Jahren beste-
hen bleibt.’® In der Folge der Ereignisse des Jahres 2022 stieg der LNG-Anteil in der
EU (siehe TZ11).

Bei Langfristvertragen stellten Preisdnderungen fur den Kaufer insofern kein Risiko
mehr dar, als auch die Preisermittlung in den Liefervertragen auf den aktuellen
Gasmarktpreisen bzw. den Hub-Preisen beruhte.”™® Allerdings bestand ein Mengen-
risiko aus Lieferklirzungen gegenlber der vertraglich gesicherten Menge. Die dann
notwendigen Ersatzbeschaffungen stellten ein Preisrisiko dar.

Aus Sicht des RH hatte sich die Abhangigkeit von russischem Gas seit 2022 deutlich
verringert. Osterreich war nicht mehr alternativios von russischem Gas abhingig,
wenngleich die Notwendigkeit zur Diversifizierung der Lieferquellen und Transport-
routen sowie von Investitionen zur Anpassung der Infrastruktur weiter bestand.

Je nach den Gegebenheiten der Mitgliedstaaten —dem spezifischen Energiemix, der
geografischen Lage und Topografie, bestehenden langfristigen Gasliefervertragen —

vgl. Ason (Oxford Institute for Energy Studies — OiES), International Gas Contracts, OiES Paper: NG 175 2022,
S.12

International Energy Agency, World Energy Outlook 2023, S. 77
OMV-Geschaéftsbericht 2023, S. 10
OMV-Geschaéftsbericht 2022, S. 137
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konnte der Ausstieg aus russischem Gas mit unterschiedlich hohen Kosten einherge-
hen. Aufgrund der geografischen Lage hatten Osterreich und andere mittel- bzw.
osteuropdische Binnenldnder bei der Beschaffung von nicht-russischem Gas Mehr-
kosten, vor allem, wenn Beeintrachtigungen des Binnenmarktes bestanden.

Der RH verwies mit Bezug auf das finanzielle Risiko, das der OMV und der Republik
Osterreich aus dem langfristigen Liefervertrag der OMV entstand, darauf hin, dass
die OMV —unter sonst unverdnderten Bedingungen — das Gas, das sie vertraglich bis
2040 abnehmen muss, ohne Einschrankungen weiterverkaufen kann. Die Preise flr
Kauf und Verkauf orientieren sich jeweils am Marktpreis fir Gas.

Ein vorzeitiger Ausstieg aus dem bis 2040 laufenden Gasliefervertrag der OMV —als
isolierte MaRnahme — ginge aus Sicht des RH allerdings mit hohen Kosten einher:

einerseits fur die nicht abgenommene Gasmenge bis zum Vertragsende infolge der
Take-or-pay-Klausel und

andererseits fur Ersatzbeschaffungen einschlieRlich Infrastrukturinvestitionen, um
die bestehende Infrastruktur anzupassen (TZ 8).

Der RH empfahl dem Klimaschutzministerium, den Ausstieg aus russischem Gas
nicht als isoliertes Ziel zu verfolgen, sondern im Rahmen einer Gesamtstrategie zur
Transformation des Energiesystems. Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und
Leistbarkeit fir Haushalte, Gewerbe und Industrie sowie fir die offentlichen Haus-
halte waren dabei gleichermalien im Auge zu behalten. Kosten und Nutzen einer
vorzeitigen Beendigung des langfristigen Liefervertrags tber russisches Erdgas
waren einschlielRlich der erforderlichen Ersatzbeschaffungen in jedem Fall sachlich
umfassend zu bewerten.

Laut Stellungnahme des Klimaschutzministeriums strebe es nicht nur die Unabhén-
gigkeit von russischem Erdgas an, sondern mochte generell die Abhangigkeit von
fossilen Energietragern schrittweise beenden — durch Steigerung der Energieeffi-
zienz und Ausbau erneuerbarer Energietrager.

Laut der neuen Osterreichischen Sicherheitsstrategie solle der Ausstieg aus russi-
schem Gas im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Transformation des Energiesys-
tems erfolgen, wobei die Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Leistbarkeit
gleichermalien zu berlicksichtigen seien.

Zudem verwies das Klimaschutzministerium auf seinen Gesetzesvorschlag zum
verpflichtenden Ausstieg aus russischem Gas bis 2027'%° (steigender Anteil von
nicht-russischem Gas und Diversifizierung der Gasbezugsquellen). Von dieser gesetz-

139 Entwurf vom Frithjahr 2024
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lichen MalRnahme ware der langfristige Liefervertrag der OMV unberiihrt geblieben.
Eine etwaige vorzeitige Beendigung des langfristigen Liefervertrags liege in der
unternehmerischen Sphare der OMV, von ihr waren dementsprechend auch Kosten
und Nutzen sachlich umfassend zu bewerten.

Weiters verwies das Klimaschutzministerium auf eine gemalk § 8 Bundesministeri-
engesetz eingesetzte Kommission zur Prifung des Gasliefervertrags zwischen
Gazprom und OMV innerhalb der gesetzlichen Grundlage der Gasversorgungs-
sicherheitsVO 2017. Zudem solle die Kommission auch die politischen Begleitum-
stande der Vertragsverlangerung prifen; sie werde regelmaRig an die Klimaschutz-
ministerin berichten.

Der RH weist wie bereits in TZ 1 auf die am 11. Dezember 2024 kommunizierte
Kindigung des langfristigen Gasliefervertrags durch die OMV aufgrund mehrerer
grundlegender Vertragsverletzungen durch Gazprom hin. Vor diesem Hintergrund
betont der RH erneut die Notwendigkeit, den Ausstieg aus russischem Gas nicht als
isoliertes Ziel zu verfolgen, sondern im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Transfor-
mation des Energiesystems.

Finanzministerium als Montanbehorde

(1) Als Montanbehorde war das Finanzministerium seit 2022 zustandig fir die Voll-
ziehung des Mineralrohstoffgesetzes'. Die Aufgaben der Montanbeh6rde™ umfass-
ten

das Aufsuchen und Fordern von Erdgas im Bundesgebiet (einschlieRlich der zu
entrichtenden Forderzinse) sowie

industriepolitische Zustandigkeiten fir die Schwer- und Grundstoffindustrie, soweit
diese den Bergbau und das Montanwesen betrafen, z.B. Ol, Gas, Zement, Kunst-
stoffe, Rohstofftransport und Transportsicherheit, Wasserstoff sowie Gewinnung,
Umwandlung, Speicherung und Transport von Methan.

(2) Der ,Masterplan Rohstoffe 2030“ des Finanzministeriums vom Oktober 2021
enthielt fir die ,sichere Versorgung Osterreichs mit primaren und sekundéren
Rohstoffen” u.a. folgende MaRnahmen:

Anwerbung internationaler, in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und Exploration
tatiger Unternehmen entlang der gesamten Wertschopfungskette (zur Starkung des
Wirtschaftsstandorts und zur Erhohung der Wettbewerbsfahigkeit),

140 BGBI. 138/1999i.d.g.F.

141 Sektion VI — Telekommunikation, Post und Bergbau
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Identifikation nicht bekannter primarer und sekundarer Lagerstatten und Nutzbar-
machung bisher nicht genutzter Reststoffe durch systematische Exploration sowie
neue Bewertungsansatze (zur Steigerung der Versorgungssicherheit),

Prifung der steuerlichen Beglinstigung der Exploration heimischer Lagerstatten, z.B.
durch Anerkennung von Exploration als F&E-Tatigkeit (zur Steigerung der Wettbe-
werbsfahigkeit).

Welche Instrumente zu diesem Zweck zur Verfligung standen, blieb unklar.

(3) Der Staat konnte auf die inlandische Gasproduktion nur indirekt Einfluss nehmen,
z.B. Uber die Hohe des Forderzinses, durch die Gewdhrung staatlicher Garantien
oder steuerliche MalRnahmen. Der fir die Forderung von Erdgas zu entrichtende
Forderzins war gesetzlich festgelegt; forderzinspflichtig war die gesamte Forder-
menge'? an Rohgas. Die Basis des Forderzinses flr gasférmige Kohlenwasserstoffe,
der durchschnittliche Importwert™3, errechnete sich gemal § 69 Abs. 2 Mineralroh-
stoffgesetz*. In Abhangigkeit von der Héhe des Importwerts liegt der Férderzins fur
Erdgas zwischen 19 % und 22 % der Berechnungsbasis; im Jahr 2022 betrug er 22 %,
da der Importwert von Erdgas bei rd. 25.600 EUR lag.**

Nach einer 2016 beauftragten Studie lag die Hohe des Forderzinses fir Erdgas in
Osterreich deutlich tiber der Hohe des Férderzinses in Frankreich, Italien sowie in
drei osteuropaischen Nachbarstaaten und auch von zwei deutschen Bundeslandern.

Die Moglichkeit, den Férderzins durch Zu- oder Abschlage im Wege einer Verord-
nung'® anzupassen, u.a., wenn dies zur Abwehr einer Verschlechterung der Siche-
rung der Versorgung des Marktes, zur Verbesserung der Ausnutzung von Vorkommen
oder zum Schutz anderer volkswirtschaftlich bedeutender Belange erforderlich ist,
war — nach Auskunft des Finanzministeriums — nicht angedacht. Weitere Malinah-
men, wie staatliche Garantien oder anderweitige finanzielle Unterstitzungen,
wurden ebenfalls nicht gesetzt.

ohne in kohlenwasserstofffihrende geologische Strukturen riickgefihrtes Gas, abzlglich der aus dem Rohgas
abgeschiedenen Menge an Schwefelwasserstoff und abziglich einer jeweils vertraglich zu bestimmenden
Menge fur Verluste, Messdifferenzen und den Eigenverbrauch fur Bergbauzwecke beim Kohlenwasser-
stoffbergbau

loco Grenze

Der Quotient des im Jahr ausgewiesenen Gesamtimportwerts loco Grenze zu der ausgewiesenen Jahresge-
samtimportmenge (laut Einfuhrstatistik der Statistik Austria) ist der durchschnittliche Importwert pro Einheit.

Bei einem Importwert unter 5.100 EUR pro TJ Erdgas betrdgt der Forderzins 19 %, bei 5.100 EUR bis
8.200 EUR pro TJ Erdgas steigt er linear von 19 % auf 22 %, bei einem Importwert von mehr als 8.200 EUR pro
TJ Erdgas liegt er bei 22 %.

§ 69 Abs. 4 Mineralrohstoffgesetz
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Anl3sslich des Kongresses von Osterreichs Energie™ im September 2022 kiindigte
der Finanzminister® an, dass die Optionen-Studie u.a. samtliche Optionen zur
ErschlieRung von Gasvorkommen in Osterreich priifen sollte.

Der RH hielt fest, dass das Finanzministerium als Montanbehorde die Rahmenbedin-
gungen flr die inlandische Forderung von Erdgas nicht anpasste. Da sich die Hohe
des abzufihrenden Forderzinses fir Erdgas vom Importwert fir Erdgas ableitete,
stand die Gasproduktion im Inland nicht nur in Konkurrenz zu den Gasimporten, ihre
Wirtschaftlichkeit hing auch vom Importpreis ab.

MaRnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Erdgasforderung im Inland,
wie eine Senkung des Forderzinses oder staatliche Garantien, wurden weder disku-
tiert noch in Strategien oder Praventionsmafnahmen (TZ 19) aufgenommen.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, die Rahmenbedingungen fir die Erdgasfor-
derung im Inland und deren moglichen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu analy-
sieren. Dies schlieRt u.a. auch die Bewertung der Hohe des Forderzinses ein.

Das Finanzministerium wies in seiner Stellungnahme auf stark divergierende Stake-
holder-Interessen hin. Der Bereich Bergbau trage mit der Abwicklung behordlicher
Verfahren (u.a. zur Abteufung von Erdgasbohrungen, Genehmigung von Foérderson-
den und Erdgasspeicherbetriebsplanen) zur effizienten Nutzung der inlandischen
Gasreserven bei. Zur Wahrung von Schutzzielen werde besonderes Augenmerk auf
die technische Betreuung der Vorhaben gelegt. So wiirden Bedingungen geschaffen,
die Unternehmen ein wirtschaftlich planbares Agieren in einem rechtssicheren
Rahmen ermoglichten. Die Hohe der Forderzinse sei in der Vergangenheit evaluiert
worden und werde auch in kiinftigen Uberlegungen berticksichtigt.

Der RH hob gegeniiber dem Finanzministerium hervor, dass nach der Krise des
Jahres 2022 die Foérderung von inldndischem Erdgas — neben Behordenverfahren
auf Einzelfallebene und der Festlegung des Forderzinses — auch Teil einer interminis-
teriell koordinierten Gesamtstrategie zur Erdgas-Versorgungssicherheit bzw. zur
Krisenpravention sein sollte. Der RH hielt seine Empfehlung daher aufrecht.

147 Qsterreichs Energie ist die Interessenvertretung der dsterreichischen E-Wirtschaft
148 Dr. Magnus Brunner, LL.M.

149 presseinformation von Osterreichs Energie vom 22. September 2022
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Finanzministerium
als Eigentlimervertreter der OBAG

Zustandigkeiten mit Bezug auf die Erdgasversorgung

(1) Der Bund war — vertreten durch das Finanzministerium — 100 %-Eigentimer der
OBAG™°, diese wiederum hielt 31,5 % der Anteile an der bdrsenotierten OMV.

Mit dem Krieg in der Ukraine stand die hohe Abhingigkeit Osterreichs von russi-
schem Erdgas im Fokus der 6ffentlichen Diskussion; die Gasversorgung erschien
kurz- bis mittelfristig gefahrdet. Als mittelbarer Minderheitsaktionar der OMV, dem
weitaus grolRten Gasversorger in Osterreich, hatte der Bund nur begrenzte Einfluss-
moglichkeiten. Der seit Jahrzehnten bestehende Syndikatsvertrag mit einem weite-
ren Anteilseigner sicherte dem Bund jedoch eine Stimmrechtsmehrheit im
Aufsichtsrat sowie in der Hauptversammlung der OMV und erweiterte so die
Einfluss- und Steuerungsmoglichkeiten.

Weder fiir die OBAG noch fiir die OMV und andere Erdgasunternehmen bestand ein
gesetzlicher Versorgungsauftrag. Der Staat hatte im Energiebereich jedoch eine
Gewahrleistungsverantwortung (TZ13) und gab den Erdgasunternehmen im
Gaswirtschaftsgesetz 2011 die Grundsatze vor, nach denen sie Erdgas bereitstellen
sollten: sicher, kostenglinstig, umweltvertrdglich und effizient sowie wettbewerbs-
orientiert und wettbewerbsfahig (TZ 15).

(2) Die Eigentimerrechte des Bundes an der zu 100 % im Eigentum der Republik
Osterreich stehenden OBAG (bte der Finanzminister aus. Anfang September 2022
beauftragte das Finanzministerium die OBAG, eine rechtliche und wirtschaftliche
Evaluierung von Handlungsoptionen und Organisationskonzepten betreffend im
Energiebereich tatige Beteiligungen der OBAG — aus Eigentiimersicht — unter Bertick-
sichtigung der gednderten politischen Pramissen sowie der Sicherstellung der
Versorgungssicherheit in Osterreich detailliert zu erarbeiten (TZ 34 f.). Die Beauftra-
gung der OBAG sei im Auftrag des Bundeskanzlers erfolgt. Eine interministerielle
Abstimmung mit dem Klimaschutzministerium, das ebenfalls an Losungen arbeitete,
erfolgte dazu nicht. Die Kosten sollten auf Wunsch des Finanzministeriums im Folge-
jahr indirekt von der Dividende, die die OBAG an das Finanzministerium ausschiit-
tete, abgezogen werden, da der Aufwand der OBAG die Hohe der Dividende
verringerte.

Die OBAG wurde im Februar 2019 gegriindet. Ihre Vorlauferorganisationen waren die Osterreichische
Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH — OBIB (Marz 2015 bis Februar 2019) und die Osterreichische
Industrie Holding AG — OIAG (Mai 2000 bis Marz 2015).
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Die Entwicklungen auf EU-Ebene wurden in der Studie nur am Rande bertcksichtigt.
Die EU-Kommission hatte im Mai 2022 angekiindigt,”™ gemeinsam mit den Mitglied-
staaten eine EU-Plattform fir die gemeinsame Beschaffung von Gas, verflissigtem
Erdgas (LNG) und Wasserstoff einzurichten. Der Europaische Rat billigte dies auf
seiner Tagung vom 30. und 31. Mai 2022. Der Vorschlag der EU-Kommission vom
Oktober 2022 fiir eine EU-Verordnung wurde im Dezember 2022 beschlossen.’

(3) Zur Begleitung und inhaltlichen Abstimmung dieser Optionen-Studie richtete das
Finanzministerium ein ,Steering Committee” ein. In diesem waren der Finanzminis-
ter, die zustandigen Fachsektionen, die OBAG und der beauftragte externe Berater
vertreten. Zudem fanden wdchentliche Treffen statt, in denen der Projektfortschritt
aufbereitet wurde. Weder das Finanzministerium noch die OBAG dokumentierte die
Sitzungen dieser Gremien. Die Erérterungen waren daher nicht nachvollziehbar.

Zu den Ergebnissen der Analyse der OBAG berichtete der Finanzminister am
20. Dezember 2022 in einer Presseaussendung des Ressorts: Es ldgen nun mehrere
Handlungsoptionen fir eine langfristig orientierte organisatorische Umsetzung der
Gasversorgung vor: darunter etwa die Option einer zentralen staatlichen Gas-Koor-
dinationsstelle zur Gasbeschaffung, die rd. 170 Gashandler in Osterreich koordinie-
ren sollte, die Ubernahme der Verantwortung der Gasversorgung durch die Republik
sowie die Hereinnahme eines Partners fir Unternehmensteile der OMV. Es wiirden
die Optionen ausgearbeitet, um die Versorgung mit nicht-russischem Gas bestmdg-
lich zu gewahrleisten. Die vom Finanzministerium praferierte Koordinierungsstelle
eribrigte sich, weil inzwischen auf EU-Ebene eine EU-weite Koordination der Gasbe-
schaffung im Rahmen der Plattform AggregateEU erfolgte. Bis zum Ende der Geba-
rungsiberprifung lagen dem RH keine Ausarbeitungen bzw. Beschlisse zur
Umsetzung der langfristigen MaBnahmen aus der Studie vor.

(1) Der RH hielt fest, dass der Bund, vertreten durch das Finanzministerium, tGber die
OBAG eine indirekte Minderheitsbeteiligung an der OMV hielt, einem Unterneh-
men, das fir die Gasversorgung in Osterreich von maRgeblicher Bedeutung war.
Uber ein syndiziertes Abstimmungsverhalten im Aufsichtsrat und in der Hauptver-
sammlung der OMV bestanden fir die OBAG bzw. fiir das Finanzministerium gewisse
Steuerungsmoglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die vom Aufsichtsrat zu
genehmigende Unternehmensstrategie sowie die Investitionen.

(2) Der RH stellte weiters fest, dass das Finanzministerium — zur Bewaltigung der
durch den Krieg in der Ukraine ausgeldsten Folgen — die OBAG um die Priifung von
Optionen zur Sicherstellung der Gasversorgung Osterreichs ersuchte. Er kritisierte,
dass das Finanzministerium dabei die Einbindung ebenfalls zustandiger Ressorts

Mitteilung der EU-Kommission vom 18. Mai 2022 mit dem Titel ,REPowerEU-Plan”

VO (EU) 2022/2576 vom 19. Dezember 2022 Gber mehr Solidaritat durch eine bessere Koordinierung der
Gasbeschaffung, zuverlassige Preis-Referenzwerte und den grenziberschreitenden Austausch von Gas
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bzw. die interministerielle Abstimmung unterliel und auch die auf EU-Ebene bereits
im Mai 2022 in Aussicht genommenen gemeinsamen LOsungsansatze auller
Betracht lieR. Der RH wies nachdrlcklich darauf hin, dass das Bundesministerienge-
setz das Zusammenarbeiten der Bundesministerien in allen politischen Belangen
vorsah, insbesondere die anlassbezogene Koordination innerstaatlicher MaRnah-
men zur Bewaltigung Uberregionaler oder internationaler Krisen oder Katastrophen.

Er empfahl dem Finanzministerium, in Krisensituationen keine unkoordinierten
Losungen anzustolRen, sondern z.B. eine ressortibergreifende Task Force einzurich-
ten. Die sach- und fachpolitische Ebene sollte verstarkt werden, indem die Verwal-
tungen der Ressorts mit ihrer fachlichen Expertise die Optionen aufbereiten und
rasche, effiziente und konsensfahige Losungen erarbeiten. Damit kann auch der
offentliche Mitteleinsatz flr Studien und Beratungsleistungen im Sinne der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit koordiniert und geblndelt werden.

(3) Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium die Sitzungen der zur Begleitung
und Abstimmung der Optionen-Studie eingerichteten Gremien nicht dokumen-
tierte; lediglich die von der OBAG beauftragten Berater prasentierten vorlaufige
Ergebnisse.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, Projekte, an denen das Finanzministerium
direkt oder in Aufsichts- oder Steuerungsgremien mitwirkt, hinreichend zu doku-
mentieren. Dies ist aus Transparenzgriinden geboten und umso dringlicher, wenn
solche Projekte von offentlichem Interesse sind.

(4) Der RH wies kritisch darauf hin, dass zur Umsetzung der in der Optionen-Studie
vorgeschlagenen langfristigen Optionen zur Gasversorgung, etwa der Schaffung
einer zentralen staatlichen Koordinationsstelle zur Gasbeschaffung, keine weiteren
Schritte gesetzt wurden. Dies lag nach Ansicht des RH nicht zuletzt daran, dass das
Finanzministerium vorab eine interministerielle Abstimmung unterliel und die auf
EU-Ebene bereits im Mai 2022 in Aussicht genommene gemeinsame Gasbeschaf-
fungsplattform in ihren Optionen nicht bertcksichtigte.

(5) Nach Ansicht des RH ging der Auftrag des Finanzministers zum Teil deutlich tber
die gesetzlichen bzw. satzungsmalRigen Aufgaben des Beteiligungsmanagements der
OBAG hinaus. Er umfasste, tiber das Portfolio der OMV hinaus, auch andere Erdgas-
unternehmen und Infrastrukturen. Der Finanzminister ersuchte um die Ableitung
und Bewertung von Handlungsoptionen fir die Republik als Eigentiimer, aber auch
als Gesetzgeber. Es handelte sich somit um einen Beratungsaufwand fir den Bund,
dem auch die Kosten zuzuordnen waren. Daher erachtete der RH die pauschale
Verrechnung der OBAG-Aufwendungen mit der Dividendenzahlung an den Bund fir
nicht sachgemaR.
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Der RH empfahl dem Finanzministerium und der OBAG, die Kosten fiir Beratungs-
aufwendungen des Bundes im Rechnungswesen des Bundes transparent zu erfassen
und auszuweisen. Zu diesem Zweck sollte eine gesonderte Verrechnung zwischen
Bund und OBAG erfolgen.

(1) Laut Stellungnahme des Finanzministeriums achte es grundsatzlich auf eine
aussagekraftige Dokumentation. Zu dem Ersuchen an die OBAG um Priifung von
Optionen zur Sicherstellung der Gasversorgung im Jahr 2022 sei grundsatzlich fest-
zuhalten, dass die Republik Osterreich (Bund) nicht direkt an der OMV beteiligt sei,
sondern die im Alleineigentum der Republik Osterreich (Bund) stehende OBAG
31,5 % der Anteile an der borsenotierten OMV halte. Die in den Sitzungen zur
Begleitung und Abstimmung der Optionen-Studie besprochenen Informationen
unterldgen aus aktien- und boérserechtlichen Grinden einer strengen Geheimhal-
tung. Deshalb sei von einer Dokumentation teilweise Abstand genommen worden.
Das Ergebnis der Studie liege jedenfalls vor und sei dem RH zur Verfiigung gestellt
worden.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die reduzierte Lieferung bestellter Gas-
mengen, deren mogliche Verknappung und ein allfalliger Gaslieferstopp im Jahr 2022
hatten eine Bedrohung der Gas- sowie eventuell auch der Stromversorgung und
damit des Wirtschaftsstandorts dargestellt. Das Ersuchen an die OBAG um Priifung
von Optionen zur Sicherstellung der Gasversorgung sei vor diesem Hintergrund zu
sehen. Eine Budgetierung durch das Finanzministerium (Untergliederung 45)
erscheine daher aus haushaltsrechtlicher Perspektive schwer umsetzbar (Veran-
schlagungsgrundsatz der Genauigkeit, mangelnde Planungsgenauigkeit zum Zeit-
punkt der Budgetplanung). Fur die Zukunft werde eine gesonderte Kostentragung
auf einer Einzelfallbasis im Interesse der Transparenz und der anwendbaren Verrech-
nungsmodalitaten evaluiert.

(2) Die OBAG teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Kostentragung als Teil des
Verwaltungsaufwands — basierend auf dem Ersuchen des Finanzministeriums und
mit Zustimmung des OBAG-Aufsichtsrats — auch seitens des Abschlussprifers fir
eine valide Vorgehensweise erachtet worden sei. Die gesonderte Ausweisung der
Kosten wirde wirtschaftlich zu demselben Ergebnis fihren. Fir die Zukunft werde
eine gesonderte Kostentragung auf einer Einzelfallbasis im Interesse der Transpa-
renz und der anwendbaren Verrechnungsmodalitdten evaluiert.

(1) Der RH erwiderte dem Finanzministerium, dass er eine hinreichende Dokumen-
tation in Form von Sitzungsprotokollen empfohlen hatte, insbesondere Uber die
Meinungsbildung und die wesentlichen Faktoren der Entscheidungsfindung. Zu
argumentieren, Sitzungen konnten wegen einzelner kursrelevanter Informationen
nicht protokolliert werden, gleichzeitig jedoch das Ergebnis der Optionenprifung
mit vertraulichen, moglicherweise kursrelevanten Inhalten zu verschriftlichen, war
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fir den RH nicht schlissig. Das Verwaltungshandeln muss grundsatzlich Gberprifbar
und nachvollziehbar sein. Der RH hielt seine Empfehlung daher aufrecht.

Zu den Ausfihrungen des Finanzministeriums, eine gesonderte Kostentragung zu
evaluieren, erinnerte der RH an die Geltung des Haushaltsrechts, vor allem

§ 2 Abs. 1 Bundeshaushaltsgesetz 20133, wonach die Haushaltsfihrung unter
Beachtung der Grundsétze der Transparenz zu erfolgen hat,

die Grundséatze der Verrechnung gemald § 89 Abs. 1 Bundeshaushaltsgesetz 2013,
wonach die Geschéftsfalle in der vollen Hohe (brutto) der Zeitfolge nach und in sach-
licher Ordnung zu verrechnen sind.

Eine Saldierung von Aufwendungen und Ertragen sachlich verschiedener Geschafts-
falle ist mit diesen Grundsdtzen im Sinne der Recht- und OrdnungsmaRigkeit nicht
vereinbar. Im vorliegenden Fall wurden der tatsédchliche Beratungsaufwand des
Bundes sowie seine Ertrdage aus Ausschittungen im Bundesrechnungsabschluss
nicht in voller Hohe abgebildet. Der RH verblieb bei seiner Empfehlung.

(2) Der RH wies gegeniiber der OBAG darauf hin, dass auch § 196 Unternehmens-
gesetzbuch™* grundsatzlich ein Verrechnungsverbot vorsieht, wonach Aufwendun-
gen nicht mit Ertragen verrechnet werden dirfen.

Beteiligungsstrategie des Finanzministeriums
fur die OBAG

(1) Fur die OBAG galt, wie auch schon fiir ihre Vorgéngerorganisationen'™s, das Ziel
einer auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und
Kontrolle von Beteiligungen des Bundes. Als Kernaktionar soll sie im staatlichen Inte-
resse bei borsenotierten Beteiligungsunternehmen, so auch bei der OMV, das Betei-
ligungsmanagement aktiv. wahrnehmen. Die OBAG hatte nach § 7 OIAG-Gesetz
2000"¢ auf die Werterhaltung und Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften
Bedacht zu nehmen, wobei die 6ffentlichen Interessen an der Sicherung Osterreichs
als Wirtschafts- und Forschungsstandort sowie an der Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplatzen zu bericksichtigen waren.

BGBI. 1 139/2009 i.d.g.F.

dRGBI. S. 219/1897 i.d.g.F.

OIAG (2000 bis Marz 2015) und OBIB (Marz 2015 bis Méarz 2019)
BGBI. 1 24/2000 i.d.g.F.
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Fir die Umsetzung dieser aus dem OIAG-Gesetz ableitbaren Schwerpunkte — Wert-
erhaltung und Wertsteigerung, Sicherung von Standortinteressen — durch die OBAG
fehlte jedoch eine Beteiligungsstrategie des Finanzministeriums. Es fehlte daher
auch der Bezug, in welcher Weise die OBAG zur Sicherung von Interessen des Wirt-
schaftsstandorts beitragen soll, beispielsweise im Bereich der Gewahrleistung der
Energieversorgung (TZ 34).

(2) Das im Juni 2021 in Kraft gesetzte ,Handbuch Beteiligungsmanagement des
Bundesministeriums fir Finanzen” sollte nach Ansicht des Finanzministeriums ohne
Ausnahme fiir alle davon umfassten Beteiligungen gelten, somit auch fiir die OBAG.
Inwieweit kapitalmarktrechtliche und andere Bestimmungen zu einer Einschran-
kung der Anwendbarkeit des Handbuchs auf die OBAG fiihren kénnten, stand zur
Diskussion. Die OBAG befiirwortete zwar die Grundsétze, lehnte jedoch, gestitzt auf
ein Rechtsgutachten, eine Satzungsbestimmung zur verpflichtenden Anwendung
des Handbuchs ab.

Nach dem Handbuch soll das strategische Controlling eine tragende S&ule des
gesamtheitlichen Beteiligungscontrollings sein. Es soll den 6ffentlichen Anteilseigner
in die Lage versetzen, die Umsetzung seiner Ziele und Vorgaben zu Uberwachen.’”

Die formalen Eigentlimerstrategien sollten den Unternehmen des Bundes klare stra-
tegische Rahmenbedingungen vorgeben und stellten damit die kurz-, mittel- und
langfristigen Erwartungen des Anteilseigners an die Organe des Unternehmens dar.
Eine konkrete Beteiligungsstrategie des Finanzministeriums fiir die OBAG lag nicht
VOr.

(1) Der RH wies darauf hin, dass das ,Handbuch Beteiligungsmanagement des
Bundesministeriums fir Finanzen” strategische Zielvorgaben fir das Beteiligungs-
management enthielt. Er merkte jedoch kritisch an, dass eine konkrete Beteili-
gungsstrategie des Finanzministeriums fiir die OBAG, die eine Umsetzung der
Beteiligungspolitik des Ressorts sicherstellen konnte, fehlte. In einem solchen Doku-
ment waren z.B. auch die Beitrdge der OBAG zur Sicherstellung der Energieversor-
gung im Sinne der Interessen des Wirtschaftsstandorts Osterreich zu definieren und
entsprechende Ziele zu verankern.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, in Abstimmung mit der OBAG eine Beteili-
gungsstrategie zu erarbeiten, um die unternehmerische Umsetzung der Grundséatze
seiner Beteiligungspolitik sowie der Ziele des OIAG-Gesetzes durch die OBAG sicher-
zustellen.

Zu diesen Zielen und Vorgaben zédhlten: gesetzliche Zielvorgaben (politische Sachziele, Wirkungsziele) und
Schwerpunkte des Regierungsprogramms, wirtschaftliche Zielvorgaben, Erfolgspotenziale, Qualitatsanspri-
che und Nachhaltigkeitsziele, Aspekte der zugrunde liegenden Finanzierung, Aspekte des Leistungsspek-
trums (Produkte, Programme, Leistungen).
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(2) Der RH erachtete die Implementierung strukturierter und formalisierter Prozesse,
die dem Finanzministerium erlauben, die Umsetzung der Ziele seiner Beteiligungs-
politik und der Beteiligungsstrategie zu Uberwachen, fir zweckmaRig.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, mit der Formulierung seiner Beteiligungs-
strategie fir die OBAG auch ein strategisches Controlling nach den Grundsatzen des
,Handbuchs Beteiligungsmanagement des Bundesministeriums fiir Finanzen” zu
implementieren.

Laut Stellungnahme des Finanzministeriums gelte das ,Handbuch Beteiligungsma-
nagement des Bundesministeriums fir Finanzen” ohne Ausnahme fir alle davon
umfassten Beteiligungen, somit auch fiir die OBAG. Laut Handbuch sei die Anwen-
dung der Bestimmungen flur die Anteilseigner, sofern nicht geltendes Recht entge-
genstehe, verpflichtend. Wenn aus sachlichen Grinden zwingend erforderlich,
kdnne ein Anteilseigner in Ausnahmeféllen eine Abweichung genehmigen. Allfallige
kapitalmarktrechtliche und sonstige gesetzliche Einschrankungen des Handbuchs
fir die OBAG wiaren gemeinsam mit der OBAG zu evaluieren.

Der RH entgegnete dem Finanzministerium, dass aus seiner Sicht die Formulierung
einer konkreten Beteiligungsstrategie fiir die OBAG in keinem unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Anwendbarkeit des ,Handbuchs Beteiligungsmanagement des
Bundesministeriums fir Finanzen” stand. Er verblieb daher bei seiner Empfehlung
an das Finanzministerium, jedenfalls eine Beteiligungsstrategie fir die OBAG zu
erstellen, um z.B. auch die Beitrage der OBAG zur Sicherstellung der Energieversor-
gung im Sinne der Interessen des Wirtschaftsstandorts Osterreich zu definieren und
entsprechende Ziele zu verankern.
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Beteiligungsmanagement der OBAG
als Minderheitsaktionar der OMV

Grundsatze und Kernaufgaben

(1) Die Grundsatze der Beteiligungspolitik des Finanzministeriums fiir die OBAG
beruhten auf den OECD-Leitsdtzen zur Corporate Governance in staatseigenen
Unternehmen, dem Bundes-Public Corporate Governance Kodex sowie dem OIAG-
Gesetz. Zu den gesetzlichen Aufgaben der OBAG gehérten u.a. das Beteiligungsma-
nagement sowie die Entwicklung und Bereitstellung von Instrumenten zur Starkung
Osterreichischer Interessen im internationalen Standortwettbewerb.'®

Die OBAG verstand ihren Auftrag als ,aktives” Beteiligungsmanagement. In den
Aufsichtsraten der Beteiligungsgesellschaften waren von der OBAG nominierte
Aufsichtsratsmitglieder vertreten, wobei insbesondere der Vorstand sowie leitende
Angestellte der OBAG solche Mandate wahrzunehmen hatten. Ein besonderer
Schwerpunkt war auf Gesellschaften zu legen, bei denen — wie etwa im Fall der
OMV - Syndikate bestanden.

(2) Als ihre Kernaufgabe sah die OBAG primar die Sicherung der Werthaltigkeit und
die Wertsteigerung ihrer operativen Beteiligungen, um sowohl die Beteiligungsun-
ternehmen als auch den Wirtschaftsstandort Osterreich zu stirken. Die OBAG und
ihre Organe richteten ihre Tatigkeit daran aus, wobei — nachrangig — auch die offent-
lichen Standort- und Arbeitsmarktinteressen zu berlcksichtigen waren. Aus Sicht
der OBAG bestand fiir die Gesellschaftsorgane aufgrund der pluralistischen Vorga-
ben ein weiter Ermessensspielraum.

Mit den ESG-Standards™® setzte die OBAG fiir ihr gesamtes Portfolio einen Schwer-
punkt, um den Wirtschaftsstandort Osterreich durch nachhaltig gefiihrte Unterneh-
men zu starken. Die Umsetzung wurde anhand von Kennzahlen gemessen. Weiters
sollten Musterprozesse und Standards flr Organbestellungen und -vertrage in den
Beteiligungsunternehmen hohe Governance-Standards sicherstellen.

158§ 7 Abs. 5 OIAG-Gesetz

159 ESG = Environment, Social, Governance (Umwelt, Soziales, gute Unternehmensfihrung)
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Beteiligungsstrategie der OBAG fiir die OMV
Einflussmoglichkeiten als 6ffentlicher Kernaktionar

31.1 (1) Grundsétzlich bewertete die OBAG vor allem eine Vertretung in den Aufsichts-
raten jener Beteiligungen, bei denen Syndikate bestanden, als vorrangig. Im
Aufsichtsrat der OMV etwa hatte die Vorstandin der OBAG die Funktion der stellver-
tretenden Aufsichtsratsvorsitzenden inne und einer der beiden Direktoren der OBAG
nahm ein weiteres Aufsichtsratsmandat wahr.

Die Einflussmoglichkeiten der OBAG und ihrer Vorgéngerorganisationen als Kern-
aktionare der OMV basierten auf einem 1994 geschlossenen und laufend aktuali-
sierten Syndikatsvertrag. Gemeinsam mit dem Syndikatspartner’®, einem weiteren
Minderheitsaktionér, verfiigte die OBAG Uber alle Kapitalvertretersitze im Aufsichts-
rat und die Stimmrechtsmehrheit in der Hauptversammlung.

Die OBAG wollte sich im Syndikat als aktiver Dialogfiihrer auf Gesellschafterebene
einbringen, mit dem Fokus auf der langfristigen Absicherung der Beteiligung durch
Balance zwischen finanzieller und strategischer Perspektive. Die inhaltlichen Schwer-
punkte im Syndikatsmanagement orientierten sich an folgenden Zielen:

e Vertretung von Standortinteressen und Fokus auf Themen der Corporate Gover-
nance sowie Nachhaltigkeit unter Berilcksichtigung von internationalen Kapital-
markt-Standards,

e Unterstitzung der Transformation und Modernisierung zur Entwicklung eines nach-
haltigen Geschaftsmodells und Sicherung hochwertiger Arbeitsplatze in Osterreich.

(2) Die OBAG und ihre Vorgingerorganisationen hatten mittelbar Giber das Syndikat,
das ihnen formal eine Mehrheit ermoglichte, Einfluss auf den Aufsichtsrat der OMV.
Der Vorstand der OMV hatte gemaR Aktiengesetz'® und Geschaftsordnung die
Zustimmung des Aufsichtsrats insbesondere zu folgenden Geschiften einzuholen:

e Festlegung allgemeiner Grundséatze der Geschaftspolitik,

e Budget und jahrliches Investitionsprogramm,

e Erwerb und VerdulRerung von Beteiligungen sowie

e Erwerb von Kohlenwasserstoffreserven bzw. Aufsuchungslizenzen.

180 Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company LLC, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

61 BGBI. 98/1965 i.d.g.F.
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Somit konnte die OBAG, wie zuvor die OIAG bis 2015 und die OBIB bis 2019, auf alle
grolReren Investitions- bzw. Akquisitionsentscheidungen der OMV, auch in der Russi-
schen Foderation (Gasfelder, Beteiligungen, Asset Swaps, Diversifizierung), Einfluss
auslben, indem sie ihre Zustimmung erteilte oder verweigerte.

Der RH hielt fest, dass die OBAG — so wie ihre Vorgiangerorganisationen — iber den
bestehenden Syndikatsvertrag mit einem weiteren Minderheitsaktiondr einen
mafgeblichen Einfluss im Aufsichtsrat der OMV ausliben konnte. Sie war damit in
der Lage, sich Uber alle wesentlichen Investitionen und Akquisitionen zur Gasversor-
gung — etwa auch Uber die geplanten Vorhaben in der Russischen Foderation —
umfassend zu informieren und Entscheidungen des Vorstands der OMV durch
gesellschaftsrechtlich verankerte Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats der
OMV mitzugestalten.

Langfristige Gasliefervertrage und Zustimmungsvorbehalt
des Aufsichtsrats

(1) Langfristige Gasliefervertrage dienen prinzipiell der Absicherung beider Vertrags-
parteien. Der Kaufer hat Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Erdgasmenge und
muss diese bezahlen, auch wenn er sie nicht bendtigt oder abruft (Take-or-pay-Klau-
sel). Diese unbedingte Zahlungsverpflichtung sichert dem Verkaufer die Finanzie-
rung der kapitalintensiven Erdgasinfrastruktur (Aufsuchen, Forderung, Transport).
Wiederholte Anpassungen und vorzeitige Verlangerungen eines Vertrags kdnnen
Kaufer und Verkdufer de facto Gber Jahrzehnte aneinanderbinden (TZ 24).

Auch nachdem in den 1990er Jahren die ersten Kurzfristmarkte fir Erdgas in Europa
entstanden waren und die Bedeutung der Handelsplatze und Borsen gestiegen war,
behielten die Langfristvertrage ihre Bedeutung. Aus Grinden der Versorgungs-
sicherheit und zur Wahrung der Preisstabilitdt bevorzugten Energieversorger bis in
die 2000er Jahre Vertréage mit Laufzeiten von 20 und mehr Jahren. Sie ergénzten das
Portfolio der Bezugsquellen und dienten der Absicherung des Mengenrisikos; zudem
erlaubte die zunehmende Flexibilitdt bei den Liefermengen eine Portfolio-Optimie-
rung.

Nach 2005 veradnderte sich das Marktumfeld zunehmend. Der Marktpreis fir Gas lag
2013 bei rd. 27 EUR/MWh, die Preise im Rahmen der Langfristvertrage lagen dage-
gen deutlich Uber 30 EUR/MWh. Bis 2015 verhandelte die OMV daher in mehreren
Etappen Anpassungen des Gasliefervertrags an die Marktpreise. Im Juni und im
November 2018 vereinbarten die OMV und Gazprom, die Laufzeit des bestehenden
Gasliefervertrags bis 2040 zu verlangern bzw. die Gasmenge um 1 Mrd. m? jahrlich
zu erhohen (TZ 25).
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(2) Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und der durch die Liberalisierung veran-
derten Marktbedingungen unterlagen der Abschluss und die Anpassung langfristi-
ger Gasliefervertrage durch den Vorstand der OMV bis Mitte 2022 nicht dem
Zustimmungsvorbehalt des Aufsichtsrats; notwendig war nur ein Beschluss des
Gesamtvorstands der OMV.

Nach herrschender Rechtsauffassung'? war der Aufsichtsrat berechtigt und erfor-
derlichenfalls verpflichtet, Geschafte von grundlegender Bedeutung'®® seiner
Zustimmung zu unterwerfen, vor allem Geschéfte, die sich auf die zuklnftige Vermo-
gens- und Ertragslage auswirken oder die Risikoposition der Gesellschaft verandern
kénnten. AulRerdem hatte der Aufsichtsrat stets zu prifen, ob er sich nicht in weite-
ren Fallen seine Zustimmung vorbehilt, vor allem wenn Marktumfeld bzw. Unter-
nehmenssituation dies erforderten. Die Mitbestimmungsbefugnisse sowie die
geschaftspolitische Mitverantwortlichkeit des Aufsichtsrats — und damit auch der
Umfang der Zustimmungsvorbehalte flir bestimmte Geschafte — waren seit den
1980er Jahren, insbesondere seit 2005, in einer Reihe von Novellen zum Gesell-
schafts-, Unternehmens- und Aktienrecht gestarkt worden.

(3) Im Auftrag des Aufsichtsrats der OMV untersuchten Rechtsanwalte im Frih-
jahr 2022 —im Zusammenhang mit der Entlastung des frilheren Vorstandsvorsitzen-
deninderHauptversammlung 2023 —u.a. die Einhaltung der gesellschaftsrechtlichen
Voraussetzungen fir die Anderung der Gasliefervertrage mit Gazprom Export im
Jahr 2018. Die Untersuchung ergab, dass der Vorstandsvorsitzende bei der Ande-
rung der Gasliefervertrage im Jahr 2018 im Rahmen seiner Ermachtigungen gehan-
delt hatte. Dessen ungeachtet verscharfte die OMV die internen Regeln dahingehend,
dass ,strategisch bedeutsame Vertrdge eine formale Zustimmung des Aufsichtsrats
erfordern”.

Der RH hielt fest, dass der Abschluss sowie die Anpassung langfristiger Gaslieferver-
trage bis Mitte 2022 keine Zustimmung des Aufsichtsrats der OMV erforderten.
Nach Ansicht des RH hatten die strategische und wirtschaftliche Bedeutung dieser
Vertrage, die langfristige Bindungswirkung und die damit einhergehenden Risiken
fir einen Zustimmungsvorbehalt gesprochen. Die OBAG bzw. ihre Vorgéngerorgani-
sationen hatten im Rahmen des Syndikats eine entsprechende Anderung der
Geschéftsordnung des Aufsichtsrats bzw. des Vorstands bewirken kdnnen, was im
Jahr 2022 letztlich erfolgte.

Rauter in Straube/Ratka/Rauter (Hrsg.), Wiener Kommentar zum GmbHG § 30j Rz 117 mit weiteren Nennun-
gen; Briem in Kalss/Kunz (Hrsg.), Handbuch fur den Aufsichtsrat (2016) Rz 12/10; Kalss in Doralt/Nowotny/
Kalss (Hrsg.), Kommentar zum AktG® § 95 Rz 83; Frotz/Schérghofer in Kalss/Kunz (Hrsg.), Handbuch fir den
Aufsichtsrat (2016) Rz 11/25, 11/37

Geschafte, die nach ,Umfang, Gegenstand, Bedeutung oder Risiko fiir das Unternehmen der betreffenden
Art und GroRe aus dem routinemaligen Geschéftsbetrieb signifikant hervorragen oder von spezifischer
unternehmensstrategischer Bedeutung sind“; vgl. Briem in Kalss/Kunz (Hrsg.), Handbuch fur den Aufsichtsrat
(2016) Rz 12/5, 12/44
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Nach Ansicht des RH wére es Aufgabe der OBAG bzw. ihrer Vorgéngerorganisationen
OIAG und OBIB gewesen, zu priifen, ob der Katalog der zustimmungspflichtigen
Geschafte mit Bezug auf die langfristigen Gasliefervertrage risikoaddquat war.
Hinsichtlich dieser Vertrage ware der Fokus auf das Marktumfeld zu richten gewe-
sen, insbesondere in Anbetracht der sich mit der Annexion der Krim ab 2014 deut-
lich zuspitzenden Risikolage.

Der RH empfahl der OBAG, im Rahmen ihres tbergreifenden Corporate-Gover-
nance-Schwerpunkts darauf hinzuwirken, dass die zustimmungspflichtigen
Geschafte der Beteiligungen periodisch oder je nach Marktumfeld und Unterneh-
menssituation auf Aktualitdt und Angemessenheit Uberprift werden.

Laut Stellungnahme der OBAG habe sie bereits in der Vergangenheit die Geschéfts-
ordnungen ihrer Beteiligungsunternehmen anlassbezogen geprift. Um der Empfeh-
lung des RH zu entsprechen, werde die OBAG kiinftig im Rahmen des jahrlichen
Portfoliostrategie-Updates die Geschaftsordnungen der Beteiligungsunternehmen
evaluieren und im Bedarfsfall Anpassungen anregen. Es sei zu berlcksichtigen, dass
Anderungen der Geschiftsordnung teilweise nur mit Zustimmung der jeweiligen
Syndikatspartner umsetzbar seien.

Positionen der OBAG und ihrer Vorginger mit Bezug
zur Erdgasversorgung vor dem Ukraine-Krieg

(1) Historisch war die Ukraine das wichtigste Transitland fir den Import von russi-
schem Erdgas nach Europa. Im Janner 2006 kam es — infolge eines Transitkonflikts
zwischen Russland und der Ukraine — erstmals zu einer zweitdgigen Einschrankung
der russischen Erdgaslieferungen in die EU, von der auch Osterreich betroffen war.
Im Janner 2009 fielen die russischen Erdgaslieferungen in die EU fiir zwei Wochen
zur Ganze aus.

Die OMV verfolgte seit Beginn der 2000er Jahre eine Reihe von Projekten, die
ausdricklich auch der Diversifizierung der Gaslieferungen dienten:

Gaspipeline Nabucco(-West) (ab 2002): Lieferung von Gas aus dem Kaspischen Meer
in Aserbaidschan ber die Tirkei, Rumanien und Ungarn nach Osterreich. Der
Geschéftsbericht 2010 der OMV betonte die Notwendigkeit, die Energieversorgung
zu diversifizieren und abzusichern. Dies sollte u.a. durch das Pipeline-Projekt
Nabucco erfolgen. Das Aserbaidschanische Konsortium Shah-Deniz Il entschied sich
jedoch 2013 fir das Konkurrenzprojekt TAP (Trans-Atlantische-Pipeline), das Gas
Uber die Turkei und Griechenland nach Italien liefern soll. Die Nabucco-Pipeline
wurde letztlich nicht realisiert.
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VerflUssigtes Erdgas (LNG): Die OMV war ab Mitte der 1990er Jahre an der Adria
LNG Study Company beteiligt und beauftragte 2006 federfiihrend eine Machbar-
keitsstudie fir ein LNG-Terminal bei Krk. Ende 2007 beteiligte sie sich zu 5% am
Gate-Terminal in Rotterdam und buchte Kapazitaten zur Regasifizierung (Inbetrieb-
nahme 2011). Allerdings war das Marktumfeld fir LNG lange Zeit unglnstig. Das
Adria LNG-Projekt wurde letztlich von Kroatien errichtet und ging erst 2021 in
Betrieb; die wenig genutzte Kapazitat des Gate-Terminals belastete lange Zeit das
Ergebnis der OMV (TZ 11).

Projekte in nordafrikanischen Landern (z.B. Tunesien, Libyen) und im Nahen Osten
(z.B. Jemen): Ab 2011 kam es jedoch im Gefolge des Arabischen Frihlings in vielen
dieser Lander zu Unruhen, die die Produktion beeintrachtigten.

Erwerb von Anteilen an norwegischen Erdgasfeldern in der Nordsee: Laut Geschafts-
bericht 2013 der OMV komme diesem Erwerb fir die weitere Gewahrleistung und
Diversifizierung der Gasversorgung von Europa eine wichtige Rolle zu. Auch in
diesem Fall war das Marktumfeld — durch vergleichsweise hohere Explorationskos-
ten, hohe Olpreise, niedrige Gaspreise — ldngere Zeit unglinstig.

Projekte zur Erhdhung der Erdgasforderung im Inland (TZ 27).

Neptun Deep (ab 2010) zur ,off shore“-Gasférderung im rumaénischen Teil des
Schwarzen Meeres: Das Projekt blieb wegen eines ungiinstigen Marktumfelds und
wenig forderlicher Rahmenbedingungen lange Zeit im Entwicklungsstadium. In
Anbetracht des Krieges in der Ukraine traf die OMV 2022 — auf Basis einer Neube-
wertung — die Entscheidung, das Projekt Neptun Deep als wesentlichen Beitrag zur
Energieversorgung in Europa Uber ihre rumanische Tochtergesellschaft zu realisie-
ren. Erste Gasmengen erwartet die OMV flr 2027.

(2) Die OBAG definierte die Werthaltigkeit und Wertsteigerung ihrer operativen
Beteiligungen als zentrales strategisches Ziel (TZ 30). Zur Konkretisierung dieser
Ziele und der Rolle der OMV im OBAG-Gesamtportfolio erstellte die OBAG im
Jahr 2020 mit Unterstitzung externer Berater einen Value Creation Plan fur die
OMV. Dieser wies u.a. auch Versorgungssicherheit als ein strategisches Ziel der

OMV-Beteiligung aus, allerdings ohne dies ndaher auszuflihren. Weiters hielt der
Value Creation Plan fest, dass die OMV von groRer Bedeutung fiir die Republik Oster-
reich sei, u.a. mit Bezug auf die Wertschopfung, die Anzahl der Beschéftigten, die
Steuerleistung und die Dividendenausschittungen in den vergangenen funf Jahren.
Die OMV weise —im Vergleich zum Wettbewerb — eine Uberdurchschnittliche Ergeb-
nis- und Dividendenbilanz in den vergangenen finf Geschaftsjahren auf. Allerdings
gehe diese Entwicklung auf Kosten eines ,,zunehmenden Klumpenrisikos” durch die
starke Ausweitung ihrer Aktivitdten in der Russischen Foderation. Das Risiko aus
dieser Konzentration sei trotz Diversifizierung bei der Gasgewinnung zu hinterfra-
gen.
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Nach der Neubesetzung des OBAG-Vorstandes im Februar 2022 fithrte die OBAG
mit der OMV einen formalen Dialog (,Onboarding”). Inhalte dieses Dialogs waren
u.a.

die Befassung der OBAG in ihrer Rolle als Anteilseigner mit aktuellen Marktentwick-
lungen und Trends in den Geschaftsfeldern der OMV und

die Ableitung der strategischen Fragestellungen zur OMV aus den relevanten Markt-
entwicklungen und Trends.

Dariiber sollte ein gemeinsames Verstandnis von OBAG und OMV geschaffen
werden.

Ziel des Dialogs war nicht, fir die OMV eine Strategie auszuarbeiten und ihr diese
vorzuschlagen. Eine Versorgungs- bzw. Diversifizierungsstrategie zu Erdgas war
ebenfalls kein Thema.

(3) Trotz Krisensituationen in der Vergangenheit, die die Gasversorgung in Osterreich
beeintrachtigen konnten, und den Diversifikationsbestrebungen der OMV war die
Sicherheit der Erdgasversorgung bis 2020 kein konkret definiertes Ziel der OBAG
bzw. ihrer Vorgingerorganisationen. Ab 2021 riickte die OBAG iibergeordnete Nach-
haltigkeitsziele und Governance-Standards in ihren Beteiligungsstrategien in den
Vordergrund; Versorgungssicherheit fand dort eine Erwahnung, jedoch ohne Bezug
auf die Erdgasversorgung. Weitere Erlauterungen und Malknahmen zur Zielerrei-
chung fehlten sowohl im Value Creation Plan als auch in den jahrlichen Beteiligungs-
strategien der OBAG zur OMV.

Die OBAG begriindete die nur sporadische Befassung mit Gasversorgungsthemen
mit dem Fehlen eines gesetzlichen Auftrags zur Osterreichweiten Gasversorgung,
sowohl fur sich selbst als auch fir die OMV. Somit besitze sie keine Hebel, um Initia-
tiven zur Gasversorgungssicherheit zu setzen. Auch decke die OMV nur einen Teil
(ca. 40 %) der Osterreichischen Gaslieferungen ab.

Der RH hielt fest, dass die Regierungsprogramme und -strategien — zuletzt die
Klima- und Energiestrategie #mission2030 aus 2018 — Diversifizierungsmalinahmen,
darunter eine Diversifizierung der Lieferlander, anstrebten (TZ 10 f,, TZ 24 f.) und die
OMV auch entsprechende Projekte verfolgte. Externe Faktoren erschwerten jedoch

die Realisierung dieser Vorhaben, u.a. die Unruhen in zahlreichen nordafrikanischen
Landern und im Nahen Osten (Arabischer Frihling 2011) sowie das Markt-
umfeld und die geringe Marktnachfrage nach LNG.

Der RH kritisierte, dass die OBAG, vor allem ihre Vorgdngerorganisationen OIAG und

OBIB, trotz des sich dndernden Umfelds der Gasversorgung und trotz mehrfacher
Krisen bis 2020 die Versorgungssicherheit nicht als strategisches Thema behandel-
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ten. Die Diversifizierung wurde auf EU-Ebene nach den Gastransitkrisen 2006 und
2009 verstarkt verfolgt und fand Eingang in das Regierungsprogramm 2007. Auch
die OMV selbst verfolgte eine Reihe von Projekten. Auf Ebene der Vorgangerorgani-
sationen der OBAG wurden diese Bestrebungen jedoch nicht begleitend gesteuert
und laufend verfolgt.

Prifung von Optionen fiir die Gasversorgung

(1) Noch vor Beginn des Krieges in der Ukraine erarbeitete der 2021 neu bestellte
Vorstand der OMV eine Unternehmensstrategie, die eine Neuausrichtung in Rich-
tung Kreislaufwirtschaft, Petrochemie und erneuerbare Energie vorsah. Die traditio-
nellen Geschaftsfelder mit fossilen Energietragern —so auch die Produktion von und
der Handel mit Erdgas — sollten zunehmend in den Hintergrund treten. Die Strategie
sollte am 8. Marz 2022 prasentiert werden. Der Beginn des russischen Angriffskrie-
ges gegen die Ukraine im Februar 2022 veranderte die Situation jedoch grundle-
gend.

Mit Blick auf die im Herbst/Winter 2022 drohende Gasmangellage tauschten sich
Vertreterinnen und Vertreter der OBAG, der OMV und der VERBUND AG sowie des
Bundeskanzleramts, des Finanzministeriums und des Klimaschutzministeriums ab
Marz 2022 regelmaRig Uber den Stand der Speicher und der Lieferungen aus und
evaluierten die Situation. Die OBAG nahm aus ihrer Sicht dabei eine Vermittlerrolle
zwischen den Beteiligungen und den Ministerien ein.

(2) Die OBAG sah die Gasversorgungssicherheit von ihrem eigenen Auftrag (Siche-
rung des Wirtschaftsstandorts) nicht umfasst. Sie wiirde daher nur anlassbezogen
im Auftrag des Finanzministeriums tatig. Diese Sichtweise stand nicht im Einklang
mit dem 2020 erstellten Value Creation Plan (TZ 33) und auch nicht mit der Unter-
nehmensstrategie der OBAG ab 2021, wonach die Versorgungssicherheit zu den von
der OBAG zu verfolgenden Standortinteressen zihlte.

(3) Im Juni 2022 veranlasste die OBAG nach Gesprachen mit dem Finanzministerium
die Erarbeitung moglicher Organisationskonzepte zur Einbindung des Staates bei der
Gasbeschaffung (TZ 28). Sie beauftragte damit — nach einem neuerlichen Aufruf

zum Wettbewerb — ein Beratungsunternehmen, mit dem die OBAG nach EU-weiter
Ausschreibung einen Rahmenvertrag abgeschlossen hatte. Die OBAG fihrte die
Vergabe durch und Gbernahm die Projektleitung und -koordination. Zur inhaltlichen
Projektarbeit zog sie zudem Expertinnen und Experten der OMV und der
VERBUND AG bei. Die Projektkosten von 230.000 EUR (netto) wurden zwischen
OBAG (90.000 EUR), OMV (70.000 EUR) und VERBUND AG (70.000 EUR) aufgeteilt.

(4) Anfang September 2022 beauftragte das Finanzministerium die OBAG, die Hand-
lungsoptionen und Organisationskonzepte fir die im Energiebereich tatigen Beteili-
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gungen der OBAG — aus Eigentiimersicht — rechtlich und wirtschaftlich zu evaluieren
und dabei die geanderten politischen Pramissen sowie die Versorgungssicherheit in
Osterreich zu berticksichtigen (TZ 28). Wegen des Zusammenhangs mit dem Projekt
vom Juni 2022 beauftragte die OBAG fiir die strategischen Fragen neuerlich das
bereits befasste Beratungsunternehmen zu den damals vereinbarten Konditionen.
Fur rechtliche Fragen zog sie ein Rechtsberatungsunternehmen bei (TZ 35).

Das Finanzministerium begriindete die Folgebeauftragung der OBAG mit der Reduk-
tion der Gaslieferungen aus der Russischen Féderation und den moglichen Folgen
einer weiteren Verknappung oder eines Lieferstopps. Die Gefahrdung der Gasver-
sorgung konnte auch die Stromversorgung und damit den Wirtschaftsstandort
bedrohen. Bei einem Ausfall der russischen Gaslieferungen mussten die bendtigten
Gasmengen alternativ beschafft und zudem infrastrukturelle Voraussetzungen
geprift und entwickelt werden.

Das Ziel waren Losungsvorschldage und Entscheidungsgrundlagen, mittels derer dem
Grundsatz der Werterhaltung und Wertsteigerung der Beteiligungsgesellschaften
der OBAG gemiR § 7 Abs. 1 OIAG-Gesetz kurzfristig, mittelfristig und langfristig am
besten entsprochen werden konnte; dies unter Bericksichtigung der Energieversor-
gungssicherheit sowie der Interessen der Aktiondre, der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, der Konsumentinnen und Konsumenten und der positiven Weiterent-
wicklung des Wirtschaftsstandorts Osterreich.64

(5) In Summe entstanden der OBAG fir die im Zeitraum Juli bis Dezember 2022
durchgefiihrten Projekte Beratungskosten von 1,35 Mio. EUR. Davon entfielen auf
Wirtschafts- bzw. Strategieberatung 90.000 EUR (Juli 2022, anteilige Kosten der
OBAG) und 1,15 Mio. EUR (September bis November 2022) sowie auf Rechtsbera-
tung rd. 108.000 EUR (Oktober bis Dezember 2022).

Die Aufwendungen des Klimaschutzministeriums fir externe Beratung in Bezug auf
Erdgasversorgungssicherheit beliefen sich im Zeitraum April 2022 bis Mai 2023 auf
182.300 EUR.

(1) Der RH erachtete eine nur anlass- bzw. auftragsbezogene Auseinandersetzung
der OBAG mit der Energieversorgungssicherheit als nicht ausreichend. Seiner
Ansicht nach war die Aufrechterhaltung der Energieversorgung, etwa mit Erdgas,
essenziell fir den Wirtschaftsstandort Osterreich und seine Wettbewerbsfihigkeit
sowie zur Sicherung von Arbeitsplatzen. Er wies darauf hin, dass die Sicherung des
Wirtschaftsstandorts, der Wettbewerbsfahigkeit und von Arbeitsplatzen ein gesetz-
liches Ziel der OBAG war (TZ 29).

Mit Ausnahme der Prasentationen der vorlaufigen Ergebnisse des Beraters dokumentierte auch die OBAG die
Inhalte der Sitzungen der dazu im Finanzministerium eingerichteten Gremien (TZ 28) nicht. Die Erorterungen
und Abstimmungen waren daher nicht nachvollziehbar.
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Der RH empfahl der OBAG, sich mit Themen der Energieversorgungssicherheit und
allfalligen Risiken im Rahmen ihres Beteiligungsportfolios bzw. ihrer unternehmens-
Ubergreifenden Nachhaltigkeitsschwerpunkte strategisch auseinanderzusetzen.

(2) Der RH kritisierte, dass Uber das Zustandekommen der Ergebnisse der vom
Finanzministerium beauftragten Studie eine nur sehr eingeschrankte Dokumenta-
tion vorlag (TZ 28). Die OBAG fiihrte die Projektleitung durch, die Begleitung und
inhaltliche Abstimmung des Vorhabens erfolgten in regelméaRigen Sitzungen, in

denen das Finanzministerium und das externe Beratungsunternehmen vertreten
waren.

Der RH empfahl der OBAG, den Fortgang von Projekten, an denen sie leitend oder
maligeblich mitwirkt, so zu dokumentieren, dass die Meinungsbildung einschlielSlich
der wesentlichen Diskussionspunkte sowie die Erwdgungen zur Entscheidungsfin-
dung nachvollziehbar sind.

(3) Die im Beratungsprojekt vorgeschlagenen langfristigen MalRnahmen zur Versor-
gungssicherheit mit Erdgas fuhrten letztlich zu keinen umsetzbaren Ergebnissen.
Der Vorschlag einer staatlichen Gas-Koordinationsstelle hatte sich beispielsweise
mit den Entwicklungen auf EU-Ebene Uberholt. Dies war seit Mai 2022 bekannt,
wurde jedoch in den Optionen des Projekts nicht ndher untersucht (siehe TZ 28). Die
Kosten fiir Beratungsleistungen der OBAG waren im Vergleich zu jenen, die das
Klimaschutzministerium zu verschiedenen Themen der Erdgasversorgung in
Anspruch nahm, wesentlich héher. Aus Sicht des RH waren bei Einbeziehung der
Fachexpertise der Energieverwaltung (auf nationaler und EU-Ebene) deutlich nied-
rigere Kosten angefallen und ein hoherer Mehrwert entstanden. Der RH verwies
dazu auf seine Empfehlung in TZ 28, die ressortibergreifende Kooperation zu
verstarken.

Laut Stellungnahme der OBAG erstelle ihr Beteiligungsmanagement regelméaRig
relevante Marktanalysen fir die jeweiligen Beteiligungsunternehmen als Teil der
inhaltlichen Vorbereitung fur die Aufsichtsratstatigkeit. Innerhalb der Gremialarbeit
in den Beteiligungsunternehmen finde auch eine strategische Auseinandersetzung
mit den beteiligungsspezifischen Risiken statt. Die OBAG-Eigentiimerstrategie fir die
OMV vom Juni 2023 fur den Zeitraum 2023 bis 2024 lege die Gasversorgung als eine
zentrale Eigentimerbestrebung fir die OMV fest. Das Ziel ,Versorgungssicherheit”
im Value Creation Plan von 2019 beziehe sich auf die lediglich eingeschrankte Rolle
der OMV vor dem Hintergrund der indirekten staatlichen Beteiligung im Ausmal}
von nur 31,5 % und der Gasmarktabdeckung durch die OMV innerhalb von Oster-
reich von nur 30 % bis 40 %. Eine darUber hinausgehende Verantwortung fir den
heimischen Gesamtbedarf sei fur ein Unternehmen wie die OMV mit limitiertem
Marktanteil nicht ableitbar.
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Die OBAG fiihrte zur Dokumentation von Projekten aus, dass die im Rahmen von
Projektterminen schriftlich erstellten Unterlagen sowie eine umfassende Ergebnis-
dokumentation die Entscheidungsfindung in den Projekten abbildeten. Um der
Empfehlung des RH zu entsprechen, werde die OBAG bei zukiinftigen Projekten
darauf Rlcksicht nehmen, auch den externen Projektpartnern — im rechtlichen
Rahmen und deren Einverstandnis vorausgesetzt — diese Dokumentation zu Ubermit-
teln.

Der RH erwiderte der OBAG, dass der Aspekt der Versorgungssicherheit nicht nur in
einer kurzfristigen, zweijahrigen Eigentlimerstrategie ihren Niederschlag finden
sollte, sondern strategisch und langfristig fir den in Osterreich fihrenden Gasver-
sorger OMV zu verankern ware. Er erinnerte daran, dass die Sicherung des Wirt-
schaftsstandorts, der Wettbewerbsfahigkeit und von Arbeitspldtzen ein gesetzliches
Ziel der OBAG war. Eine bloR anlassbezogene Befassung mit dem Thema der Ener-
gieversorgungssicherheit und allfalligen Risiken erachtete der RH daher als unzurei-
chend. Er verblieb bei seiner Empfehlung.

Der RH wies gegeniiber der OBAG darauf hin, dass die Meinungsbildung sowie die
Erwdgungen zur Entscheidungsfindung bei der Evaluierung von Handlungsoptionen
und Organisationskonzepten flr die im Energiebereich tdtigen Beteiligungen der
OBAG nicht nachvollziehbar waren. Seine Empfehlung zielte daher darauf ab, dass
die OBAG Projekte, an denen sie leitend oder maRgeblich mitwirkte, auch entspre-
chend dokumentiert. Er hielt daher seine Empfehlung aufrecht.

Vergabe von Rechtsberatungsleistungen

(1) Im Oktober 2022 beauftragte die OBAG im Rahmen der Optionen-Studie (TZ 34)
eine Rechtsanwaltskanzlei, die rechtlichen Aspekte zu beleuchten. Im Vorfeld hatte

sie einen neuerlichen Aufruf zum Wettbewerb bei fiinf Kanzleien (Kanzleien A bis E),
mit denen sie aufrechte Rahmenvereinbarungen unterhielt, durchgefihrt. Den zu
erbringenden Leistungsgegenstand und -umfang sowie den zeitlichen Rahmen defi-
nierte sie nicht eindeutig. Die Kanzleien orientierten sich daher an den Stundensat-
zen der Rahmenvereinbarungen und legten keine Pauschalangebote. Die beauftragte
Kanzlei D rechnete rd. 108.000 EUR (exkl. USt) ab.

(2) Bei Vergaben wendete die OBAG grundsatzlich das Bestbieterprinzip unter
Bewertung von Preis und Qualitat des Angebots an. Im vorliegenden Fall legte sie bei
ihrem Aufruf zum neuerlichen Wettbewerb nicht fest, in welchem Verhéltnis die
Kriterien Preis und Qualitat in der Zuschlagsentscheidung zu gewichten waren bzw.
nach welchen Kriterien die Qualitat zu beurteilen war.

Die OBAG ermittelte bei der Angebotspriifung zunachst das glinstigste Angebot,
indem sie fir jede Kanzlei den durchschnittlichen Stundensatz Gber die Leistungska-
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tegorien ,Partner”, ,Rechtsanwalte” und , Rechtsanwaltsanwarter” berechnete. Ein
Mengengerlst nach dem erwarteten Stundenanfall je Kategorie hinterlegte sie
nicht.

In einem zweiten Schritt schatzte sie die Qualitat der Angebote ein. Drei bewertete
sie mit ,gut” (Kanzleien A, C und E) und zwei als ,,sehr gut” (Kanzleien B und D).
Anhand welcher Kriterien die OBAG diese Einschatzung traf, war nicht nachvollzieh-
bar dokumentiert. Bei der Vergabeentscheidung nach dem Bestbieterprinzip bewer-
tete sie schlieRlich die Qualitat hoher als den Preis.

Laut OBAG-Unterlagen war fiir ihre Vergabeentscheidung nach dem Bestbieterprin-
zip maRgeblich, dass die beauftragte Kanzlei Gber Expertinnen und Experten in Bris-
sel verflgte, die an der Entwicklung der europdischen Gesetzgebung mitgewirkt
hatten. Im neuerlichen Aufruf zum Wettbewerb nannte die OBAG diesen internatio-
nalen Aspekt allerdings nicht als malgebliches Zuschlagskriterium.

Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Stundensatzes je Anbieter bericksichtigte
die OBAG den Stundensatz der internationalen Expertinnen und Experten nicht; die
beauftragte Kanzlei D hatte damit den hochsten Stundensatz verzeichnet. Die beauf-
tragte Kanzlei verrechnete allerdings keine internationale Expertise, womit das fir
die Beauftragung relevante Zuschlagskriterium fir die Leistungserbringung nicht
ausschlaggebend war.

(3) Der RH analysierte die Angebote anhand des von der beauftragten Kanzlei D
abgerechneten Mengengerists (angefallene Arbeitsstunden zum Stundensatz je
Leistungskategorie) und der angebotenen Stundensatze. Die Kanzlei A und die Kanz-
lei B hatten die abgerechnete Leistung — unter sonst gleichen Bedingungen — um
rd. 11.100 EUR (10 % der Abrechnungssumme) bzw. rd. 9.300 EUR (9 % der Abrech-
nungssumme) glinstiger ausfihren kénnen als die beauftragte Kanzlei D. Das Ange-
bot der Kanzlei B hatte die OBAG ebenfalls als ,sehr gut” eingestuft.

Der RH wies auf Méangel bei der Vergabe des Rechtsberatungsauftrags hin:

Die OBAG legte Zuschlags- bzw. Bewertungskriterien — insbesondere fiir die Quali-
tatsbeurteilung — beim Aufruf zum neuerlichen Wettbewerb nicht vorab fest bzw.
kommunizierte sie den Bietern nicht eindeutig.

Bei der Priifung der Angemessenheit der Preise hinterlegte die OBAG kein Mengen-
gerUst des erwarteten Stundenanfalls je Beschaftigtenkategorie, sondern einen
durchschnittlichen Stundensatz Uber drei Leistungskategorien. Dies fiihrte gegen-
Uber einer allein auf den Preis bezogenen Betrachtung zu einem Bietersturz.

Die fir die Vergabeentscheidung ausschlaggebende Bewertung der Qualitat der
Angebote war mangels Kriterien nicht nachvollziehbar.
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Der RH empfahl der OBAG, durch geeignete MalRnahmen — etwa eine Konkretisie-
rung der internen Vergaberichtlinien — sicherzustellen, dass das Bundesvergabege-
setz 2018 bei Auftragsvergaben vollstandig und konsequent eingehalten wird.

Laut Stellungnahme der OBAG habe sie den Vergabeprozess gesetzeskonform abge-
wickelt. Um der Empfehlung des RH zu entsprechen, werde sie ihre aktuelle Verga-
berichtlinie extern prifen lassen.

Zudem sei unklar, warum Kanzlei B (die in ihrem Angebot eine Kostenschatzung von
125.000 EUR bis 175.000 EUR angegeben habe) glinstiger hatte sein sollen als die
beauftragte Kanzlei D, die mit rd. 108.000 EUR weniger verrechnete als die Schat-
zung von Kanzlei B.

Der RH stellte gegeniiber der OBAG klar, dass sie bei der Ermittlung des giinstigsten
Angebots allein auf einen Vergleich der durchschnittlichen Stundenséatze der Anbie-
ter Gber alle Leistungskategorien (,Partner”, ,Rechtsanwalte” und ,Rechtsanwalts-
anwadrter”) abstellte und kein Mengengerist bertcksichtigte. Eine Berechnung mit
dem tatsachlich abgerechneten Mengengeriist der Kanzlei D und den angebotenen
Stundenséatzen der Bieter A und B flhrte zu dem vom RH bemangelten Bietersturz:
Sowohl Kanzlei A als auch Kanzlei B hatten mit rd. 96.900 EUR bzw. rd. 98.700 EUR
deutlich weniger verrechnet als die beauftragte Kanzlei D mit 108.000 EUR.

Darlber hinaus erinnerte der RH an die gemaR § 20 Bundesvergabegesetz 2018 bei
Vergabeverfahren zu beachtenden Grundsatze, wie insbesondere den der Gleichbe-
handlung aller Bewerber und Bieter, der Nichtdiskriminierung, der Verhaltnismalig-
keit, der Transparenz sowie des freien und lauteren Wettbewerbs und der Wahrung
der Wirtschaftlichkeit.

Risikomanagement der OBAG

(1) Die OBAG und ihre Vorgangerorganisationen verfiigten (ber grundsatzlich
vergleichbare interne Risikomanagementsysteme mit allgemeinen Systembeschrei-
bungen, Quartalsberichten und einem jahrlichen Risikobericht.

Das Risikokomitee der OBAG tagte vierteljdhrlich. Beriicksichtigt wurden primar
finanzielle Risiken, die sich unmittelbar auf den Jahresabschluss der OBAG auswir-
ken konnten, etwa

Dividendenrisiken, wenn die Dividenden der Beteiligungsunternehmen hinter den
Planannahmen zurtickblieben, oder

Abwertungsrisiken, wenn der Marktwert einer Beteiligung unter den Buchwert in
der OBAG-Bilanz fiel und die Beteiligung in der Folge abgewertet werden musste.
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Reputationsrisiken hatten keine unmittelbar finanzielle Auswirkung auf die OBAG,
wurden gegebenenfalls aber auch bericksichtigt.

(2) Risiken, die in den Risikomanagementsystemen der Beteiligungsunternehmen
erfasst waren, aber keinen finanziellen Einfluss auf den Jahresabschluss der OBAG
hatten, waren laut OBAG gegebenenfalls im Rahmen des Beteiligungsmanagements,
etwa Uber den Aufsichtsrat der betroffenen Beteiligung oder im Syndikat, zu behan-
deln. Sie fanden jedoch keinen Eingang in das Risikomanagement der OBAG.

(3) Risiken, die die Erreichung gesetzlicher Zielvorgaben bzw. strategischer Ziele der
OBAG beeintrachtigen konnten, beriicksichtigte die OBAG in ihrem Risikomanage-
ment nicht.

Mit Bezug auf die Beteiligung an der OMV kamen seit der russischen Annexion der
Krim im Jahr 2014 bis zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022
folgende Risiken in Betracht:

Klumpenrisiko durch die hohe Abhéangigkeit bei Gaslieferungen aus einem einzigen
Land bzw. von einem einzigen Lieferanten sowie von einer Transitroute und der auf
diese ausgelegten Gasinfrastruktur in Osterreich; ein unerwarteter Lieferstopp
konnte sowohl etablierte Geschaftsmodelle als auch den Bestand von Teilen des
Unternehmens gefdhrden und in der Folge auch den Wirtschaftsstandort beein-
trachtigen,

Minderung des Unternehmenswerts durch auBerordentliche Abschreibung von
getatigten Investitionen, z.B. in der Russischen Foderation infolge von Sanktionen
sowie durch die Einschrankung von Nutzungs- bzw. Verwertungsmaoglichkeiten,
Reputationsrisiken durch finanzielle Engagements in von Sanktionen betroffenen
Landern mit allfalligen Folgen am Kapitalmarkt sowie

krisenbedingte regulatorische Risiken, etwa staatliche bzw. behdérdliche Eingriffe
durch Energielenkungsmalnahmen, Reglementierungen des Zahlungsverkehrs oder
sonstige Formen der AuRBerkraftsetzung von Marktmechanismen, und daraus
folgende Kredit- und Marktrisiken.

Selbst als sich mit den Kriegshandlungen in der Ukraine eine internationale Gaskrise
abzeichnete und die OMV sowie der gesamte Wirtschaftsstandort im Falle eines
Lieferstopps hohen Risiken ausgesetzt war, identifizierte das Risikomanagement der
OBAG fiir ihre Beteiligung an der OMV lediglich ein nicht naher spezifiziertes Repu-
tationsrisiko.

Der RH merkte an, dass die OBAG im Rahmen ihres Risikomanagements nur finanzi-
elle Risiken und Reputationsrisiken untersuchte, die eine Dividendenschmalerung
im Vergleich zu den Planwerten bzw. eine Abschreibung der Beteiligungen unter
deren Buchwerten bewirken konnten. Nach Ansicht des RH waren in die Risikobe-
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wertung der OBAG auch ihre gesetzlichen und strategischen Ziele einzubeziehen,
die vor allem auf Werterhaltung und Wertsteigerung ihrer Beteiligungen, auf Star-
kung des Wirtschaftsstandorts sowie Sicherung von Arbeitsplatzen abstellten. Die
OMV hatte Uber Jahrzehnte und hat auch weiterhin einen mafgeblichen Anteil an
der osterreichischen Gasversorgung. Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine
und der andauernden Kriegshandlungen stiegen die Risiken fiir die Erreichung der
gesetzlichen und strategischen Ziele der OBAG.

Der RH empfahl der OBAG, das Risikomanagement auszubauen und neben finanzi-
ellen Risiken periodisch auch jene Risiken abzubilden, welche die Erreichung gesetz-
licher und strategischer Ziele der OBAG gefidhrden kénnten. Dabei wire — (iber die
Ansatze des Risikomanagements in den Beteiligungsunternehmen hinaus — die
Eigentiimerschaft der OBAG in den Fokus zu riicken. Die Risikoberichte wiren auch
dem Finanzminister als Eigentimervertreter zuzuleiten.

Laut Stellungnahme der OBAG sei das derzeitige Risikomanagement zusammen mit
einem externen Beratungsunternehmen entwickelt worden und orientiere sich an
dem international anerkannten COSO-Framework'®. Es bilde jene Risiken ab, die die
OBAG unmittelbar als Beteiligungsholding betréfen. Risiken, die sich nicht auf Ebene
der OBAG materialisierten, sondern auf Ebene der Beteiligungsunternehmen,
wiirden (ber die Arbeit der OBAG-Vertreter in den Aufsichtsraten der Beteiligungs-
unternehmen erfasst und gesteuert. Um der Empfehlung des RH zu entsprechen,
werde die OBAG im Rahmen ihres Beteiligungsmanagements kiinftig jahrlich die
relevanten strategischen Risiken der Beteiligungsunternehmen analysieren und
erfassen.

Der RH erwiderte der OBAG, dass ein Risikomanagement, das nur die Dividenden-
schmalerung bzw. eine Abschreibung der Beteiligungen unter deren Buchwerten
berlcksichtigt, nicht ausreicht, um eine potenzielle Gefahrdung der Zielerreichung
der OBAG abzubilden. Er erachtete daher die von der OBAG in Aussicht genommene
jahrliche Erfassung und Analyse der relevanten strategischen Risiken in den Beteili-
gungsunternehmen als zweckmaRig.

165 €0SO = Committee of Sponsoring Organizations
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Versorgungssicherheit im Rahmen
staatlicher Sicherheitsinteressen

(1) Die jahrlichen aullen- und europapolitischen Berichte des Aulenministeriums
konstatierten ab 2003 in der Russischen Foderation eine zunehmende staatliche
Einflussnahme u.a. auf den Energiesektor. In den Berichten der Jahre 2005 bis 2007
hielt das AulRenministerium fest, dass die Energiepolitik ein immer gewichtigeres
Instrument der russischen AulRenpolitik zu werden scheine, insbesondere in den
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.

Die Berichte des Aullenministeriums lieferten auch Einschatzungen zur Energie-
aulenpolitik auf EU-Ebene sowie zu energiepolitischen Entwicklungen in anderen
flr die Osterreichische Erdgasversorgung maRgeblichen Staaten.

Es war nicht erkennbar, dass die fiir das Energiewesen zustdndigen Ministerien oder
die OBAG, zu deren Portfolio mit der OMV und der VERBUND AG die beiden groR-
ten, international tatigen Energiekonzerne der Republik zéhlten, daraus Schlussfol-
gerungen zogen.

(2) Derim Jahr 2001 geschaffene Nationale Sicherheitsrat ist das zentrale Beratungs-
gremium der Bundesregierung in Angelegenheiten der AufRen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik.'®®

Nachdem die russischen Gaslieferungen in die EU und nach Osterreich im
Janner 2009 fur 14 Tage ganzlich unterbrochen waren, fasste der Nationale Sicher-
heitsrat am 19. Janner 2009 einen ,Beschluss betreffend die Verringerung der
Abhangigkeit von fossilen Brennstoffen und die Forderung alternativer Energiefor-
men”. Er empfahl der Bundesregierung'®’, alle notwendigen Schritte zur Verringe-
rung der Abhangigkeit der dsterreichischen Sicherheit der Energieversorgung von
Lieferungen fossiler Brennstoffe aus Drittstaaten zu setzen. Vor allem waren die
Erforschung, Nutzbarmachung und heimische Produktion alternativer Energiefor-
men zu forcieren und zu fordern.

Am 5. April 2023 beschloss die Bundesregierung eine Weiterentwicklung der Oster-
reichischen Sicherheitsstrategie. Basierend auf einem umfassenden Sicherheitsver-
stdndnis sollen insbesondere die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen

Dem Rat gehoren der Bundeskanzler und der Vizekanzler an, der AuRenminister, die Verteidigungsministerin,
der Innenminister und die Justizministerin sowie die Vertreterinnen und Vertreter der im Hauptausschuss
des Nationalrats vertretenen politischen Parteien (BGBI. | 122/2001 i.d.g.F.).

Die Empfehlung richtete sich insbesondere an den Bundeskanzler, den Bundesminister fir Wirtschaft und
Arbeit, den Bundesminister fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und die Bundesmi-
nisterin fur Verkehr, Innovation und Technologie.
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Politikfeldern, u.a. der Klima- und Energiepolitik, mit der Sicherheitspolitik im enge-
ren Sinne berlcksichtigt werden.'¢®

37.2 Der RH hielt fest, dass die Berichte des AuRenministeriums u.a. energiepolitische
Entwicklungen in den fiir Osterreich relevanten Erdgaslieferlandern beleuchteten.
Es war nicht erkennbar, dass das Klimaschutzministerium bzw. das davor zustandige
Wirtschaftsministerium und die OBAG daraus Schliisse zogen. In den Ministerien
verflgbare Informationen wurden nicht immer zusammengefihrt.

168 Ministerratsvortrag 54/5 vom 5. April 2023
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Schlussempfehlungen

Zusammenfassend empfahl der RH:

Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie

(1)

In der Verhandlungsposition, die Osterreich in der EU-Ratsarbeitsgruppe
Energie vertritt, waren neben der Expertise und den Anliegen der Erdgasun-
ternehmen und ihrer Verbdnde auch staatliche und gemeinwirtschaftliche
Interessen angemessen zu beriicksichtigen. (TZ 13)

In den Gas-Praventionsplan waren solche Malknahmen aufzunehmen, deren
Umsetzbarkeit und Wirksamkeit bereits geprift wurden. MalRnahmen, deren
Umsetzbarkeit erst noch untersucht werden muss, waren gesondert auszu-
weisen. (TZ 19)

Die Verhandlungen Uber Vereinbarungen zur Konkretisierung der technisch-
operativen Details der Erbringung bzw. Inanspruchnahme von Solidaritats-
leistungen mit Italien, der Slowakei, Slowenien und Ungarn waren moglichst
zeitnah abzuschlieRen. (TZ 20)

Der Ausstieg aus russischem Gas sollte nicht als isoliertes Ziel verfolgt werden,
sondern im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Transformation des Energie-
systems. Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Leistbarkeit fir Haus-
halte, Gewerbe und Industrie sowie flr die 6ffentlichen Haushalte waren
dabei gleichermalen im Auge zu behalten. Kosten und Nutzen einer vorzeiti-
gen Beendigung des langfristigen Liefervertrags Gber russisches Erdgas waren
einschliellich der erforderlichen Ersatzbeschaffungen in jedem Fall sachlich
umfassend zu bewerten. (TZ 26)

Bundesministerium flr Finanzen

(5)

Die Rahmenbedingungen fir die Erdgasforderung im Inland und deren mogli-
cher Beitrag zur Versorgungssicherheit waren zu analysieren. Dies schliel$t
u.a. auch die Bewertung der Héhe des Férderzinses ein. (TZ 27)
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In Krisensituationen waren keine unkoordinierten Losungen anzustoRen,
sondern z.B. eine ressortlibergreifende Task Force einzurichten. Die sach- und
fachpolitische Ebene sollte verstarkt werden, indem die Verwaltungen der
Ressorts mit ihrer fachlichen Expertise die Optionen aufbereiten und rasche,
effiziente und konsensfahige Losungen erarbeiten. Damit kann auch der
offentliche Mitteleinsatz fir Studien und Beratungsleistungen im Sinne der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und ZweckmaRigkeit koordiniert und gebln-
delt werden. (TZ 28)

Projekte, an denen das Bundesministerium fir Finanzen direkt oder in
Aufsichts- oder Steuerungsgremien mitwirkt, waren hinreichend zu doku-
mentieren. Dies ist aus Transparenzgriinden geboten und umso dringlicher,
wenn solche Projekte von 6ffentlichem Interesse sind. (TZ 28)

In Abstimmung mit der Osterreichischen Beteiligungs AG wére eine Betei-
ligungsstrategie zu erarbeiten, um die unternehmerische Umsetzung der
Grundsatze der Beteiligungspolitik des Bundesministeriums flr Finanzen
sowie der Ziele des OIAG-Gesetzes 2000 durch die Osterreichische Beteili-
gungs AG sicherzustellen. (TZ 29)

Mit der Formulierung einer Beteiligungsstrategie fiir die Osterreichische
Beteiligungs AG ware auch ein strategisches Controlling nach den Grundsat-
zen des ,Handbuchs Beteiligungsmanagement des Bundesministeriums fir
Finanzen” zu implementieren. (TZ 29)

Energie-Control Austria

(10)

In einem der Berichte der Energie-Control Austria sollte auch der aktuelle
Stand der fiir Osterreich maRgeblichen langfristigen Liefervertrage tiber Pipe-
line-Gas und Gas aus LNG-Anlagen (LNG = verflissigtes Erdgas) dargestellt
und sollten die Verdnderungen im Hinblick auf die Versorgungssicherheit
analysiert werden. Nicht wettbewerbsrelevante Informationen, etwa Liefer-
mengen und die Laufzeit der Vertrage, waren im offentlichen Interesse darzu-
stellen. (TZ 23)
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Osterreichische Beteiligungs AG (OBAG)

(11)

(12)

Im Rahmen des Ubergreifenden Corporate-Governance-Schwerpunkts der
OBAG wiére darauf hinzuwirken, dass die zustimmungspflichtigen Geschafte
der Beteiligungen periodisch oder je nach Marktumfeld und Unternehmens-
situation auf Aktualitdt und Angemessenheit Uberpriift werden. (TZ 32)

Die OBAG sollte sich mit Themen der Energieversorgungssicherheit und
allfalligen Risiken im Rahmen ihres Beteiligungsportfolios bzw. ihrer unter-
nehmensitbergreifenden Nachhaltigkeitsschwerpunkte strategisch auseinan-
dersetzen. (TZ 34)

Der Fortgang von Projekten, an denen die OBAG leitend oder maRgeblich
mitwirkt, ware so zu dokumentieren, dass die Meinungsbildung einschlieR-
lich der wesentlichen Diskussionspunkte sowie die Erwdgungen zur Entschei-
dungsfindung nachvollziehbar sind. (TZ 34)

Durch geeignete MalRnahmen —etwa eine Konkretisierung der internen Verga-
berichtlinien —, ware sicherzustellen, dass das Bundesvergabegesetz 2018 bei
Auftragsvergaben vollstandig und konsequent eingehalten wird. (TZ 35)

Das Risikomanagement ware auszubauen; neben finanziellen Risiken waren
periodisch auch jene Risiken abzubilden, welche die Erreichung gesetzlicher
und strategischer Ziele der OBAG gefiahrden kénnten. Dabei wire — (iber die
Ansatze des Risikomanagements in den Beteiligungsunternehmen hinaus —
die Eigentiimerschaft der OBAG in den Fokus zu riicken. Die Risikoberichte
waren auch dem Bundesminister flir Finanzen als Eigentimervertreter zuzu-
leiten. (TZ 36)

Bundesministerium flr Finanzen;
Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie

(16)

Durch verlassliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit waren die
Anpassungen und der Ausbau der Infrastruktur flr die Diversifizierung der
Gasbezugsmoglichkeiten zu unterstltzen. Dabei wéare auch zu prifen, wie
allfallige Unwagbarkeiten und Risiken des verdnderten Marktumfelds durch
budgetschonende staatliche Instrumente, wie etwa Haftungen, Garantien
und Zinsenzuschisse, abgefedert werden kdnnen. (TZ 8)
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Bundesministerium fur Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobilitat, Innovation und Technologie;
Energie-Control Austria

(17)

Die bestehenden nationalen und EU-rechtlichen Informations-, Auskunfts-
und Einsichtsrechte der Behorden bei Erdgasunternehmen wéaren durchzu-
setzen und effektiv anzuwenden. Um die Handlungsfahigkeit der Regierung
sicherzustellen, sollte in Krisensituationen mit dringendem Handlungsbedarf,
wie etwa bei der Ausrufung der Friihwarnstufe, ein behordlicher Informati-
onsaustausch bzw. eine wechselseitige Unterstlitzung grundsatzlich moglich
sein. Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben waren daher auf allfallige
Anwendungshindernisse und Regelungsdefizite zu Uberprifen. Gegebenen-
falls ware auf eine gesetzliche Regelung der Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen fir einen Informationsaustausch im Sinne einer Amtshilfe
hinzuwirken. (TZ 9)

Die Datenerhebungen Uber langfristige Gasliefervertrdge wéaren so zu orga-
nisieren, dass die Datenlage jederzeit aktuell und vollstéandig ist. Den Anfor-
derungen aller geltenden Rechtsgrundlagen ware zu entsprechen. Bei den
Datenerhebungen waren allfallige Synergien zu nutzen. (TZ 21)

Bundesministerium fur Finanzen;
Osterreichische Beteiligungs AG

(19)

Die Kosten fir Beratungsaufwendungen des Bundes im Rechnungswesen des
Bundes waren transparent zu erfassen und auszuweisen. Zu diesem Zweck
sollte eine gesonderte Verrechnung zwischen Bund und OBAG erfolgen.
(TZ 28)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Janner 2025
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang A

Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager

Anmerkung: im Amt befindliche Entscheidungstragerinnen und Entscheidungstrager
in Fettdruck

Osterreichische Beteiligungs AG

Aufsichtsrat

Vorsitz
Prof. Mag. Helmut Kern, MA (15. Februar 2019 bis 29. Juni 2022)
Prof. Dr. Gilinther Ofner (seit 29. Juni 2022)

Stellvertretung

Dr. Glnther Helm (15. Februar 2019 bis 17. November 2022)
Karl Ochsner (seit 15. Februar 2019)
Mag.? PhDr." Susanne Héllinger, CSE (seit 17. November 2022)
Vorstand
Dr." Martha Oberndorfer (8. Juni 2015 bis 7. Juni 2018)
Mag. Walter J6stl (8. Juni 2018 bis 28. Marz 2019)
MMag. Thomas Schmid (29. Mérz 2019 bis 8. Juni 2021)
Mag.? Dr." Christine Catasta (9. Juni 2021 bis 31. Janner 2022)
Dr." Edith Hlawati (seit 1. Februar 2022)

122

www.parlament.gv.at



123

111-97 der Beilagen XXV111. GP - Bericht - Hauptdokument

Energie-Control Austria fur die

Regulierung der Elektrizitats- und Erdgaswirtschaft

Aufsichtsrat
Vorsitz

Dr." Edith Hlawati

Mag.? Dorothea Herzele
Stellvertretung

Mag.? Dorothea Herzele

Dr.i" lIse Stockinger
Vorstand

DI Andreas Eigenbauer

Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M.

Prof. DI Dr. Alfons Haber, MBA

www.parlament.gv.at

(29. Marz 2016 bis 15. Dezember 2021)
(seit 15. Dezember 2021)

(29. Mérz 2016 bis 15. Dezember 2021)
(seit 15. Dezember 2021)

(25. Mérz 2016 bis 24. Méarz 2021)
(seit 25. Mérz 2016)
(seit 25. Marz 2021)
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Anhang B
Ressortbezeichnung und -verantwortliche

Tabelle A: Angelegenheiten des Energiewesens

Bundesministerien-

Zeitraum Ressortbezeichnung Bundesminister/in
gesetz-Novelle

1. Marz 2014 bis 17. Mai 2017:
Dr. Reinhold Mitterlehner
17. Mai 2017 bis

1. Marz 2014 bis BGB. | 11/2014 Bundesministerium fiir Wissenschaft, 18. Dezember 2017:
7. Janner 2018 ' Forschung und Wirtschaft Mag. Dr. Harald Mahrer

18. Dezember 2017 bis
8. Janner 2018:
Dr."Margarete Schrambock

8. Janner 2018 bis
3.Juni 2019:

Elisabeth Kostinger

. ) . ) . o 3.Juni 2019 bis
8. Janner 2018 bis Bundesministerium fiir Nachhaltigkeit 5 5000 2020:

28. Janner 2020 BGBI. 1164/2017 und Tourismus ) )
Dipl.-Ing. Maria Patek, MBA

7. Janner 2020 bis
29. Janner 2020:

Elisabeth Kostinger (betraut)

' Bundesministerium fUr !(Iimaschutz,' seit 29. Janner 2020:
seit 29. Janner 2020 BGBI. 1 8/2020 Umwelt, Energie, Mobilitédt, Innovation

und Technologie Leonore Gewessler, BA

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Tabelle B: Finanzministerium

Bundesministerien-

Zeitraum Ressortbezeichnung Bundesminister/in
gesetz-Novelle

1. September 2014 bis
18. Dezember 2017:

Dr. Johann Georg Schelling

18. Dezember 2017 bis
3. Juni 2019:

Hartwig Loger

3.Juni 2019 bis
7.Janner 2020:

ubAerprufter - Bundesministerium fiir Finanzen Dipl.-Kfm. Eduard Miller, MBA
Zeitraum

7. Janner 2020 bis

6. Dezember 2021:

Mag. Gernot Blimel, MBA

6. Dezember 2021 bis

20. November 2024:

Dr. Magnus Brunner, LL.M.

seit 20. November 2024

DDr. Gunter Mayr

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Tabelle C: Wirtschaftsministerium

Bundesministerien-

Zeitraum Ressortbezeichnung Bundesminister/in
gesetz-Novelle

1. Marz 2014 bis
17. Mai 2017:

Dr. Reinhold Mitterlehner

1. Mirz 2014 bis Bundesministerium fir 17. Mai 2017 bis
s BGBI.111/2014 Wissenschaft, Forschung und 18. Dezember 2017:
7.Janner 2018 )
Wirtschaft Mag. Dr. Harald Mahrer

18. Dezember 2017 bis
8. Janner 2018:

Dr." Margarete Schrambdck

8. Janner 2018 bis
3. Juni 2019:

Dr." Margarete Schrambdck

3. Juni 2019 bis
7. Janner 2020:

5 ; inicteri 0 Mag.? Elisabeth Udolf-Strobl
8. Janr?er 2018 bis BGBI. | 164/2017 Bgr?de§m|n|ster|um fgr
17.Juli 2022 Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 7 j3nner 2020 bis
11. Mai 2022:

Dr." Margarete Schrambock

11. Mai 2022 bis
18. Juli 2022:

Mag. Dr. Martin Kocher (betraut)

Bundesministerium fiir Arbeit und seit 18. Juli 2022:

seit 18. Juli 2022 BGBI. 198/2022 .
/ Wirtschaft Mag. Dr. Martin Kocher

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH

126

www.parlament.gv.at



111-97 der Beilagen XXV111. GP - Bericht - Hauptdokument 129 von 130

www.parlament.gv.at



130von 130 111-97 der Beilagen XXV1I1. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 01- 10T09: 31: 55+01: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref157960886
	_Ref167792043
	_Ref161151948
	_Ref161488040
	_Ref155954284
	_Ref161489208
	_Ref155806909
	_Ref155945012
	_Ref157287001
	_Ref155950408
	_Ref157287078
	_Ref155774790
	_Ref165888474
	_Ref158020807
	_Ref157288502
	_Ref155864087
	_Ref157599318
	_Ref157288062
	_Ref155893603
	_Ref156680358
	_Ref157287666
	_Ref157105079
	_Ref157960474
	_Ref155953369
	_Ref157533881
	_Ref159346774
	_Ref157966214
	_Ref157533784
	_Ref158195490
	_Ref157287958
	_Ref156817761
	_Ref157533730
	_Ref157104945
	_Ref157288114
	_Ref155949713
	_Ref157288244
	_Ref157158382
	_Ref167794270
	38
	TZ 37
	37
	36.4
	36.3
	TZ 36
	36
	35.4
	35.3
	TZ 35
	35
	34.4
	34.3
	TZ 34
	34
	TZ 33
	33
	32.3
	TZ 32
	32
	TZ 31
	31
	30
	29.4
	29.3
	TZ 29
	29
	28.4
	28.3
	TZ 28
	28
	27.4
	27.3
	TZ 27
	27
	26.3
	TZ 26
	26
	25.3
	TZ 25
	25
	TZ 24
	24
	23.3
	TZ 23
	23
	TZ 22
	22
	21.4
	21.3
	TZ 21
	21
	20.3
	TZ 20
	20
	19.3
	TZ 19
	19
	18
	TZ 17
	17
	TZ 16
	16
	15
	14
	13.4
	13.3
	TZ 13
	13
	12
	11
	TZ 10
	10
	9.4
	9.3
	TZ 9
	9
	8.4
	8.3
	TZ 8
	8
	7
	6
	TZ 5
	5
	TZ 4
	4
	3
	2
	1
	Abbildung 1: 	Akteure im Bereich Erdgas; Stand Dezember 2023
	Abbildung 2:	Erdgas in Österreich – Energiefluss 2021 
	Abbildung 3:	Bruttoinlandsverbrauch nach Energieträgern (2005 bis 2022, in Petajoule)
	Abbildung 4:	Inländische Primärenergieerzeugung (2005 bis 2022, in Petajoule)
	Abbildung 5:	Energieimporte (2005 bis 2022, in Petajoule)
	Abbildung 6: 	Anteil der Gasimportmengen aus Russland und der physikalischen Erdgasflüsse aus der Slowakei (2010 bis 2023, jeweils in %)
	Abbildung 7:	Marktgebiete 
	Abbildung 8:	Fernleitungsnetz 
	Abbildung 9: 	Liberalisierung und Versorgungssicherheit – EU-Recht im Bereich Erdgas
	Abbildung 10:	Wettbewerbliche und regulierte Bereiche der Gas-Wertschöpfungskette
	Abbildung 11:	Einspeicherung von Erdgas in den Jahren 2020 bis 2023 (in GWh)
	Abbildung 12: 	Langfristige Lieferverträge der OMV mit Gazprom (2004 bis 2040)
	Tabelle 1:	Nettoimporttangente und Eigenversorgungsgrad 
	Tabelle 2: 	Errichtung, Eigentumsverhältnisse und Vermarktung des Speichers Haidach
	Tabelle 3: 	Internationale Pipeline-Projekte mit Bezug zu Österreich 2002 bis 2022
	Tabelle 4: 	Kooperationspläne im Gashandel und bei Gasspeichern (2007 bis 2014)
	Tabelle 5: 	LNG-Terminals mit Bezug zur OMV 
	Tabelle 6: 	Versorgungssicherheit im Bereich Erdgas – Übersicht EU-Recht
	Tabelle 7: 	Voraussetzungen für Energielenkung und Umfang der Maßnahmen 
	Tabelle 8: 	Strategische Gasreserve – Ergebnisse der Ausschreibungen 
	Tabelle 9: 	Erdgasversorgungssicherheit – Zuständigkeiten des Klimaschutzministeriums 
	Tabelle 10: 	Überwachungsaufgaben der E-Control im Bereich des Erdgasmarktes
	Tabelle 11:	Chronologie des langfristigen Liefervertrags der OMV über russisches Erdgas
	26.4
	Abkürzungsverzeichnis
	Prüfungsziel
	Kurzfassung
	Zentrale Empfehlungen
	Zahlen und Fakten zur Prüfung
	Prüfungsablauf und -gegenstand
	Institutionen und Marktteilnehmer im Bereich Erdgas 
	Bedeutung von Erdgas in Österreich
	Erdgas in Österreich – Energiefluss 2021
	Erdgasverbrauch und inländische Produktion von Erdgas
	Importabhängigkeit und Eigenversorgungsgrad

	Gasmarkt und Infrastruktur
	Marktgebiete 
	Fernleitungs- und Verteilernetz
	Gasspeicher
	Internationale Pipeline-Projekte und Gashandel
	Infrastruktur für den Import von verflüssigtem Erdgas (LNG)

	Rechtsrahmen der Gaswirtschaft
	Liberalisierung der Erdgasmärkte in der EU
	Erdgasversorgungssicherheit – Rechtsentwicklung auf EU-Ebene

	Umsetzung des EU-Rechts in Österreich
	Liberalisierung des österreichischen Gasmarktes
	Gewährleistung der Erdgasversorgung durch Markt und Staat
	Anpassungen in den Jahren 2022 und 2023

	Erdgasversorgungssicherheit: Zuständigkeiten und Aufgaben 
	Klimaschutzministerium
	E-Control – Überwachungsfunktion und Berichtswesen
	Exkurs: Langfristverträge
	Finanzministerium als Montanbehörde

	Finanzministerium als Eigentümervertreter der ÖBAG
	Zuständigkeiten mit Bezug auf die Erdgasversorgung
	Beteiligungsstrategie des Finanzministeriums für die ÖBAG

	Beteiligungsmanagement der ÖBAG als Minderheitsaktionär der OMV
	Grundsätze und Kernaufgaben
	Beteiligungsstrategie der ÖBAG für die OMV

	Versorgungssicherheit im Rahmen staatlicher Sicherheitsinteressen 
	Schlussempfehlungen
	Anhang A
	Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

	Anhang B
	Ressortbezeichnung und -verantwortliche


		2025-01-10T09:31:55+0100
	Parlamentsdirektion




